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Von 
Thomas Sperlich 

Jafk is 

Hier eine von den Behörden ins
zenierte Hetzjagd basierend auf 
einer windigen Indizienkette. 
Das zeugt von dem hierzulande 
gepflogenen Umgang mit Men
schen - die bis zu ihrer rechts
kräftigen Verurteilung als un
schuldig zu gelten haben -, der 
mit rechtsstaatlichen Prinzipien 
nur schwer in Einklang zu brin
gen ist. 

Was an dem Fall Unterwe
ger wirklich dran ist, wird sich 
bald zeigen. Was er aber schon 
gezeigt hat, ist die Dringlichkeit 
der geplanten Strafprozeßre
form. 

Verteidigungsrechte 

In der österreichischen Strafpro
zeßordnung (StPO) gibt es zwar 
Beschuldigten- und Verteidiger
rechte, die sind aber im förmli
chen Vorverfahren - nur ein sol
ches wird von einem Untersu
chungsrichter geführt - meist 
Makulatur, da dieses in der Pra
xis von einem sicherheitsbe
hördlichen weitgehend ver-

hafk again 

Zur Einführung von Verteidi
gerrechten meldete sich der Prä
sident des Landesgerichtes 
Wien, Dr. Günter Woratsch, 
mehrmals zu Wort: "Es kann 
jedenfalls nicht angehen, daß 
wir aus jeder Rechtsordnung nur 
die Rosinen herausnehmen. So 
gibt es im anglo-amerikanischen 
Recht viel weniger Bekämp
fungsmöglichkeiten als bei uns. 
Man darf nicht aus dem anglo
amerikanischen Recht das Vor
verfahren abschreiben und den 
Rest aus einer anderen Rechts
ordnung, wo man alles bekämp
fen kann. "(2) Und zur Verrechtli
chung: "Allerdings darf damit 
kein Widerspruch zur Wahr
heitsfindung und zur Aufklä
rungsarbeit entstehen. Wir se
hen nämlich die Gefahr, daß die 
Verrechtlichung die Aufklä
rungsarbeit beeinträchtigen 
könnte. Die Berufung auf Gla
ser (Redaktor der StPO von 
1873; T.S.) ist nicht das Wahre, 
da wir in einer anderen Zeit 
leben. Eine Ergänzung möchte 
ich zur Meinung der Rechtsan
wälte abgeben: Das Einräumen 
von Beschuldigtenrechten ge
schieht nicht in Konfrontation 
zu den Richtern; die Rechtsan
wälte müssen aber auch erken
nen, daß es auch andere Rechte 
gibt, so ist das. Ich weiß schon, 
daß es grundsätzlich ihr Erfolg 
ist, wenn sie einen Schuldigen frei
bekommen. Das ist nun einmal 
so und darf auch nicht anders 
sein aus Ihrer Warte. "(3) 

Jack Unterweger ist wieder im 
Lande. Nach längerem un

freiwilligen Aufenthalt in den 
Vereinigten Staaten wurde er 
Ende Mai unserer Justiz ausge
liefert. Hier erwartet ihn sicher 
nichts Gutes. 

Ein Vergleich der Verfah
ren in den USA und in Öster
reich bringt das jeweilige Ver
hältnis zum Rechtsstaat ans 
Licht: Jenseits des atlantischen 
Ozeans ein sehr strenges Vorver
fahren mit Beschuldigtenrech
ten und einer Unschuldsvermu
tung, die auch ernst genommen 
wird, diesseits Willkür und 
behördliche Vorverurteilung
von der medialen einmal ganz 
abgesehen. Dort gilt: Im Zweifel 
für den Beschuldigten. Der 
Untersuchungsrichter hat in 
einer bestimmten Frist Anklage 
zu erheben, sonst muß der Ver
dächtige freigelassen werden. 
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drängt worden ist. In letzterem 
steht es um die angesprochenen 
Rechte sehr schlecht - sie sind 
nämlich nirgends geregelt. 

Um die StPO-Reform wird 
- zumindest in Fachkreisen -
heftig diskutiert. Und es ist be
zeichnend, von welcher Seite 
welche Kritik kommt: Die Rich
terschaft sollte eigentlich im Sin
ne des Gewaltentrennungsprin
zips ein besonderes Interesse an 
einer Verrechtlichung (nur dann 
gäbe es wirklich Beschuldigten
und Verteidigerrechte) des si
cherheitsbehördlichen Vorver
fahrens haben - sollte man an
nehmen. Hat sie aber (größten
teils) nicht. Gerade von dieser 
Seite kommen die ärgsten Quer
schüsse. 

Am 2. April 1991 hat eine 
Fachmännerrunde zur Neurege
lung des Vorverfahrens im Ju
stizministerium stattgefunden (1). 

Der Anwalt und 

sein Richter 

Eben dieser Gerichtspräsident 
meint das nicht nur in Diskussi
onsrunden, sondern leitet auch 
das Landesgericht Wien in die
sem Geiste: In dieser Nummer 
berichten wir von einem Verfah
ren an diesem Gericht (siehe S. 
13). Ein Anwalt setzte sich in 
einem Haftentschädigungsver
fahren für die fristgemäße Erle
digung ein. Nachdem mehrmali
ge Urgenz am Gericht keinen 
Erfolg gezeigt hatte, wandte er 
sich an das Justizministerium. 
Der Antrag wurde daraufuin 
erledigt. Die Sache war damit 
aber noch lange nicht erledigt: 
Herr Dr. Woratsch erstattet ge
gen den Anwalt Disziplinaran
zeige bei der Rechtsanwalts
kammer und setzte eine "inter
ne J ustizverwaltungsmaßnah-

JURIDIKUM 

me" in Form eines Rundbriefes 
an alle RichterInnen des Hau
ses, in dem er sie aufforderte, 
"allfällige Unzukömmlichkeiten 
oder Anstände ... " dieses Anwal
tes umgehend zu berichten. 

Hier zeigt sich die Geistes
haltung: Obwohl ein Unschuldi
ger zwischen die Mühlen der 
Justiz geraten ist, hat der Anwalt 
einen Schuldigen herausgeboxt. 
Die Justiz versucht nicht mög
lichst schnell ihren Fehler, den 
Entzug der persönlichen Frei
heit eines Unschuldigen zumin
dest in Form einer Geldentschä
digung zu korregieren, sondern 
empfindet das diesbezügliche 
Engagements des Anwaltes 
offenbar als Affront. Man weiß 
ja nie genau, ob er nicht viel
leicht mit einem Schuldigen unter 
einer Decke steckt! 

Von einer solchen Richter
generation sollte man sich nicht 
zuviel erwarten. Da werden Ver
teidigungsrechte Täterrechte (4) 

genannt, die nur "unsere Si
cherheit gefährden" (5). Wer 
nicht versteht, daß ein rechts
staatliches Strafverfahren logi
scherweise die Gefahr in sich 
tragen muß, wirkliche Täter -
selten aber doch - aus Mangel an 
Beweisen nicht verurteilen zu 
können, der kann logischerweise 
auch nicht verstehen, warum 
anno dazumal die peinliche Be
fragung abgeschafft wurde. 

Doch denken nicht alle 
RichterInnen in solchen Bah
nen. Ende Mai fand ein "Rich
terInnentreffen der anderen 
Art" statt (siehe S. 42). Zum 
Thema "vorVerurteilung" fan
den sich 75 RichterInnen, um zu 
Fragen, wie beispielsweise den 
Einfluß der eigenen Weltan
schauung, von Vorurteilen und 
des komplexen Rollenspieles in 
einer Gerichtsverhandlung auf 
das Urteil oder wie weit Richte
rInnen ihre Autorität in unsach
licher Weise einsetzten, zu dis
kutieren. 

(1) Strafprozeßrejorm; Konzepte 
und Orientierungen zum neuen Vor
veifahren; BMfJ NeustiJtg. 2 1070 
Wien; 1991 
(2) a.a.O. S.35 
(3) a.a.O. S.34 
(4) Woratsch, 20. Fortbildungssemi~ 
nar in Ottenstein, APA-Aussendung 
v. 24. 2. 1992; zitiert nach w. 
Schuppich, in: Vorveifahren und 
Verteidigungsrechte, Wien 1992 
(5) Alfred E//inger, APA-Aussen
dungv.27.1.1992;a.a.O. 
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r 
MERKwürdig .. 
Hartes Agypten 
Ägypten. (Ii/jaz) Nachdem sich die Zahl 
der einschlägigen Fälle häufte, hat nun die 
ägyptische Regierung dem Parlament einen 
Gesetzesentwurf vorgelegt, nach dem sexu
elle Belästigung strafbar werden soll: maxi
mal 15 Jahre Zwangsarbeit, in schwerwie
genden Fällen auch die Todesstrafe. Für die 
Belästigung Verwandter, Schutzbefohlener 
oder Untergebener beträgt das Höchstmaß 
25 Jahre. 

In Fällen sexueller Belästigung unter 
Alkohol- und sonstigem Rauschgifteinfluß, 
wie auch unter Verwendung von Waffen ist 
die Begnadigung ausgeschlossen. Sind die 
Opfer Kinder unter sieben Jahren, gilt auto
matisch das höchste Strafmaß. Zudem soll 
"moralisch unerwünschtes Benehmen" in 
der Öffentlichkeit mit mindestens sechs 
Monaten Freiheitsstrafe belegt werden. 

In diesem neuen Gesetz finden Kindes
mißbrauch in der Familie und Vergewalti
gung in der Familie keine Berücksichtigung. 

Das Tierpatent 
BRD. (li) Am Europäischen Patentamt 
(EP A) in München wurde jetzt erstmals In 
erster Instanz ein Patent für ein gentech
nisch verändertes Tier erteilt, wogegen 
innert der nächsten neun Monate jedermann 
Einspruch erheben kann. Das strittige Tier 
ist eine manipulierte Maus, die besonders 
leicht Krebs bekommen und damit in der 
einschlägigen Krankheitsforschung einge
setzt werden kann. 1985 wurde die Anmel
dung für die Maus vom Harvard College 
eingereicht, 1989 wies die Prüfungsbehörde 
die Anmeldung mit der Begründung zurück, 
daß eine Patentierung von Tieren nicht 
möglich sei; 1990 wurde dieser Entscheid 
von einer EPA-Beschwerdekammer aufge
hoben. 1991 kam nun die Prüfungsabteilung 
zu dem Schluß, daß es keine patentrechtli
chen Hindernisse gäbe: Forschung und 
Bekämpfung von Krebs seien für die 
Menschheit von überragender Bedeutung, 
Gefährdungen der Umwelt könnten durch 
fachmännischen Umgang mit den Versuchs
tieren verhindert werden. Über Art und 
Weise der gewerblichen Nutzung müsse der 
Gesetzgeber entscheiden. 

Liechtenstein: Endlich Frau 

Liechtenstein. (li) In die Verfassung des 
Fürstentums Liechtenstein wird nunmehr 
der Satz "Mann und Frau sind gleichberech
tigt" aufgenommen. 1985 hatten die Wähler 
des kleinsten Nachbarn Österreichs eine 
Initiative auf Verankerung des Gleichbe
rechtigungsartikels und eine Alternativvari
ante des Landtages (Parlament) abgelehnt. 
Hauptursache für den negativen Entscheid 
war die Forderung von "gleichem Lohn für 
gleiche Arbeit" und die Fristfestsetzung für 
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die Gesetzesanpassung an die Gleichberech
tigung gewesen. Der Landtag hat nun zwar 
die Geschlechtergleichheit in die Verfassung 
aufgenommen, aber noch nicht über Frist
setzung und Kündigungsschutz für schwan
gere Frauen entschieden. 

Quoten rechtswidrig 
BRD. (Ii/sz/jaz) Die Quotenregelung des 
nordrhein-westfälischen Frauenförderungs
gesetzes, welche bestimmt, daß bei gleicher 
Eignung Frauen Männern im Landesdienst 
bei Beförderungen und Einstellungen, wenn 
im jeweiligen Amt mehr Männer als Frauen 
beschäftigt sind, vorzuziehen sind, ist nach 
Auffassung des Oberverwaltungsgerichtes 
Münster verfassungswidrig. Damit werde 
der Gleichheitsgrundsatz verletzt und im 
Einzelfall der betreffende männliche Bewer
ber empfindlich benachteiligt. 

S/M-Verbot 

GB. (Ii/adv) Das Londoner Berufungsgericht 
hat Urteile gegen fünf Männer, die für schul
dig befunden worden waren, sadomasochisti
schen Sex zu betreiben, aufrechterhalten. 
Das Gericht befand, daß "die Frage der Ein
vernehmlichkeit unerheblich" sei und ächte
te damit S/M im ganzen Land. 

Die Berufungen gehen auf Verurteilun
gen im Dezember 1990 zurück, die Früchte 
der Arbeit der "Obscene Publications 
Squad", genauer ihrer im Jahre 1987 begin
nenden "Operation Spanner", sind (siehe 
auch JURIDIKUM 3/91): 42 Verhaftungen, 
16 Urteile, 8 Gefängnisstrafen von Mitglie
dern eines S/M-Rings. Das Berufungsgericht 
hat nun die Haftdauer der 5 Beschwerdefüh
rer, die zu Strafen zwischen zwei Jahren und 
neun Monaten und vier Jahren und sechs 
Monaten verurteilt worden waren, auf Stra
fen zwischen drei Monaten und drei Jahren 
reduziert. 

"Die Appellanten gehörten zu einer 
Gruppe sadomasochistischer Homosexueller, 
die wegen der sexuellen Freude, die das 
Geben und Nehmen von Schmerz erzeugte, 
willentlich und enthusiastisch an der Ausü
bung von Akten der Gewalt gegeneinander 
teilnahmen." So der zweithöchste Richter 
des Landes, Lord Lane, in seinem Urteil. 
Den Männern waren Verstöße gegen ein aus 
dem Jahre 1861 stammendes Gesetz mit 
dem Titel "Offences against the Person Act" 
vorgeworfen worden. 

Die. Argumente der Angeklagten, daß 
Verletzungen, die während S/M-Spielen 
erworben wurden, nicht mit feindseliger 
Intention zugefügt wurden und damit nicht 
unter das Gesetz fielen, und daß die Verlet
zungen mit "gutem Recht" zugefügt worden 
seien, da ja alle Männer S/M als Teil ihres 
privaten Sexuallebens zugestimmt hätten, 
wurden vom Gericht verworfen. Mit der 
Erfüllung von "sadomasochistischer Libido" 
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seien die Grenzen überschritten. Andrew 
Puddephat, der Vorsitzende des "National 
Council for Civil Liberties", meinte zu dem 
Urteil: "Dieses Urteil ermöglicht der Polizei 
die weitere Verfolgung von Schwulen und 
Lesben. Die Entscheidung zeigt einen Grad 
an Intoleranz, der in einer demokratischen 
Gesellschaft unakzeptabel ist." Das Beru
fungsgericht brachte auch zum Ausdruck, 
daß Angeklagte in zukünftigen Fällen mit 
härteren Strafen zu rechnen hätten; die Stra
fen in diesen Prozeß wären noch "ver
gleichsweise mild", da ja die Verurteilten 
nicht gewußt hätten, daß sie kriminelle 
Täten verübten. 

Das letzte Wort ist wegen Berufung der 
Männer nun beim House of Lords. Wie es 
entscheiden wird, ist nicht absehbar. 

Keine Religions"aufklärungll 

BRD. (Ii/sz) Das deutsche Bundesverwal
tungsgericht hat entschieden, daß eine För
derung von Anti-Sekten-Vereinen unzulässig 
ist. Die Bundesregierung dürfe einen sol
chen Jugendreligionen bekämpfenden Ver
ein "mangels gesetzlicher Ermächtigung 
nicht mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt 
fördern", da solche Zuschüsse einen Eingriff 
in das im Grundgesetz garantierte Recht auf 
die Freiheit des Glaubens und auf ungestör
te Religionsausübung darstellten. Das Auf
treten eines geförderten Vereines würde 
dazu führen, daß die Rolle der Jugendsekten 
"in der religiös-weltanschaulichen Auseinan
dersetzung geschwächt und ihre Ausbrei
tung behindert" werde. Die Bundesregie
rung dürfe Förderungen "nur auf der Grund
lage einer gesetzlichen Eingriffsermächti
gung gewähren", die jedoch fehle. 

Damit wurden vorinstanzliche Urteile 
bestätigt. Die nunmehr unter der Bezeich
nung "Osho" segelnde Bhagwan-Gemeinde 
hatte unter Berufung auf die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit sowie das Recht auf unge
störte Religionsausübung gefordert, die Ge
währung von Förderungen an die "Aktion 
für geistige und psychische Freiheit" aus 
dem Bundesbudget als rechtswidrig zu be
werten. In der Vorinstanz hatte das Oberver
waltungsgericht (OVG) Münster im Frühjahr 
1990 die Argumentation des Bundesverwal
tungsgerichtes vorweggenommen und noch 
extra darauf hingewiesen, daß ein Gesetz, 
mit dem derartige Förderungen geregelt 
werden sollten, auch hinreichend Schutzvor
kehrungen zugunsten der Religionsgemein
schaften vorsehen müsse. 

Vertreter der Bundesregierung hatten 
"Osho" Religionscharakter abgesprochen 
und die Gemeinschaft als "Wirtschaftsimpe
rium" bezeichnet, das "eingekleidet in reli
giöse Worte" sei. Die Bhagwan-Jünger müß
ten durch "erzwungene Freiwilligkeit" zum 
Konzernaufbau beitragen, der Druck der 
Gemeinschaft könne bei jüngeren Leuten 
zu psychischen Erkrankungen und Psycho
sen führen. Dem hielt das Bundesverwal-

Nr 3/92 



tungsgericht entgegen, daß nach den Ermitt
lungen des OVG der Osho/Bhagwan-Lehre 
"der Charakter einer Religion oder Weltan
schauung nicht abgesprochen werden" kann. 
Es lasse sich nicht feststellen, daß diese 
Religion nur als Vorwand für wirtschaftliche 
Betätigung diene. Die Bundesregierung sei
ber dürfe sich warnend über Jugendreligio
nen äußern, die Förderung eines Anti-Sek
ten-Vereines aber sei nicht gerechtfertigt, da 
ein solcher "nicht in derselben Weise zur 
Sachlichkeit und Zurückhaltung verpflichtet 
sei wie die Bundesregierung." 

In einem gleichzeitig verkündeten 
Urteil hat das Gericht auch die Förderung 
des Vereines " Sekten-Info " durch die 
Gemeinde Essen als rechtswidrig erkannt. 

Justizgroteske 
Wien. (mg)Der Prozeß gegen Michael Gen
ner ("Aktion Grenzenlos") wegen Aufforde
rung zu "militärisch strafbaren Handlungen, 
ohne selbst Soldat zu sein", sollte eigentlich 
diesen Donnerstag, 14. Mai, um 9.15 Uhr im 
Landesgericht 1. Parterre, Saal 12, weiterge
hen. 

Genner hatte, wie berichtet, die Solda
ten an der Ostgrenze, die zur Flüchtlings
jagd verwendet werden, zur Befehlsverwei
gerung aufgerufen. In seiner Verteidigungs
schrift hatte er dargelegt, daß die Rückschie
bung von Flüchtlingen illegal ist - noch dazu 
nach Ungarn, das die Konvention mit Euro
pa-Vorbehalt unterschrieben hat (also nicht 
für Flüchtlinge aus der Dritten Welt). 

Der Prozeß hatte am 15. Mai 1991 (!) 
begonnen. Damals hatte das Gericht sich 
vertagt, um zu prüfen, ob das stimmt mit 
dem Vorbehalt zur Konvention. Das war 
närnlich dortamts nicht bekannt. Also 
schrieb die Richterin dem Außenministeri
um einen Brief... 

Auf die nächste Verhandlung warten 
wir nun genau ein Jahr. Und siehe da: Der 
Brief vom Außenamt ist schon gekommen. 
Sein Inhalt ist erstaunlich. Das Außenmini
sterium behauptet steif und fest, daß Ungarn 
die Konvention nach "Alternative b der Zif" 
fer 1 des Abschnittes B des Art. 1" unter
schrieben hat. 

"Alternative b" - das bedeutet aber: 
"Ereignisse in Europa oder anderswo." Wäh
rend "a" der besagte Vorbehalt ist. 

Genner konnte vorige Woche Akten
einsicht nehmen und las diesen Brief mit 
Überraschung. Er ließ sich kein B für ein A 
vormachen, sondern rief im UNO-Hoch
kommissariat an - und erhielt dort sofort die 
Bestätigung, daß das Gutachten des Außen
ministeriums schlicht und einfach falsch ist. 

Selbstverständlich hat Ungarn die Kon
vention nach "Alternative a" (nur für Flücht
linge aus europäischen Ländern) unter
schrieben. Also den Vorbehalt. Eben deshalb 
darf man Flüchtlinge aus der Dritten Welt 
nicht nach Ungarn zurückschieben. Weil sie 
dort nicht sicher sind! Was zu beweisen 
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war. .. Was jeder weiß, der irgendwie mit 
Flüchtlingsarbeit zu tun hat. Aber das 
Außenamt leugnet es. Und das Gericht - ver
langt Beweise ... 

Der Europa-Vorbehalt (den die Kon
vention nach "Alternative a" ausdrücklich 
zuläßt) ist eine ausgesprochen rassistische 
Bestimmung. Ein Bestandteil der neuen 
Mauer, des Eisernen Vorhangs, der die Fest
ung Europa vor der "Völkerwanderung" der 
hungrigen Menschen aus der Dritten Welt 
"beschützen" soll. 

Unterdessen hat das UNO-Hochkom
missariat seinerseits beim Außenministerium 
nachgefragt, das daraufhin offenbar dem 
Gericht seinen unbegreiflichen Irrtum ein
bekennen mußte. Der Prozeß wurde auf 
unbestimmte Zeit verschoben. 

Michael Genner beantragt nun, das Ge
richt möge einen Vertreter des UNO-Hoch
kommissariats als Zeugen laden, um festzu
stellen, ob Österreich angesichts der Zustän
de unter dem derzeit amtierenden Minister 
Löschnak überhaupt noch als Asylland ange
sehen werden kann. 

Man steht auf 
Isle of Man. (li/mag)Das Parlament der 
Isle of Man hat nunmehr endlich nach deut
lichem Druck aus London, daß man die 
Angelegenheit ungeachtet des rechtlichen 
Sonderstatus der Insel selber in die Hand 
nehmen wolle, mit knapper Mehrheit das 
Totalverbot von männlicher Homosexualität 
aufgehoben (siehe auch JURIDIKUM 3/91 
und 2/92). 

Islamische Grundrechte 
BRD. (li/sz/Plä) Das Oberverwaltungsgericht 
(OVG) Bremen hat im Fall einer 14jährigen 
Türkin entschieden, daß muslimische Schü
lerinnen eine Befreiung vom gemischt
geschlechtlichen Turnunterricht verlangen 
können, da dort die islamischen Beklei
dungsvorschriften mißachtet werden; die 
Religionsfreiheit und das Erziehungsrecht 
gläubiger Muslime werden verletzt, der 
staatliche Erziehungsanspruch müsse dem
gegenüber zurücktreten. Daß die Schülerin 
Trainigsanzug und Kopf tuch tragen durfte, 
war nach Meinung des Gerichtes nicht aus
reichend: sie müsse auch die Blicke auf 
leichtbekleidete Mitschüler vermeiden kön
nen, was, solange nicht auch getrennter 
Sport angeboten werde, nur durch Unter
richtsbefreiung möglich ist. Die Türkin 
könne zwar auch im Alltag leichtbekleidete 
Jungen sehen, dort könne sie aber leichter 
"ihre Blicke abwenden". Um einer Ausgren
zung wegen der Befreiung entgegenzutre
ten, müsse die Schule den anderen Schülern 
vermitteln, daß man in der heutigen "multi
kulturellen, wertpluralistischen Gesell
schaft" fremden Kulturen mit Toleranz zu 
begegnen habe. Andere Gerichte haben an-
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MERKwürdig 

ders entschieden; sollte die Schulbehörde 
Revision einlegen, wird das Bundesverwal
tungsgericht einheitliches Recht sprechen. 

Im Schweizer Kanton Aargau hatte 
1990 eine Türkin die praktische Führer
scheinprüfung bestanden, das Straßen ver
kehrsamt teilte ihr mit, daß der erst ausge
stellt werde, wenn sie ein Photo ohne Kopf
tuch vorlege. Dazu war die Frau aus Glau
bensgründen nicht bereit, das Aargauer Ver
waltungsgericht gab ihr recht: "Der Schutz
bereich der Religionsfreiheit beinhaltet kla
rerweise auch die Beachtung religiöser Aus
drucks formen, Gebräuche oder Riten. Dazu 
gehört namentlich das Tragen religiöser 
Kleidung, beispielsweise eines Talars, einer 
Ordenskutte, eines Turbans oder eines 
Schleiers beziehungsweise Kopf tuches 
durch eine Frau moslemischen Glaubens." 
Laut Art. 49 Abs. 5 der Schweizer Verfas
sung entbinden die Glaubensansichten nicht 
von der Erfüllung bürgerlicher Pflichten. 
Das sich darauf berufende Straßenverkehrs
amt hatte nun die Vorlage eines Photos ohne 
Kopfbedeckung als bürgerliche Pflicht gel
tend gemacht. "Diese Argumentation läßt 
sich im Ernst nicht aufrecht erhalten", mein
te das Gericht. Nirgendwo stehe explizit, 
daß die Ausweisbilder ohne Kopfbedeckung 
zu sein hätten, und schon jetzt würde für 
Ordensschwestern Ausnahmen gemacht. Im 
Kontrollfall (für den ja das Bild erforderlich 
ist) wäre die Identifikation durch die Kopf
bedeckung kaum erschwert, und daher wäre 
es der Frau vom Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit nicht zuzumuten, bei jeder Kon
trolle gegen ihre religiösen Überzeugungen 
ihr Kopf tuch abzunehmen. 

Hildesheim hascht 
BRD. (li) Anfang April hat auch die siebte 
Strafkammer des Landgerichtes Hildesheim 
ein Haschischverfahren (es ging um den 
Erwerb eines Pieces im Wert von 60 DM) 
ausgesetzt und das Bundesverfassungsge
richt angerufen. Zuvor hatte ja bereits ein 
Richter am Landesgericht Lübeck das BVG 
angerufen (siehe JURIDIKUM 2/92). Neben 
der Lübecker Argumentation, die über
nommen wurde, fanden die Hildesheimer 
noch zusätzliche Aspekte: die im Grundge
setz verankerten Rechte dürften nur durch 
Verbote eingeschränkt werden, die "sozial
schädliche Verhaltensweisen" unter Strafe 
stellen - und nicht die "ungefährliche Min
derheit" der Haschischraucher. Auch dürften 
nicht "hilfsbedürftige jüngere Menschen", 
die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Situati
on, wie etwa Arbeitslose, zu Straftätern 
gemacht werden. Im übrigen beinhalte das 
Grundgesetz prinzipiell auch das Recht "den 
eigenen physischen Untergang herbeizu
führen, soweit dadurch nicht die Rechte 
anderer betroffen werden", meinten die 
Richter. 
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MENSCHENRECHTE IN DER SUPERMACHT EUROPA 

Flucht ins 
Schengen-Europa 

Das Fortschreiten der 
Harmonisierung euro
päischer Asyl- und Immi
grationspolitik 1991: 
Auch im letzten Jahr hat 
sich die europäische Har
monisierung nationaler 
Asyl- und Immigrations
politik in Richtung Re
striktion und, wie ich 
sogar sagen würde, Dis
kriminierung weiterent
wickelt. 

Die " europäische " Harmonisierung, die ich 
meine, hat wenig mit den Institutionen und 
der Rechtsordnung der Europäischen Ge
meinschaft zu tun. Diese wird meist au
ßerhalb der Legislatur der Gemeinschaften 
durchgeführt, das bedeutet außerhalb der 
Einflußnahme und Kontrolle durch das Eu
ropäische Parlament und außerhalb der 
Jurisdiktion des Europäischen Gerichtshofs. 
Wo aber werden die wichtigen Entscheidun
gen getroffen? 

Ich würde eine Gliederung in drei 
Bereiche, die sich natürlich teilweise über
schneiden, vornehmen. 
• Regierungsübereinkommen 
Diese werden ohne Einbeziehung der Parla
mente von den Regierungen, welche ihre 
Vertragspartner nach ihren jeweiligen Inter
essenslagen auswählen, ausgehandelt und 
abgeschlossen. So kann beispielsweise die 
Regierung eines EG-Mitgliedstaates mit der 
eines anderen ein bilaterales Übereinkom
men schließen. Auf dieselbe Art und Weise 
können Übereinkommen auch mit Nicht
mitgliedstaaten abgeschlossen werden. 

Sowohl die Schengener Abkommen (I) 

als auch die Dubliner Konvention (diese 
beinhaltet u. a. allgemeine Kriterien für die 
Bestimmung des sogenannten Erstasyllan
des, welches für die Entgegennahme und 
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Bearbeitung eines bestimmten Asylantrages 
zuständig ist) sind solche Regierungsüber
einkommen. 
• Internationale Regierungskommissionen 
und Expertengremien 
Fast noch wichtiger für theoretische Kon
zeptionen im Asyl- und Immigrationsbereich 
und für deren Umsetzung in die Praxis sind 
internationale Regierungskommissionen und 
Expertengremien, wie TREVI (Terrorisme, 
Radikalisme, Extremisme, Violen ce Interna
tional), die Ad hoc-Gruppe "Immigration" 
etc. Sie alle bestehen aus hohen Beamten 
der Polizei, Justiz und Innenministerien. Es 
ist daher nicht verwunderlich, daß Aspekte 
der öffentlichen Sicherheit, der Kriminalität 
und des Terrorismus bei der Behandlung 
von Asyl- und Einwanderungsfragen eine 
derart dominierende Rolle spielen. 

Viele dieser Kommissionen und Gremi
en versuchen immer wieder, ihren informel
len Workshop-Charakter und ihre lediglich 
beratende Funktion hervorzustreichen. In 
Wirklichkeit aber beeinflussen sie in hohem 
Maße die Entscheidungsfindung und Politik 
sowohl im Rahmen der europäischen Eini
gung als auch auf nationaler Ebene. Des 
weiteren bilden sie ein Forum für den Er
fahrungsaustausch bezüglich politischer Stra
tegien und restriktiver Praktiken, mögen 
sich diese im rechtlichen Rahmen bewegen 
oder auch nicht. 

Die Aktivitäten dieser Kommissionen 
und Gremien werden in einem Ausmaß, das 
mit dem Prinzip demokratischer Transpa
renz unvereinbar ist, geheimgehalten. In 
manchen Ländern ist sogar die Identität der 
teilnehmenden Beamten kaum in Erfahrung 
zu bringen . 
• Nationale Gesetzgebung und Praxis 
Diese spielen im Harmonisierungsprozeß 
ebenfalls eine wichtige Rolle. Besonders re
striktive und repressive Asyl- und Immigrati
onsgesetze, welche sehr oft vor dem Hinter
grund zunehmenden Rassismus' eingeführt 
wurden, werden mehr und mehr zum" Vor
bild für Nachbarstaaten. 

Auf diese Weise wird Harmonisierung 
oft nicht erst durch internationale Regie
rungsübereinkommen erzielt, sondern schon 
vorher, indem Menschen- und Bürgerrechts
standards auf den kleinsten gemeinsamen 
Nenner reduziert werden. 

Der Harmonisierungsprozeß sprengt 
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sogar jeden institutionellen Rahmen. Er hat 
alle europäischen Staaten erfaßt - innerhalb 
und außerhalb der EG. Bei Betrachtung der 
jüngsten Entwicklungen in diesen Berei
chen zeichnet sich deutlich eine gemeinsa
me Zielvorstellung der sogenannten wirt
schaftlichen und politischen Eliten in den 
einzelnen europäischen Ländern ab. Jede 
Form legaler Immigration nach Europa soll 
unterbunden werden. " Legale " Immigration 
deshalb, weil die europäische Migrationspo
litik von einem offensichtlichen Wider
spruch geprägt ist: einerseits die de facto 
Abschaffung des Rechts auf politisches Asyl 
und der Aufbau immer höherer Hürden für 
Fremde, die versuchen Aufenthalts- und 
Arbeitsgenehmigungen zu erlangen, ande
rerseits die Schaffung eines Potentials illegal 
eingewanderter Arbeitskräfte, die praktisch 
rechtlos sind, permanenter Ausbeutung, Ag
gression und Einschüchterung durch die 
inländische Bevölkerung ausgesetzt sind 
und zudem ständig ihre Abschiebung 
befürchten müssen. 

Divide et impera 

Bezeichnender Weise wird kaum oder gar 
nicht gegen Unternehmer vorgegangen, die 
Schwarzarbeiter beschäftigen, obwohl gerade 
dies die einzige effektive Maßnahme im 
Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale 
Einwanderung wäre. 

Es gibt eine logische Erklärung für die
sen offensichtlichen Widerspruch: Die euro
päische Einwanderungspolitik 'richtet sich 
gegen eine mit Rechten verbundene Ein
wanderung, allen voran gegen Asylwerber, 
die ja im Falle der Anerkennung den Staats
bürgern weitgehend gleichgestellt sind. Die
se Politik verhindert jedoch nicht die illegale 
Einwanderung nach Europa, sondern wird 
ganz im Gegenteil dazu führen, daß dies die 
normale Form der Einwanderung wird. 

Illegale Einwanderer bieten schließlich 
den Vorteil, daß sie rücksichtslos ausgebeu
tet und bei Bedarf als Sündenböcke verwen
det werden können, wann auch immer die 
Unzufriedenheit der Bevölkerung zunimmt. 
Dies ist zumindest eine teilweise Erklärung 
für den Vormarsch des Rassismus in ganz 
Europa. 

Der Aufbau einer Supermacht Europa 
verlangt der Bevölkerung große Opfer ab, 
was zu Unzufriedenheit und Revolten füh
ren kann. Gibt es da eine bessere Strategie 
für die Träger der Macht als den Rückgriff 
zu überkommenen Ideologien der Überle
genheit, des Rechts des Stärkeren und des 
Rassismus'? 

"Divide et impera", wie die Römer zu 
sagen pflegten: Es werden also Arbeitslose 
gegen Flüchtlinge, gewerkschaftlich organi
sierte Arbeitnehmer gegen Schwarzarbeiter, 
portugiesische Niedrigstlohnarbeiter gegen 
polnische und osteuropäische Migranten ge
gen jene aus der Dritten Welt ausgespielt. 

Nach diesen generellen Betrachtungen 
möchte ich einige der wichtigsten Entwick-
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lungen europäischer Asyl- und Immigrati
onspolitik zusammenfassen, wobei ich mich 
auf eine überblicksmäßige Darstellung 
beschränken muß. 

Schengen 

Das Schengener Abkommen wurde von 
zweien der europäischen Großmächte 
(Deutschland und Frankreich) mit den 
Beneluxländern unter Ausschluß der restli
chen EG-Länder und weitgehender Ge
heimhaltung ausgehandelt und abgeschlos
sen. Die fünf Schengener Vertragsstaaten 
befanden die anderen EG-Länder als "nicht 
reif" für ein derartiges Abkommen, welches 
einen durch technisierten polizeilichen Über
wachungsapparat voraussetzt. Außerdem 
nahmen sie zu Recht an, daß Verhandlungen 
von nur fünf Staaten wesentlich wahrschein
licher zum Erfolg führen würden als von 
zwölf. Nach Abschluß des Schengener 
Abkommens akzeptierten die fünf Signatar
staaten Beitrittsanträge anderer EG-Staaten, 
ohne diesen jedoch die Möglichkeit zu bie
ten, das Abkommen inhaltlich zu ändern. 
Während Spanien, Italien und Portugal letz
tes Jahr im Schengener Club akzeptiert wur
den, hofft Griechenland noch immer 
sehnsüchtig auf die Einladung zu Beitritts
verhandlungen. Alle diese Länder wurden 
absichtlich von der Einflußnahme auf den 
Inhalt des Abkommens ausgeschlossen. Mit 
anderen Worten: Sie mußten sich der von 
den Fünf praktizierten Politik der "faits 
accomplis" beugen. 

Ich glaube, daß das Zustandekommen 
des Schengener Abkommens - mit seiner 
gravierenden Bedeutung für die Zukunft des 
gesamten Kontinents - ein aufschlußreicher 
Präzedenzfall ist für die Art, wie in einem 
vereinten Europa Entscheidungsprozesse 
ablaufen werden. Die Großmächte werden 
entscheiden. Ebenso wie die Mehrheit der 
EG-Mitgliedstaaten waren auch die nationa
len Parlamente der Fünf und das Europäi
sche Parlament von der Ausarbeitung des 
Vertrages ausgeschlossen. Die nationalen 
Parlamente wurden von ihren Regierungen 
nicht einmal über den Inhalt des Abkom
mens und den Stand der Verhandlungen 
informiert. Während das Europäische Parla
ment bei dem nun stattfindenden Ratifizie
rungsprozeß überhaupt kein Mitsprache
recht haben wird, wird sich nun die Einbe
ziehung der nationalen Parlamente auf das 
Recht zur gänzlichen Ablehnung oder An
nahme des Abkommens beschränken. Die 
Möglichkeit der Änderung oder Neuver
handlung von Teilen ist nicht gegeben. Eine 
Ablehnung des gesamten Vertrages kann zu 
diskriminierenden Maßnahmen gegen das 
betroffene Land führen (z. B. bezüglich der 
Freiheit des Personenverkehrs seiner Bürger 
innerhalb des Schengener Territoriums). 

Außerdem würde ein nationales Parla
ment, das sich weigerte, das Sehengener Ab
kommen zu ratifizieren, nieht nur die eigene 
Regierung desavouieren, sondern müßte 
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sich aueh das Torpetieren des europäischen 
Einigungsprozesses vorhalten lassen. 

Ich kann mir schlecht vorstellen, daß 
irgend eine parlamentarische Mehrheit sich 
dem bereitwillig aussetzen würde. Die zwei
te Kammer des niederländischen Parla
ments, der Senat, hat das Schengener Ab
kommen scharf kritisiert und die Regierung 
aufgefordert, Teile davon neu zu verhan
deln. Der Senat drohte jedoch nicht die 
Ratifizierung zu verweigern, wodurch sein 
Protest nur symbolischen Charakter hatte. 

Das französische Parlament zog es vor, 
zuerst zu ratifizieren und erst dann lautstark 
zu protestieren und der Regierung "Ausver
kauf" der französischen Souveränität vorzu
werfen. 

Obwohl der Schengener Vertrag noeh 
nicht in Kraft getreten ist, beeinflußen viele 
seiner Vereinbarungen und Vorstellungen 
bereits während des Ratifizierungsprozesses 
die Kooperation zwischen den nationalen 
Verwaltungen und zeigen Auswirkungen auf 
die Asyl- und Immigrationspolitik der vom 
Europäischen Rat in Maastrich begründeten 
politischen Union. 

Das Europäische Parlament 

verurteilt "Schengen" 

Im September 1991 kritisierte das Europäi
sche Parlament erneut das Schengener Ab
kommen und die Aktivitäten der TREVI 
und anderer Gruppen schärfstens. Der vom 
Europäischen Parlament angenommene 
"Malangre-Report" enthält eine unzweideu
tige Verurteilung der europäischen Harmoni
sierungspolitik bezüglich der Freiheit des 
Personenverkehrs und der Probleme betref
fend die nationale Sicherheit innerhalb der 
Gemeinschaft. Der Report bedauert die 
mangelnde Aktivität der Europäischen Kom
mission in diesem Bereich, wodurch die 
Initiative der Kooperation den Regierungen 
überlassen werde. Weiters bringt er die Be
fürchtung zum Ausdruck, daß dieses Vorge
hen der Kommission dem EWG-Vertrag 
zuwiderläuft und stellt die demokratische 
Legitimation von Arbeitsgruppen wie 
TREVI, der Schengener Gruppe, der Ad 
hoc-Gruppe "Immigration" und des Schen
gener Informationssystems in Frage. Der 
Bericht fordert die EG-Kommission auf, die 
zunehmende Kritik, insbesondere an Schen
gen und der Dubliner Konvention zu be
rücksichtigen und ihre eigene Politik inner
halb des Rahmens der EG-Institutionen zu 
entwickeln. 

Unter anderem fordert der Report: 
• Die Verhinderung der Verschiebung poli
zeilicher Kontrollen ins Landesinnere, wei
che angeblich den Abbau der Grenzen in
nerhalb der Gemeinschaft kompensieren 
sollen; 
• Eine präzisere Definition von Begriffen 
wie "öffentliche Ordnung", "nationale Si
cherheit" etc.; 
• Objektive und allgemein bekannte Krite-

JURIDIKUM 

rien für Visa-Anträge, das Recht auf eine 
begründete Ablehnung, auf Rechtshilfe und 
Erheben einer Berufung, sowie Durchfüh
rungsbestimmungen für Grenzbeamte be
züglich der Kontrolle von Visa und Doku
menten; 
• Eine ernsthafte Diskussion der geplanten 
obligatorischen Registrierung von Nicht
EG-Bürgern und der Beschränkung der 
Freizügigkeit solcher Personen; 
• Die Garantie eines gerichtlichen Verfah
rens und Rechtsschutzes für Asylwerber. 

Das Europäische Parlament betoIlt er
neut die Notwendigkeit, ihm ein Initiativ
recht bezüglich der EG-Legislative ein
zuräumen und begründet dies folgender
maßen: "Da Vertragstexte, die aus der Ko
operation auf Regierungsebene resultieren, 
de facto keiner Abänderung durch nationale 
Parlamente unterliegen, ergibt sich ein de
mokratisches Defizit". 

Die Stellungnahmen der 

Europäischen Kommission: 

In einem etwas hastigen Versuch, der Kritik 
des Europäischen Parlaments zu begegnen, 
gab die Europäische Kommission zwei Stel
lungnahmen zu Asyl und Migration ab. 

Diese beschränken sich auf eine ober
flächliche Darstellung der politischen Ent
wicklungen und fordern zu einer "solidari
schen" und "realistischen" Vorgangsweise 
auf. Sie enthalten zwar einige detaillierte 
Vorschläge, welche auf bessere Kontrolle der 
Migrationsströme abzielen, bleiben jedoch 
bezüglich einer Solidaritätspolitik, also eines 
gemeinsamen europäischen Lösungsansat
zes für fundamentale Probleme, die ihre 
Wurzeln im wachsenden Migrationsdruck 
haben, vage. 

Was die illegale Immigration betrifft, 
betont die Kommission die Wichtigkeit der 
- noch nicht unterzeichneten - Konvention 
über die Kontrolle der gemeinsamen Außen
grenzen und schlägt die Angleichung der 
nationalen Gesetze zur gemeinsamen Ver
hinderung von illegaler Immigration und 
Schwarzarbeit vor. Bezüglich eines strikteren 
Vorgehens gegen Arbeitgeber, die Arbeitsge
setze verletzen, beschränkt sich die Stel
lungnahme auf eine fast schüchterne Erwäh
nung seiner Notwendigkeit und läßt konkre
te Vorschläge vermissen. Eine befristete 
Arbeitsgenehmigungen betreffende Harmo
nisierung wird gefordert, was aber nur der 
Nachfrage nach einem flexibleren Arbeits
markt Rechnung trägt und der von der Kom
mission geforderten Bekämpfung sozialer, 
ökonomischer und legaler Segregation, de
ren typische Opfer Arbeitnehmer mit be
fristeten Verträgen sind, entgegenwirkt. 

In beiden Stellungnahmen wird wieder
holt die Korrelation zwischen Asyl und Im
migration betont, wobei allerdings bereits 
die Beschreibung der derzeitigen Situation 
fragwürdig erscheint. Die Kommission über
nimmt kritiklos die offiziellen Darstellungen 
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Anfangs hat alles ganz harmlos geklun
gen: Außenminister Alois Mock ließ 

gemeinsam mit Innenminister Löschnak 
Ende März verlautbaren, daß Österreich 
und die Schweiz mit Brüssel über die bal
digst mögliche. Aufhebung der Kontrollen 
an .den gemeinsamen Grenzen verhandel
ten. Ende April wurde das Ganze bereits 
konkreter, Die Brüsseller Gesandten, Gre
gor Woschnagg vom Wiener Außenamt 
und RolandBJess, Leiter des Integrations
büros im Berner Auswärtigen An'!t erklär-

Österreich 
und Schengen 
ten, daß sie in Verhandlungen über einen 
baldigen Beitritt ihrer Länder zum Schen
gener Abkommenstehen. 

Beide waren sehr zuversichtlich, 
einen schnellen: Verhandlungsdurchbruch 
zu erreichen: Woschnagg, "vielleicht noch 
in diesem- Herbst", wurde von semem 
Schweizer Kollegen nochübettroffen: 
"Von uns aus jederzeit". 

Auch die EG-Kommission zeigte sich 
über diese Entwicklung höchst erfreut. 
ReinhardBüscher, ein Mitarbeiter von 
EG~Vizepräsidenten Bangemann, meinte 
dazu: "Wir sind für alles, was den Bürgern 
das Leben erleichtert" und weiters: 
"kommt es zu keiner solchen Einigung, ab 
1. Jänner 1993 ( ... ) (wäre) ein europäischer 
Verkehrsinfarkt ( ... ) die Folge." 

Bald darauf, am 23. April, kam aus 
dem Innenministerium ein völlig unenvar
tetes Dementi. Löschnak: "Es hat bloß 
informative Kontakte gegeben. Verhand
lungen wird es auch in absehbarer Zeit 

der meisten europäischen Regierungen, wo
nach ein Großteil der Asylwerber keine 
Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flücht
lingskonvention sind. Diese Feststellung 
begründet sich lediglich auf die sinkende 
Anerkennungsquote in allen Mitgliedsstaa
ten (z. B. Deutschland: 1986: 15,9%, 1988: 
8,6%, 1990: 4,4%). 

Die Kommission ignoriert die Tatsache, 
daß die europäischen Regierungen eine 
immer restriktivere Interpretation des in der 
Genfer Konvention definierten Begriffs 
"Flüchtling" vornehmen, und daß Asylver
fahren systematisch zum Nachteil der 
Flüchtlinge geändert werden. Ein kurzer 
Blick auf die Hauptherkunftsländer der 
Asylwerber sollte ausreichend klarstellen, 
daß es sich, mit Ausnahme einiger osteu
ropäischer Länder, um die Flucht vor Regi
mes handelt, welche für ihre systematischen 
Menschenrechtsverletzungen bekannt sind. 
Indem sie sich auf den angeblichen "Miß
brauch" der Asylverfahren durch "falsche 
Flüchtlinge", welcher durch mehr "Kontrol-
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nicht geben können." Auf Anfrage 
"Standard" ergänzt er dies durch ein 
tisches: "Mich dürfen sie nicht 
warum." Darüberhinaus sei der '-",~"UU5" 
Woschnagg nicht befugt gewesen, 
Mitteilungen zu machen - nota 
"nicht befugt" - ergo: es haben 
lungen stattgefunden. 

Ich meine deshalb völlig "lln",n;V~r"[f 
tes Dementi", weil sich der "Standard 
einzige österreich ische Zeitung 
Themas angenommen hat, aber nicht 
anhand einer auch nur halbwegs 
ten Analyse des Schengener 
sondern stattdessen unter dem Titel 
Grenz-Stau zum GAU" ein verkc:hrSp()llt:l;'.0:;. 
sches Katastrophenszenario für 
gezeichnet hat, daß es zu keinem uU"U'S~'5t 
Beitritt kommt. Dies .. kann als 
dafür gewertet werden,wieunfundiert 
Integrationsdebatte in Österreich 
geführt wird. 

Am 24. April zeigte sich Rom 
die Entwicklung konsterniert. Das '''''_,-,'''555 .• 

nettsmitglied Daniele Machini 
(gegenüber dem "Standard") zu den 
haltungen Wiens, Italiens \JI-enZKOntroIU~'liI.j~'. 
seien zu laseh, was zur höchsten llle:galei)\~f. 
Einwanderungsquote im EG-Raum 
führt habe: "Wien weiß, daß unsere 
cherheitsbehörden an einem Konzept 
beiten. ( ... ) Es ist auch schwer u",-uvU'''.: 

zieh bar, daß die Schweizer Kantone "_"""~"'_: •• 
unüberwindbarenProbleme beim 1>.L,ua.Lf-!'. 

der Kontrollen sehen, die 
aber schon." Und ob es 
ist: Innenminister Löschnak will sich 
nicht sein Werk - die tiefsten Gräben 
Europas gegen Flüchtlinge - zerstören 
sen. (Thomas 0pertl!Cft)\'i:1 

Quelle der Standard (22., 24: zmd 25. /26. 
1992) 

le" und Harmonisierung bekämpft werden 
muß, konzentriert, vermeidet die Kommissi
on eine Auseinandersetzung mit den Wur
zeln der Flüchtlingsproblematik und' den 
daraus entstehenden Fragen: vVelche Ver
antwortung hat die aufsteigende Supermacht 
Europa im Hinblick auf eine Verarmung der 
Dritten Welt? Was muß getan werden, um 
Demokratie und wirtschaftliche Entwick
lung in Osreuropa und den Überresten der 
ehemaligen Sowjetunion zu fördern? 

Die Kommission har in ihrer Stellung
nahme zur Immigration völlig richtig festge
stellt, daß der von den Mitgliedstaaten ge
schaffene restriktive rechtliche Rahmen we
der das Problem der Flüchtlingsströme unter 
Kontrolle gebracht, noch die Integration von 
anerkannten Flüchtlingen sichergestellt hat. 
Trotzdem beschränken sich beide Stellun
gnahmen darauf, nationale Unterschiede 
aufzuzeigen und fordern Harmonisierung 
von Gesetzgebungs- und Verwaltungsprakti
ken ohne klare Richtlinien für einen Min
deststandard des rech tI ichen Status' der Im-
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migranten in allen Mitgliedstaaten zu erstel
len. Es wird daher anzunehmen sein, daß die 
Kommission nicht ernstlich vorhat, den For
derungen des Europäischen Parlaments 
nachzukommen. 

Maastricht 

Berichte der Ad hoc-Gruppe " Immigration " 
und der für Immigrationsfragen verantwortli
chen Minister an den Europäischen Rat in 
Maastricht: 

Die für Immigrationsfragen zuständigen 
Minister der 12 Mitgliedstaaten und die Ad 
hoc-Gruppe "Immigration" legen in ihren 
Berichten für den Maastrichter Gipfel im 
Dezember 1991 das Schwergewicht auf die 
Auflistung möglicher gemeinsamer Kriterien 
für die Harmonisierung von restriktiven und 
verkürzten Verfahren: Typische Transit
und Emigrationsländer sollten genötigt wer
den, irreguläre Migranten und sogar Flücht
linge zurückzunehmen. Gemeinsame obliga
torische Kriterien sollten eingeführt werden, 
um unbestimmte Begriffe in Asylgesetzen, 
wie z. B. "offensichtlich unbegründet", "si
cheres Land", "Erstasylland" zu definieren. 
Diese Bemühungen um eine bessere Defini
tion führen jedoch nur zu noch größeren 
Rechtsunsicherheiten für die Flüchtlinge 
bzw. Einwanderer, wenn zum Beispiel Asyl
anträge von Flüchtlingen mit falschen Do
kumenten als "offensichtlich unbegründet" 
qualifiziert werden. 

Die Berichte fordern auch die Schaf
fung ähnlicher Aufnahmebedingungen für 
Asylwerber in allen EG-Staaten. Unter ande
rem bedauern die Minister, daß Asylsuchen
de in bestimmten Ländern mehr Bewe
gungsfreiheit haben und mehr soziale Unter
stützung erhalten als in anderen und daß in 
manchen Ländern sogar illegale Immigran
ten soziale Hilfeleistungen genießen. 

Die Ad hoc-Gruppe merkt an, daß sich 
in verschiedenen EG-Mitgliedstaaten 
Flüchtlinge der Deportation entziehen kön
nen, indem sie irgendeine andere Art der 
Aufenthaltserlaubnis erwirken oder einfach 
illegal im Land bleiben. Die Praxis be
stimmter Länder, hin und wieder mehr oder 
weniger wichtigen Gruppen illegaler Immi
granten und abgewiesener Asylwerber doch 
noch einen legalen Verbleib im Land zu 
ermöglichen, wird in den Berichten kriti
siert. Nach Meinung der "Immigrationsmini
ster" verhindern solche Amnestien die Ein
führung einer wirksamen gemeinsamen EG
Immigrationspolitik, erschüttern die Glaub
würdigkeit und schwächen das gegenseitige 
Vertrauen der EG-Länder. Solche Ansichten 
müssen natürlich zu schärferen Maßnahmen 
gegen illegale Migranten und abgewiesene 
Asylwerber führen. 

Die Ad hoc-Gruppe schlägt vor, daß die 
Rekrutierung von Arbeitskräften in Nicht
EG-Ländern nur erlaubt sein sollte, wenn 
EG-eigene Arbeitskräfte nicht verfügbar 
sind. Zunehmende Mobilität der EG-Ar
beitskräfte wird zu geringerer Nachfrage 
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nach Arbeitskräften aus der Dritten Welt 
führen. Somit ist legale Immigration aus 
nichteuropäischen Ländern praktisch un
möglich. Die Berichte ziehen logischerweise 
die Schlußfolgerung, daß eine solche Politik 
zu einer Zunahme illegaler Immigration 
führen wird, welcher nur durch eine strikte 
Kontrolle an den Grenzen und innerhalb der 
Mitgliedsstaaten Einhalt geboten werden 
kann. 

Das führt die Ad hoc-Gruppe zur 
berechtigten Frage: In welchem Ausmaß ist 
effiziente Abwehr illegaler Immigration 
möglich, ohne die demokratischen Prinzipi
en der EG-Mitgliedstaaten zu verletzen? 
Die Frage bleibt unbeantwortet. 

Der Unionsvertrag 

Der Europäische Rat hat in Maastricht die 
Richtlinien der bei den Berichte generell 
gutgeheißen. Trotzdem weisen die Verein
barungen in den Bereichen Justiz und Inne
re Angelegenheiten im Unionsvertrag darauf 
hin, daß die Harmonisierungspolitik auf den 
Gebieten Asyl, Immigration, Justiz, Polizei 
und Innere Sicherheit weiterhin der Koope
ration zwischen den Regierungen vorbehal
ten bleiben und nicht durch Gemeinschafts
recht geregelt werden sollte. 

Am Gipfel einigte man sich lediglich 
auf die Schaffung von Gemeinschaftsrecht 
für kurzfristige Visa. Die Möglichkeit einer 
Regelung weiterer Bereiche von Justiz und 
Inneren Angelegenheiten durch Gemein
schaftsrecht wird zwar erwähnt, doch besteht 
wenig Aussicht auf eine baldigeBealisierung 
dieser Pläne. Jede Kompetenzübertragung 
auf die Gemeinschaft würde einen einstim
migen Beschluß des Rates erfordern. 

Um die wichtigsten Resultate des Maa
strichter Gipfels noch einmal zusammenzu
fassen: 

Die EG-Mitgliedstaaten scheinen sich 
durchaus einig zu sein in ihrer Absicht, 
gemeinsam eine restriktivere Immigrations
und Asylpolitik zu verfolgen sowie polizeili
che Kontrolle und Kompetenzen zu erwei
tern. Sie scheinen es jedoch offensichtlich 
vorzuziehen, diese Politik in einem Rahmen 
zu verfolgen, der sich schon in der Vergan
genheit als effektiv erwiesen hat: Geheime 
Regierungsverhandlungen statt demokrati
scher Transparenz. 

Nicholas Busch ist Mitarbeiter von 
(.E.D.R.I. (Europäisches Komitee zur 
Verteidigung der Flüchtlinge und 
Gastarbeiter), Sekretär der ständi
gen Plattform "Fortress Europe" 
(siehe Seite 39) und lebt zur Zeit in 
Schweden. 

Dieser Beitrag wurde im Februar dieses Jahres 
als Vortrag vor dem schwedischen "Reichsrat der 
Flüchtlingsgruppen und Asylkomitees" (FARR) 
gehalten und aus dem Englischen von Ruth Vos
pernik übersetzt. 
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DAS ANTI-ASYLGESETZ 

EOftDKOHHANDANT tÖSCHNAK 
WÜNSCHT fHNEN GUTE REfSE UND EfTTET SfE, 

SfCH ANZUSCHNALLEN -
SONST GrEn SCHLÄGE 

Es wird härter 

Am 1. Juni triH das neue 
Asylgesetz in Kraft. 
Niemand weiß genau, 
was dann geschieht. Es 
geht Hand in Hand mit 
zwei anderen Gesetzen: 
dem Sicherheitspolizeige
setz und dem Einwande
rungsgesetz. Alle drei sind 
SchriHe hin zur EG, zur 
Festung Europa, zum 
autoritären Staat. 

Wir berichteten ausführlich schon in der Be
gutachtungszeit (JURIDIKUM 4/91: "Lö
schnaks gründliches Handwerk"). Manche 
Passagen wurden dann geändert; das we
sentliche blieb gleich: Das neue Gesetz ist 
dazu da, die bisher illegale Praxis der Behör
den zu "legalisieren". 

Vor allem schreibt es die berüchtigte 
"Drittlandklausel" fest: ,,§ 2 Abs. 2 Z. 3. 
Kein Asyl wird einem Flüchtling gewäh~rt, 
wenn er bereits in einem anderen Staat vor 
Verfolgung sicher war." Mit der zynischen 
Begründung: "Es sollen keine nomadisieren
den Flüchtlingsströme geschaffen werden, 
die von einem Land zum anderen reisen und 
dort jeweils Asyl suchen." (Erläuternde 
Bemerkungen). 

JURIDIKUM 

Die "formlose Einreise" nach Öster
reich steht laut § 6 einem Flüchtling nur 
dann zu, wenn er "direkt" aus dem Staat 
kommt, in dem er verfolgt wurde. 

Und die anderen? Wer kommt schon 
direkt? Was bedeutet "direkt" überhaupt? 
Was geschieht mit Flüchtlingen, die "indi
rekt" kommen? Das steht nicht im Gesetz. 
Es steht einfach nicht drin. Dabei kommt 
die große Mehrheit der Flüchtlinge aus 
"Drittländern". Sie sind nicht vorgesehen im 
neuen Gesetz. Was mit ihnen geschehen 
wird, kann man nur vermuten. 

Schon bisher wurden Flüchtlinge in 
"Drittländer" zurückgeschoben, in denen sie 
angeblich "sicher" waren. Tamilen, nach 
Rom, im März 1991. Die Italiener schoben 
sie sofort weiter, als "Deportees in transit", 
nach Sri Lanka. Ins Verfolgerland. (Siehe 
dazu: JURIDIKUM 3/91: Michael Genner, 
Offener Brief an Manfred Matzka). 

Nur - bisher war das illegal. Zahlreiche 
Rückschiebungsbescheide dieser Art wur
den (vorausgesetzt, die Flüchtlinge hatten 
uns rechtzeitig Vollmacht erteilt, sodaß wir 
Berufung machen konnten) vom Unabhängi
gen Verwaltungs senat aufgehoben. Unrecht
mäßig war etwa laut UVS-Bescheid die Ab
schiebung jener vier Tamilen nach Athen, 
die man im April 1991 gewaltsam ins Flug
zeug schleppte - am Tag, an dem das Innen
ministerium dem Flughafen-Sozialdienst die 
Passierscheine zum Transitraum entzog ... 

Der Bescheid nützt ihnen nichts mehr, 
denn sie sind schon weg. In Zukunft, meint 
der Herr L., wäre ihre Abschiebung legal. § 7 
Abs.1: Der Asylantrag muß innerhalb einer 
Woche nach der Einreise gestellt werden 
(bisher: zwei Wochen). In der ersten Woche 
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ist der Flüchtling aber (wenn er, wie die 
meisten, illegal eingereist ist) in Gefahr, daß 
die Polizei ihn sofort formlos über die Gren
ze schiebt. Das sieht nämlich der Paragraph 
10 (1) des Fremdenpolizeigesetzes vor. § 7 
Abs. 3: Die vorläufige Aufenthaltsberechti
gung steht einem Asylwerber nicht mehr zu, 
wenn das Asylverfahren rechtskräftig abge
schlossen ist oder einem Rechtsmittel keine 
aufschiebende Wirkung zukommt. 

In diesem Falle ( § 9 Abs. 2) hat der 
Flüchtling das Bundesgebiet unverzüglich zu 
verlassen. Bisher war es so, daß ein Asylwer
ber während des Verfahrens Zeit hatte, 
Arbeit und Wohnung zu finden und sich eine 
Existenz aufzubauen. Wurde er abgewiesen, 
konnte er als Fremdarbeiter dableiben. Eine 
vergleichsweise humane Lösung, die jetzt 
abgeschafft wird. Nur in "besonders berück
sichtigungswürdigen Fällen" (§ 8 Abs. 1) sol
len auch Abgewiesene bleiben dürfen - mit 
befristeten Aufenthaltsberechtigungen, die· 
jedes Jahr verlängert werden können. Ein 
reiner Gnadenakt seiner Majestät des Herrn 
L.. Verstehen wir uns richtig! Die Ablehnung 
eines Asylantrages durch die Asylbehörden 
dieses Landes sagt überhaupt nichts darüber 
aus, wie verfolgt der Betreffende war. Nicht 
das Geringste. Ich habe Leute vertreten, die 
nach jahrelangem Beweisverfahren als 
Flüchtlinge anerkannt wurden - aber nur, 
weil ich dauernd dahinter war, Beweismittel 
beischaffte, Eingaben schrieb... Sie alle 
wären beinahe abgewiesen worden. Schon 
am Flughafen, und später wieder in jeder 
Phase des Verfahrens. Die meisten Asylwer
ber sind aber faktisch unbetreut. 

§ 10: Asylbehörden sind das Bundes
asylamt als 1. Instanz in Unterordnung unter 
den Innenminister; und der Innenminister 
als 2 . Instanz. Wie im Entwurf. Obwohl alle 
maßgeblichen Organisationen seit Jahren 
fordern, daß das Asylverfahren der Kompe
tenz des Innenministeriums entzogen wird! 

Der größte Skandal § 17.: "Ist der Asyl
antrag offensichtlich begründet oder offen-

ALSOSIL 
Gesellschott m. b. H. 

sichtlich unbegründet, so ist darüber ohne 
weiteres Ermittlungsverfahren zu entschei
den." Gegen einen solchen Mandatsbe
scheid kann binnen einer Woche Vorstellung 
erhoben werden. "Im übrigen gelten § 57 
Abs. 2 und 3 AVG sinngemäß" - das heißt: 
keine aufschiebende Wirkung! Und damit 
tritt § 7 Abs. 3 in Kraft. Keine aufschiebende 
Wirkung, also keine Aufenthaltsberechti
gung. Er hat das Bundesgebiet unverzüglich 
zu verlassen. Beschweren kann er sich -
daheim, wenn er im Gefängnis sitzt. Wann 
ist ein Antrag "offensichtlich unbegründet"? 
Wenn die "Identität des Asylwerbers nicht 
glaubhaft festgestellt werden kann". Hun
derte Male wurde dieser Punkt schon abge
handelt. Jeder weiß, daß Flüchtlinge mit 
falschen Papieren kommen, oder daß ihnen 
der Schlepper die Pässe abnimmt. Oder daß 
sie gar keine haben. Bisher wurden sie dann 
"nur" nicht in Bundesbetreuung genommen. 
Mit dem neuen Gesetz wird ein Großteil der 
Flüchtlinge vom Asylrecht ausgesperrt. 
"Offensichtlich unbegründet" ist der Antrag 
auch, wenn der Flüchtling Bürger eines 
Staates ist, "von dem aufgrund allgemeiner 
Erfahrung anzunehmen ist", daß es dort 
keine Gefahr einer Verfolgung gibt. 

Damit war zunächst Rumänien ge
meint. Dort gibt es keine Verfolgung. Zwei 
Abgeordnete der Regierungsparteien haben 
das festgestellt, auf ihrer berühmt geworde
nen Fuck-finding-Mission. Auf welche Län
der man das noch ausdehnen wird, steht in 
den Sternen. Im Ministerium ist man erfin
dungsreich ... "Wenn der Antrag mit einer 
wirtschaftlichen Notlage begründet wurde" 
ist er "offensichtlich unbegründet". Ich 
kenne Flüchtlinge, die beim Erstinterview 
nur wirtschaftliche Gründe angaben. Und 
erst, als wir Betreuer mit ihnen sprechen 
konnten, die wirklichen politischen Gründe 
sagten. Weil sie ganz einfach Angst hatten. 
Angst vor unserer Polizei. Begründete Angst, 
ihre Angaben würden weitergeleitet - an die 
Botschaft des Verfolgerlandes. 

Einige von ihnen sind inzwischen aner
kannt. Ab 1. Juni bekommen wir solche 
Flüchtlinge gar nicht mehr zu Gesicht. 
Überhaupt meint das Innenministerium, daß 
man unsereinen gar nicht mehr braucht. § 23 
sieht vor, daß der Innenminister zur Unter
stützung von Fremden in Angelegenheiten 
des Asylrechts "Flüchtlingsberater" bestel
len kann. Privaten Betreuungsstellen, die 
unvorsichtig genug waren, mit dem Innen
ministerium Finanzierungsabkommen zu 
schließen, werden nun Verträge vorgelegt, in 
denen steht, daß Asylwerber an die staatlich 
bestellten "Berater" weiterzuschicken sind! 
Eine echte Löschnak-Matzka-Frechheit. 
Wie sie im Büchel steht. 

Natürlich werden die Herrschaften sich 
schneiden. Natürlich hat jeder Mensch das 
Recht, einen anderen im Verwaltungsverfah
ren zu vertreten. Sie können ja nicht das 
A VG außer Kraft setzen. Aber passen täte 
ihnen das! So lesen wir mit Interesse in 
einem Brief des Dr. Matzka, daß der Flugha
fen-Sozialdienst deshalb keinen Zutritt zum 
Transitraum mehr erhält, weil die Flüchtlin
ge dort ohnedies vom Innenministerium be
treut werden! 

Ein guter Witz. Im März dieses Jahres 
kamen 23 Pakistani (Mitglieder der Pakista
ni Peoples Party, die schwerster Verfolgung 
durch Militär und Muslim Liga ausgesetzt 
ist) in Wien-Schwechat an. Man ließ sie gar 
nicht aussteigen. Gate-check. Die Polizei 
besetzte das Flugzeug, fesselte die Passagie
re mit Handschellen an die Sitze. Abgescho
ben. Ins Verfolgerland. 

Wie ge~agt, wir wissen nicht, was nach 
dem 1. Juni geschieht. Es wird härter wer
den, jedenfalls. Die Beamten, die über das 
Schicksal der Flüchtlinge entscheiden, müs
sen wissen, daß sie ständig unter unserer 
Kontrolle stehen. Daß wir keinen Fehler 
durchgehen lassen. Jeden Bruch der Men
schenrechte öffentlich anprangern werden. 
Denn das Unrecht hat immer Namen und 
Adresse. i@~,:;~~j@'fr;~~l%~~~~5i~;iii~~~1~,1ig}j6fii;'3j,§;~~ 

Sechsschimmelgasse 20/5 
A-1090 Wien 
Tel.: 10222) 31 555413195554) 

10222) 31007 82 
Fax: 10222) 319 85 12 
Tlx 1 36190 ALSOSI A 

Access through Communication 

Alles mitteilen können 

Leicht verstehen 

Sicher sein 

Ohne Probleme kommunizieren 

Sowie 

In der ganzen Welt zu Hause sein 

Lernen Sie uns kennen! 

ÜBERSETZUNGSDIENSTE VON ALLEN IN ALLE WELTSPRACHEN. 
SPEZIALSERVICE FÜR OSTEUROPÄISCHE SPRACHEN. 

Russisch * Polnisch * Bulgarisch * Rumänisch * Slowakisch * Serboluoatisch * Tschechisch * Ungarisch 
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EINE JUSTIZVERWALTUNGSSACHE 

Der Anwalt 
der Staats polizei wurde Ali Anfang Septem
ber festgenommen und blieb bis zum 3. 10. 
1990 in Untersuchungshaft. In einer fortge
setzten Hauptverhandlung am 2. 7. 1991 
wurde Ali freigesprochen, nachdem die im 
Lokal anwesenden Personen erklärt hatten, 
daß Ali nicht der Täter gewesen sei, bzw. 
daß sie ihn nicht wiedererkennen würden. 
Ali war nämlich zum Tatzeitpunkt mit seiner 
Familie bei seinem Bruder in Niederöster
reich. Der war gerade Vater geworden, wes
halb an diesem Tag ein Familientreffen 
stattgefunden hatte. 

und sein Richter 
Wohl niemand wird anzweifeln, 

daß sich Rechtsanwältinnen mit 

alle ihnen zu Gebote stehenden 

Mittel für ihre Mandantinnen ein

setzen sollen, ja müssen. Das 

passiert nicht immer. "Sind halt 

geldgierig, die feinen Herrn An

wälte", werden viele meinen. 

Was aber einem Anwalt, der 

sich für seinen Mandanten ein

setzt - mit allen zu Gebote ste

henden Mitteln -, passieren kann, 

ist für den Geist dieser Justiz be

zeichnend: Nach Urgenz des 

Rechtsanwaltes, Dr. Thomas Pra

der, im Justizministerium wegen 

überlanger Verfahrensdauer im 

Landesgericht Wien wird zur 

Jagd geblasen: Auf den Anwalt! 

Daß eine angemessene Dauer 

des Verfahrens zu den Grund

pfeilern des Rechtsstaates gehört, 

ist wohl Nebensache. 

Da sollen sich wohl lieber alle 

Verfahrensbeteiligten - der, über 

den gerichtet wird freilich nicht -

dem altbewährten Gemauschel 

in den Gerichtsgängen widmen. 

Spielregel ist Spielregel, gerade 

wenn sie so geschmiert funktio

niert. Alles andere empfinden 

manche offenbar als Herabset

zung des hohen Gerichts. 
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Sach.yerhalt: Ali Y. ist Kurde, lebt seit 1980 
in Osterreich und hat seit 1989 die öster

reichische Staatsbürgerschaft. Er istverheira
tet, hat zwei kleine Kinder und ist unbe
scholten. Am 16. 6. 1990 fand in einem türki
schen Lokal eine Schießerei statt, bei der 
eine Person verletzt wurde. Nach sehr 
dubiosen und dilletantischen Ermittlungen 

REPUBLIK ÖSTERREICH ., 
Der Präsident "des Landesgerichtes 

für Strafsachen Wien 

An alle 

Im Anschluß an die Hauptverhandlung 
brachte der Verteidiger von Ali Y., Dr. Tho
mas Prader, beim Landesgericht für Strafsa
chen Wien einen Antrag nach dem Straf
rechtlichen Entschädigungsgesetz (Haftent
schädigung, Veiteidigerkosten während der 
U-Haft) und gemäß § 393 a Strafprozeßord
nung (Pauschalkostenersatz) ein. Die Ent
scheidung über diese Anträge wurde beim 
zuständigen Gericht am 8. 9. 1992 und am 9. 

Jv 1701-13/92 

Richterinnen und Richter 

imHause 

Betrifft: Rechtsanwalt Dr. Themas PRADER 

In letzter Zeit. gingen mir mehrfach Berichtsaufträge aufgrund von 

Beschwerden zu, mit denen sich der' Rechtsanwalt Dr. Thom<:is PRNlER 

direkt an den Bundes~inister für Justiz gewandt hatte. Diese Beschwerden 

waren größtenteils substratlos und enthielten mehrfach auch unricht~ge 

An9aPen. In einem Fall habe ich in diesem Zusammenhang auch Anzeige bei 

der RechtB~nwaltskammer gegen Dre PRADKR erstattet. 

Di~ ~e,~<?nwerqeI). ve~fo1gen o~fen,sichtlich den Zweck, das Landes

gericht.f~r Str~fsachen W~en herabz~set~en, w~~ ich auch in m~~n~n Be

richten z~ A~sdruck gebracht hape. 

Ich ersuche, mir allfällige Unzukömmlichkeiten od~r Anst~nde die 

sich im Zusammenhang mit dem A~ftreten des Rechtsanwaltes Dr. PRADER 

im Bereich des Landesgerichtes für Strafsachen Wien ergeben, unverzüglich 

zu berichten. 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: 

~Q\M)~ 

JURIDIKUM 

Wie~, am 4.3.1992 

Woratsch 
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10. 1991 telephonisch urgiert. Mit Schreiben 
vom 7. 11. 1992 wurde beim Landesgericht 
für Strafsachen schließlich auch schriftlich 
die Entscheidung über die Anträge urgiert, 
mit einer Frist bis 31. 1. 1992. 

Nach Ablauf dieser Frist wurden die 
Entscheidungen beim Bundesminister für 
Justiz mit Schreiben vom 10. 2. 1992 rekla
miert. Am 7. 4. 1992 wurde die Entschei
dung im Hinblick auf die Pauschalkosten 
zugestellt. Trotz der bedeutenden Kosten 
von ca. ÖS 150.000,- wurden lediglich ÖS 
1.000,- als Pauschalkosten zu den Kosten des 
Verteidigers zugesprochen. 

Am 8. 5. 1992 wurde der Beschluß im 
Verfahren nach dem strafrechtlichen Ent
schädigungsgesetz zugestellt. 

Erstaunlicherweise gelangte der Richter 
zur Ansicht, daß Ali keinen Anspruch auf 
Entschädigung habe, da die Voraussetzun
gen für einen Entschädigungsanspruch, die 
Entkräftung des Tatverdachts nicht gegeben 
wäre. Obwohl ihn das Urteil des Landesge-

richts von jeder Schuld freisprach. Weil er 
am Tatort nämlich gar nicht anwesend war. 
Was wiederum (normalerweise) einen An
spruch auf angemessene Entschädigung für 
die U-Haft begründen würde. Ein gegentei
liger Beschluß kann wohl mit keiner vertret
baren Rechtsansicht argumentiert werden. 
Hingegen offenbart er entweder einen Man
gel an juristischer Ausbildung, oder aber, was 
noch schlimmer wäre, einen Hang zu will
kürlichen Entscheidungen. 

Das Engagement von Dr. Thomas Pra
der für seinen rechtskräftig freigesprochenen 
Klienten und seine Beschwerde gegen die 
offensichtliche Säumigkeit des Gerichts 
beim Bundesminister für Justiz nahm der 
Präsident des Landesgerichtes, Dr. Günther 
Woratsch zum Anlaß, gegen Dr. Prader eine 
Disziplinaranzeige zu erstatten. Darüberhin
aus ergriff er die Möglichkeit einer "internen 
Justizverwaltungsmaßnahme" in Form eines 
Rundschreibens (siehe Faksimile Seite 13), 
das ersucht, "allfällige Unzukömmlichkeiten 
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Herrn 

Dr. Thomas PRADER 

Rechtsanwalt 

Seidengasee 28 

1070 Wien 

Sehr geehrter Herr Kollege 1 

Eingegangen 

l. S. Win 1992 

Rethtsanwa!tskanZlei 

Der Präsident des Landesgerichtes für strafsachen Wien hat dem Ausschuß 

der Rechtsanwaltskammer Wien Ihr schreiben vom 10. Februar 1992 samt 

seiner Erledigung vom 4. März 1992 zur Kenntnisnahme und allfälligen 

Veranlassung übermittelt. 

Dazu teilt Ihnen der Ausschuß der Rechtsanwaltskammer Wien folgendes 

mit: Es mag im Landesgericht für Strafsachen Wien durchaus üblich sein, 

Beschlüsse über Anträ.ge gern. S 393 a StPO erst nach Rücklangen eines -

aus welchen Gründen ilM\er außer Haus befindlichen - Aktes zu fassen, 

doch ist diese Praxis für den Beschuldigten sicher unbefriedigend~ Ihre 

Urgenz vom 1. Jä.nner 1992 ist daher sicher berechtigt. Auch eine - rund 

vier Wochen nach dieser Urgenz erfolgende - Benachrichtigung des Bundes

ministeriumsfür Justiz über den umstand, daß Ihr Antrag nach wie vor 

unerledigt ist, erfordert daher keine standesbehördlichen Maßnahmen. 

Allerdings wird Ihnen empfohlen, in ähnlich gelagerten Fällen zunächst 

direkten Kontakt mit dem zuständigen Gerichtspräsidium bzw. der zuständi

gen Gerlchtsvorstehung zu suchen. 

Wien, am 17. März 1992 

Mit vorzüglicher kollegialer Hochachtung 

Abteilung IVb 

Strafs. Wien 

Dr. Günter WORATSCH zur gef. Kenntnisnahme 
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oder Anstände, die sich im Zusammenhang 
mit dem Auftreten des Rechtsanwalts Dr. 
Prader ergeben, unverzüglich zu berichten". 
Diese Maßnahme rechtfertigt sich anschei
nend aufgrund der "größtenteils substratslo
sen Beschwerden", die "mehrfach auch un
richtige Angaben enthielten". Vorenthalten 
wurde den RichterInnen auch nicht der 
kraftvolle Hinweis, daß Präsident Woratsch 
bereits Anzeige bei der Rechtsanwaltskam
mer erstattet hätte. Ein Rundschreiben an al
le RichterInnen des LG, das die Mitteilung 
des Ausschusses der Rechtsanwaltskammer 
über das Ergebnis offen legt, steht derzeit 
noch aus. Der Ausschuß der Rechtsanwalts
kammer erklärte die Urgenz vom 7. 1. 1992 
als "sicher berechtigt" und demnach die Ur
genz beim Bundesminister als konsequent 
(siehe Faksimile unten links). Standes be
hördliche Maßnahmen erübrigten sich somit. 

Diese Vorfälle nahm die Redaktion des 
JURIDIKUM zum Anlaß, sowohl Dr. Prader 
als auch Präsident Woratsch um eine Stel
lungnahme bezüglich des Rundschreibens 
von Präsident Woratsch und bezüglich des 
Ergebnisses der Rechtsanwaltskammer zu 
bitten. 

Dr. Prader nahm diese Bitte in Form 
eines "Offenen Briefes" wahr. Präsident 
Woratsch verweigerte bei einer telephoni
schen Anfrage jegliche Stellungnahme. Er 
sei nicht bereit, über interne Justizverwal
tungsmaßnahmen, die er setze und die die 
Ordnung seines Hauses betreffen und sonst 
gar nichts, öffentlich zu diskutieren. Er wie
derholte mehrmals, daß, falls Dr. Prader eine 
Stellungnahme abgeben würde, er nach 
Kenntnis dieser erneut überlegen würde, ob 
er Stellung nehme oder nicht. 

Ende der DebaHe 

Auf den Einwand, daß das dann ja nur eine 
Stellungnahme zur Stellungnahme sei und 
nicht zu dem angeführten Schreiben, so wie 
wir das im Sinne der Ausgewogenheit vor
hatten, wurde der Präsident laut. Das sei Dr. 
Praders Problem. Und auf den Hinweis, daß 
uns egal sei, ob er etwas dazu sagen möchte 
oder nicht, und wir ihm eben einfach Raum 
einnehmen lassen wollten, fiel er ins Wort, 
was übrigens in diesem Gespräch die Regel 
war. Da ginge es nicht um die Ausgewogen
heit, wurden wir belehrt, sondern da ginge 
es darum, daß Dr. Prader in eigener Sache 
eine ganz andere Stellung hat, als der Präsi
dent (wofür er sich entschuldigte). Dr. Pra
der könne in eigenem Namen eine Stellun
gnahme abgeben, er hingegen könne nicht 
als Präsident Woratsch sprechen, sondern er 
spreche für eine staatliche Institution. Er 
könne nicht so reden wie der Dr. Prader, 
und ob wir das bitte nicht verstehen könne. 
Nein, können wir nicht, denn es würden ja 
Fakten vorliegen, versuchten wir einzuwen
den. Doch erfolglos. Mit "Ende der Debat
te" brach er das Gespräch ab. ~il~~~~iqJi!l!li 

Die Redaktion 

Nr 3/92 



-------------------------------- Recht & Gesellschaft 

An den 

Von 
Thomas Prader 

Präsidenten des Landesgerichtes 

für Strafsachen 

Herrn Dr. Günter Woratsch 

Landesgerichtsstraße 11 

1080 Wien 

Wien, am 22. Mai 1992 

schwerden haben sich bisher 
als wenig effektiv erwiesen 
und ich sehe bei Ihnen keine 
Ambitionen, die zahlreichen 
Mißstände am Landesgericht 
für Strafsachen zu beseitigen. 
Ich denke beispielsweise an 
Verzögerungen in U-Haftsa
chen, an die lange Dauer von 
Strafverfahren oder die' 
Besuchsregelungen für U
Häftlinge. Ich habe auch kein 
Vertrauen in den Präsidenten 
eines Strafgerichtes, wenn sjch 
dieser in einer Reihe mit der 
Polizeigewerkschaft und den 
großen Boulevardzeitungen 
stellt, um Front zu machen 
gegen den Versuch des Bun
desministers für Justiz, eine 
menschenrechtskonforme und 
rechtsstaatlichen Prinzipien 
angenäherte Novellierung der 
Strafprozeßordnung umzuset
zen. 

Sehr geehrter Herr Präsi
dent! Ich werde mich auch von 
Ihnen nicht davon abhalten 

Sehr geehrter 
Herr Präsident' 
Ich beziehe mich auf Ihr 

Rundschreiben vom 4. 3. 
1992, Jv 1701-13/92. 

Sie führen aus, daß meine 
Beschwerden beim Bundesmi
nister für Justiz substratlos ge
wesen wären und unrichtige 
Angaben enthalten hätten. Sie 
werden vermutlich selbst am 
besten wissen, daß meine Be
schwerden im wesentlichen 
mehr als berechtigt waren und 
laut Auskunft des Bundesmi
nisters für Justiz " ... Anlaß für 
eingehende Erhebungen sowie für 
die Erörterung der damit zusam
menhängenden Fragen durch die 
zuständigen Fachabteilungen ... " 
waren. 

Weiters führen Sie aus, 
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daß Sie wegen eines konkre
ten Falles Disziplinaranzeige 
gegen mich erstattet haben. 
Nun, das Ergebnis wird Ihnen 
bekannt sein. Der Ausschuß 
der Rechtsanwaltskammer für 
Wien hat sowohl meine inhalt
liche Kritik als auch meine 
Vorgangsweise vollinhaltlich 
gebilligt und keinerlei Anlaß 
gesehen, ein Disziplinarver
fahren einzuleiten. 

Sie haben sich nun schon 
wiederholt darüber beschwert, 
daß ich mich gelegentlich 
unmittelbar an den Bundesmi
nister für Justiz und nicht an 
Sie gewandt habe. Dies hat 
seine guten Gründe: 

An Sie gerichtete Be-

lassen, allgemeine politische 
Kritik zu äußern und im Ein
zelfall im Interesse meiner Kli
entlnnen alle mir zu Gebote 
stehenden Mittel einzusetzen, 
um deren Interessen möglichst 
effektiv durchsetzen zu kön
nen. 

Auch Sie mögen zur 
Kenntnis nehmen, daß die 
Bitte um eine milde Strafe 
nichts mit einer streitbaren 
Verteidigerkultur, die in die
sem Land ohnehin nicht stark 
ausgeprägt ist, zu tun hat. 

Im übrigen habe ich es in 
den letzten zehn Jahren ver
standen, die Interessen meiner 
MandantInnen vehement und 
erfolgreich, jedoch immer auf 
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korrekte Weise durchzusetzen 
und werde es auch in Hin
kunft so halten. 

Im Hinblick auf diese 
Umstände darf ich sie ersu
chen, in einem Rundschreiben 
allen Richterinnen und Rich
tern am Landesgericht für 
Strafsachen mitzuteilen, daß 
Sie Ihre unrichtige Behaup
tung, daß meine Beschwerden 
an den Bundesminister für 
Justiz größtenteils substratlos 
und teilweise unrichtig gewe
sen wären, zurücknehmen. 
Dabei wäre darauf hinzuwei
sen, daß der Ausschuß der 
Wiener Rechtsanwaltskammer 
aufgrund Ihrer Anzeige die 
Ansicht geäußert hat, daß 
meine Kritik sachlich gerecht
fertigt und mein Vorgehen 
korrekt war. Ich glaube nicht, 
daß es Aufgabe der Justizver
waltungsbehörde ist, derartige 
Rundschreiben zu verfassen, 
mögen sie auch als "Maßnah
men im Rahmen der DienstauJ 
sicht" bezeichnet werden. Die 
gegenständliche "Maßnahme" 
erweckt vielmehr den Ver
dacht, daß eme amtliche 
Funktion dazu benützt wird, 
einen persönlichen Konflikt 
auszutragen. 

Schließlich geht es nicht 
um Ihre persönliche Meinung 
über meine Person, sondern 
ausschließlich um die Interes-
sen jener Klientlnnen, die von 
unserer Kanzlei vertreten wer
den. Ich möchte unter allen 
Umständen vermeiden, daß 
aufgrund Ihrer persönlichen 
Animositäten und eines politi
schen Konfliktes von uns ver
tretene Menschen, die mit den 
Straflandesgericht zu tun 
haben, Nachteile, welcher 
Form auch immer, in Kauf 
nehmen müssen. 

Ihrer Veranlassung entge
gensehend verbleibe ich mit 
freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Prader 

OS Bundesminister für Justiz 
OS Präsidium des OLG Wien 
OS JURIDIKUM 
OS Dr. Miklau 
OS Dr. Peischl 
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Recht & Gesellschaft -------------------------------

FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG ABWEICHENDER MEINUNGEN 

Das Höchstgericht 
stärken! 

Die Verfassungsgerichts
barkeit ist ins Gerede ge
kommen. Von politischer 
Justiz ist die Rede, von Be
vormundung des Gesetzge
bers und von vielem mehr. 
Was ist dran an der Verfas
sungsgerichtsbarkeit? 

Sind das bloß juristisch-technische Fragen, 
die hier einer Antwort harren? Oder sind wir, 
wenn über den Verfassungsgerichtshof (Vf
GH) gesprochen wird, mittendrin im Ge
strüpp ideologischer Bedeutungszuschrei
bungen? Vieles spricht dafür, daß die bloß 
rechtlich-handwerklichen Lösungsvorschlä
ge nur eine begrenzte Befriedungswirkung 
haben werden. Daß es im Verhältnis von Po
litik und Recht, von Gesetzgeber und VfGH 
einer Neufundierung des Verhältnisses be
darf, ist offensichtlich: Was soll denn die 
Verfassungs gerichtsbarkeit und insbesonde
re die Gesetzesprüfungskompetenz des 
VfGH, wenn sich das Parlament nicht zu 
schlecht ist, das gerade aufgehobene Gesetz 
im Verfassungsrang zu bestätigen - und so 
der Prüfung zu entziehen? Und andererseits: 
Wie ist es um die Gesetzgebungskompetenz 
des Parlaments bestellt, wenn der VfGH mit 
rational kaum nachvollziehbaren Begrün
dungen (oder besser: Setzungen) ein Gesetz 
nach, dem anderen im Orkus verfassungsge
richtlicher Rechtsprechung verschwinden 
läßt? Also: Es geht um die ideologische Be
deutung der Verfassungsgerichtsbarkeit. Da
mit sind zumindest die folgenden Punkte 

, angesprochen: 
• Der VfGH dient dem Schutz der 

Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. 
Das ist nicht seine einzige Aufgabe, aber 
wohl seine wichtigste. Die Grundrechte, ein
mal in die Verfassung aufgenommen, wären 
nicht viel wert, wenn nicht jede und jeder 
einzelne sie durchsetzen könnte. Es bedarf 
eines Verfahrens: "No right without reme
dy", sagen die Engländer. 

• Der VfGH beweist uns durch seine 
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Rechtsprechung, daß die Grundrechte keine 
hohle Phrase, die Verfassung mehr als ein 
Fetzen Papier ist. Die verfassungsgesetzlich 
gewährleisteten Rechte können aufgrund 
eines verfassungsgerichtlichen Erkenntnis
ses gegen den Staat (mit den Mitteln des 
Staates!) exekutiert werden. Die damit ver
bundene ideologische Funktion der Verfas
sungsgerichtsbarkeit besteht darin, daß die 
bloße Möglichkeit der Verfassungsbeschwer
de schon den Eindruck erweckt, der VfGH 
sei tatsächlich der Garant der Rechte; am 
Ende des Verfahrens, so die trügerische Illu
sion, fände sich Gerechtigkeit. 

• Diese Illusion ist deshalb trügerisch, 
weil sie vorgibt, daß die gesamte staatliche 
Tätigkeit immer die Grundrechte beachten 
würde. In Wirklichkeit wird die Verfassung 
tagtäglich verletzt, mißachtet, umgangen -
und die Mehrzahl der Fälle, so dürfen wir 
annehmen, kommt niemals zum VfGH. Mit 
der Verfassungsgerichtsbarkeit wäre es 
schnell vorbei, wenn alle Fälle verfassungs
widrigen Staatshandelns an den VfGH her
angetragen würden. Es ist genau umgekehrt: 
Je unübersichtlicher und je verworrener die 
Rechtsordnung für den einzelnen ist, desto 
wichtiger ist das Vertrauen in einen Ge
richtshof, dem eine ordnende und Vernunft 
bezeugende Entscheidung zugetraut wird. 

• Man darf die Sache nicht vereinfa
chen: Die Behörden wissen um die Recht
sprechung der Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts; sie wissen, daß sie sich ans Recht 
halten müssen. Die Rechtsprechung des 
VfGH ermutigt also die Bürokratie, die 
Grundrechte zu achten. Gegenüber dem Ge
setzgeber scheint diese Ermutigung nicht 
recht zu fruchten. Das aber ist keine Frage 
des Rechts, sondern eine der Legitimation: 
Die reale Kraft verfassungsgerichtlicher 
Rechtsprechung besteht in der Anerken
nungswürdigkeit der Entscheidungen, nicht 
in deren juristischer Richtigkeit. Während es 
gegenüber der Bürokratie wichtig ist, daß 
gegebenenfalls Beschwerde beim VfGH 
erhoben werden kann, also schon das Offen
stehen eines Rechtsweges disziplinierend 
und grundrechtsfördernd wirkt, scheint dies 
gegenüber dem Gesetzgeber nicht immer 
bedeutsam zu sein. Nur die Ideologie der 
Verfassungsgerichtsbarkeit, die Überzeugun
gen und Ideen von Verhaltensweisen und 
Erwartungen, die sie enthält, erlaubt der 
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Verfassung und den von ihr gewährleisteten 
Rechten, konkrete Bedeutung zu erlangen: 
No rights without ideology (Auer). 

• Wenn es aber vor allem ideologische 
Gesichtspunkte sind, die die Adressaten der 
Erkenntnisse zur Einhaltung der Verfassung 
bewegen, stellt sich die Frage, in welche 
Richtung die österreichische Verfassungsge
richtsbarkeit reformiert werden soll. 

Glaubt man den medial verbreiteten 
Berichten, dann hat die SPÖ jetzt eine 
Reform des VfGH ins Auge gefaßt; es sollen 
die Möglichkeiten der Abgabe einer abwei
chenden Meinung (dissenting opinion) ein
geführt und die Amtszeit der Verfassungs
richter zeitlich beschränkt werden. Kaum 

,publik geworden, quittierte die ÖVP diese 
Vorstellungen mit der einprägsamen Formel: 
Hände weg vom Verfassungsgerichtshof! In 
gewohnt rabiater Manier setzte Andreas 
Khol die Kritik am VfGH mit austromarxisti
scher Gerichtsfeindlichkeit gleich, und von 
Heinrich Neisser war zu hören, die ÖVP sei 
nicht einmal gesprächs bereit. Insbesondere 
die Stellungnahme von Neisser muß ver
wundern, hatte er selbst doch vehement und 
begründet für die Einführung der dissenting 
opinion plädiert: "Wie wichtig wäre es gera
de bei einem so zusammengesetzten 
Höchstgericht", so schrieb Neisser vor gut 
zwanzig Jahren, "wenn die Streitparteien 
und die Öffentlichkeit die Möglichkeit hät
ten zu sehen, daß es "keine Fraktion im 
praktischen Sinn gibt, daß die Entscheidun
gen vielmehr mit wechselnden Mehrheiten, 
oft sogar einstimmig gefällt werden«." "Wie 
wichtig wäre es, um den möglichen Wandel 
der Rechtsprechung zu wissen! Dieser »Auf
klärungseffekt« der Institution der dissen
ting opinion würde nicht nur der Öffentlich
keit, sondern auch dem VfGH und last but 
not least seinen Mitgliedem von Nutzen 
sein", schrieb der heutige ÖVP-Politiker 
damals. Es schmerzt zu sehen, wie einer der 
klügsten Juristen Österreichs unter den 
Druck tagespolitischer Ereignisse seine wis
senschaftliche Einsicht verleugnet und -
wider besseren Wissens! - eine vernünftige 
Reform des VfGH im Dienste einer kon
zeptlosen Partei zu verhindern trachtet. 

Die Einführung der dissenting opinion 
löst nicht alle Probleme des VfGH, noch 
nicht einmal die meisten -, aber wir alle wer
den uns über die Tätigkeit des VfGH ratio
naler unterhalten können, wenn die Palette 
der Rechtsmeinungen aufgefächert vor uns 
liegt und der trügerische Schein juristischer 
Eindeutigkeit verfassungsgerichtlicher Er
kenntnisse langsam verb laßt. iiii,c'j[lli~*'~~lEfgili]~ 

Alfred J. NolI, Jurist und Publizist, 
Lehrbeauftragter an der Technischen 
Universität Wien. 

Im Verlag der Österr. Staatsdruckerei erschien 
sein Buch "Internationale Veifassungsgerichtsbar
'keit. Fragen der Veifassungsgerichtsbarkeit in 
Großbritannien, der USA, Frankreich, Italien 
undjapan". 
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-------------------------------- Recht & Gesellschaft 

FRAUENDISKRIMINIERUNG IM NAMENSRECHT 

Name ist Identität 

Nachdem MANN nun in 
der BRD bezüglich der 
gesetzliche Regelung des 
Familiensnamens bei Ehe
schließung klüger wurde, 
wird MANN sich vielleicht 
auch hierzulande die Frage 
stellen, ob die gegenwärti
ge Lösung gegen den 
Gleichheitsgrundsatz ver
stößt. 

Im österreichischen Recht wird der Name 
ausdrücklich geschützr<'1, das Namensrecht 
ist ein höchstpersönliches, absolutes Recht. 
Andererseits sind bestimmte Eingriffe in das 
Namensrecht zulässig, der praktisch (noch?) 
bedeutendste Fall ist der Erwerb des ge
meinsamen Familiennamens bei einer Ehe
schließung. 

Im Falle einer Verehelichung muß das 
Ehepaar jedenfalls einen gemeinsamen Fa
miliennamen führen (2). Dies kann entweder 
der Name eines der beiden Ehegatten sein 
oder, wenn vom Brautpaar keine Bestim
mung über den gemeinsamen Familienna
men getroffen, ex lege der Name des Man
nes. Derjenige oder - wie die überwiegende 
Praxis zeigt - diejenige, (dessen) deren Name 
nicht der Familienname wurde, kann den 
bisherigen Namen mittels Bindestrich dem 
"neuen" Familiennamen nachstellen. Dieses 
Recht erstreckt sich aber nicht auf alle 
Urkunden und Dokumente(3). 

Daß das Gesetz tradiertes Rollenver
ständnis insoferne festschreibt, daß beim 
Fehlen einer ausdrücklichen Bestimmung 
über den zukünftigen Familiennamen dieser 
der Name des Mannes wird, scheint unter 
dem Blickwinkel des Gleichheitsgrundsatzes 
zumindest problematisch und kann als 
geschlechtsspezifische Diskriminierung ge
sehen werden. Eine sachliche, rationale Aus
einandersetzung mit diesem Thema schien 
bislang kaum möglich, da einerseits in der 
politischen und öffentlichen Diskussion 
Emotionen breiten Raum einnehmen, ande
rerseits Forderungen der Frauen, ihren Na
men bei Eheschließung beibehalten zu kön
nen, mit dem Hinweis auf die Einheit der 
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Familie abgeschmettert werden. Ein Blick 
auf Europa, der besonders in Hinblick auf 
einen möglichen EG-Beitritt Österreichs 
legitim erscheint, zeigt, daß die gesetzliche 
Zurücksetzung eines Geschlechts nicht not
wendig ist. 

Die meisten europäischen Länder (41, 
auch traditionellerweise katholische wie Ir
land und Spanien, kennen keinen Zwang 
zum gemeinsamen Familiennamen (des 
Mannes). Den europäischen Ausnahmestatus 
teilte bis vor kurzem mit Österreich noch 
Deutschland, wo der Umbruch aber nun voll
zogen wurde: Auf der Grundlage eines 
Erkenntnisses des deutschen Bundesverfas
sungsgerichts (5) wurde das deutsche Bürgerli
che Gesetzbuch novelliert, sodaß nun beide 
Ehepartner bei einer Eheschließung ihren 
Namen beibehalten können. 

Das deutsche Bundesverfassungsgericht 
hatte richtungsweisend erkannt, daß es mit 
dem Grundsatz der Gleichberechtigung nicht 
vereinbar sei, daß der Mannesname von 
gesetzeswegen Ehename wird, wenn die 
Ehegatten keinen ihrer Geburtsnamen zum 
Ehenamen bestimmen. Es führte aus, daß 
der Name der Frau nur dann Familienname 
werden könne, wenn die Frau ihren Mann zu 
einer entsprechenden Erklärung bewegen 
kann. Umgekehrt bestünde für den Mann 
kein Zwang zu einem Einigungsversuch mit 
seiner Partnerin, da sein Name im Konflikt
fall per Gesetz zum Ehenamen wird. In die
ser Bestimmung konnte das deutsche Bun
desverfassungsgericht keine biologische oder 
funktionale, also keine sachliche Rechtferti
gung erkennen und erachtete sie daher als 
Benachteiligung der Frau. "Allein die tradi
tionelle Prägung eines Lebensverhältnisses 
reicht für eine Ungleichbehandlung jedoch 
nicht aus. Das verfassungsrechtliche Gebot 
verlöre seine Funktion, für die Zukunft die 
Gleichberechtigung der Geschlechter durch
zusetzen, wenn die vorgefundene gesell
schaftliche Wirklichkeit hingenommen wer
den müßte." (dt. BVerfG) 

Zahlreiche internationale Dokumente, 
die auch Österreich unterschrieben und rati
fiziert hat, sehen vor, daß im Falle der Ehe
schließung gleiche Rechte für Mann und 
Frau zu gelten haben (6). Die UN-Konvention 
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie
rung der Frau von 1981 (7) verpflichtet die 
Vertrags staaten - also auch Österreich - dazu, 
"alle geeigneten Maßnahmen zur Beseiti
gung der Diskriminierung der Frau in allen 
ehelichen und familiären Angelegenheiten 
(zu treffen) und ... insbesondere folgende 
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Rechte auf der Grundlage der Gleichheit von 
Mann und Frau (zu gewährleisten): ... c) 
gleiche Rechte und Pflichten in der Ehe und 
bei deren Auflösung; ... " (8). Darüber hinaus 
haben die Vertragsstaaten alle geeigneten 
Maßnahmen zu treffen, "a) die einen Wandel 
in den sozialen und kulturellen Verhaltens
mustern von Mann und Frau bewirken und 
so zur Beseitigung von Vorurteilen sowie von 
herkömmlichen und allen sonstigen auf der 
Vorstellung von der Unterlegenheit bzw. 
Überlegenheit des einen oder des anderen 
Geschlechts oder der stereotypen Rollenver
teilung von Mann und Frau beruhenden 
Praktiken führen; ... " (9). 

Unter dem Aspekt dieser internationa
len Vorgaben, zu denen sich auch Österreich 
bekannt hat, und in Hinblick auf die europäi
sche Situation und die deutsche "Trendwen
de" ist aus rechtspolitischer Sicht auch für 
Österreich eine Novellierung der bestehen
den, die Frau benachteiligende Regelung 
des Familiennamens zu fordern. Denn Name 
ist Identität! 

(1) §§ 16,43 ABGB 
(2) § 93 ABGB 
(3) § 93 Abs. 2 Satz 3 ABGB 
(4) In Großbritannien kann die Frau einerseits 
ihren Namen bei der Eheschließung beibehalten, 
andererseits aber auch den Namen des Mannes 
annehmen. Finnland, Norwegen, Schweden, Dä
nemark und Island kennen gleichfalls keine gesetz
lich auferlegte Pflicht eines Ehegatten, seinen 
Namen bei der Eheschließung aufzugeben. Auch 
Frankreich, Griechenland, Ungarn und Portugal 
kennen keinen Zwang zum gemeinsamen F amili
ennamen. Ebenso kann in Belgien, det1 Nieder
landen und in Luxemburg jeder Ehegatte seinen 
bisherigen Namen beibehalten. 
(5) Beschluß des Ersten Senates vom 5. März 
1991 - 1 BvL 83/86,1 BvL 24/88 
(6) Art. 16 Abs. 1 Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte 1948: "Heiratsfähige Männer und 
Frauen haben ohne Beschränkung durch Rasse, 
Staatsbürgerschajt oder Religion das Recht, eine 
Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen. 
Sie haben bei der Eheschließung, während der Ehe 
und bei deren Auflösung gleiche Rechte. "; Interna
tionaler Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte 1966, Art. 23 Abs. 4 Satz 1: "Die Vertrag
staaten werden durch geeignete Maßnahmen 
sicherstellen, daß die Ehegatten gleiche Rechte und 
Pflichten bei der Eheschließung, während der Ehe 
und bei der Auflösung der Ehe haben. " 
(7) Von Österreich 1982 ratifiziert, BGBI Nr. 
443/1982 
(8) Art. 16 Abs. 1 
(9) Art. 5 

Dr. Ulrike Aichhorn ist Univ. Assisten· 
tin am Institut für Österr. Rechtsge· 
schichte und Vorsitzende des Arbeits· 
kreises für Gleichbehandlungsfragen 
und der Senatsarbeitsgruppe für Frau· 
enforschung, Frauenförderung und 
Frauenstudien an der Uni Salzburg. 
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ZUM FRAUENBILD EINES MÄNNERGERICHTSHOFES 

Die Natur unseres 
Geschlechts 

Wie steht es mit der weib
lichen Sexualität? Was ist 
ein Mannweib, was eine 
moderne Frau? Was ein 
HausmüHerchen? Kann 
Heim- und Hausarbeit 
Nachtarbeit sein? Solche 
und andere Fragen drän
gen sich bei Betrachtung 
von drei neueren Erkennt
nissen des Verfassungsge
richtshofes auf. 

13 weise Männer gehobeneren Alters- und 
Einkommensniveaus unter dem Vorsitz ih
res - allerdings nicht stimmberechtigten -
Präsidenten sprechen (Verfassungs-)Recht 
für alle ÖsterreicherInnen - in jüngster Zeit 
immer wieder mit rechtspolitischer Brisanz, 
insbesondere auch für die Frauen. Wo? Am 
Verfassungsgerichtshof, Judenplatz 11. Dort, 
wo auch ich seit 10 Jahren Mitarbeiterin bin 
und die Judikatur sozusagen von amtswegen 
- aber nicht nur deshalb - verfolge. Und da 
kommen mir manchmal auch außerdienstli
che, nicht streng rechtsdogmatische Gedan
ken zu manchen Erkenntnissen der weisen 
Männer, insbesondere dort, wo diese sich 
mit den Frauen beschäftigen. 

Denn der Frauenpolitik gehört eben 
mein Interesse auch schon sehr lange - was 
von so manchem Mitglied des hohen Ge
richtshofes nicht unbedingt als Erweiterung 
des do. großen Horizonts begrüßt wird. 

Es waren insbesondere drei Erkennt
nisse der letzten Zeit, die meine Vorstellun
gen vom Frauenbild unseres - leider noch! -
(Männer-)Gerichtshofes begründeten: 

• VfSlg 12182/1989 - zur unterschiedli
chen Strafbarkeit weiblicher und männlicher 
Homosexualität mit Jugendlichen (§ 209 
StGB), 

• Erkenntnis vom 06. 12. 90, G 
223/88ua - zur Verfassungswidrigkeit des un
terschiedlichen Pensionsanfallsalters bei 
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Frauen und Männern (§ 236 ASVG), 
• Erkenntnis vom 12. 03. 92, G 

220/91ua - zur Verfassungsmäßigkeit des 
Frauennachtarbeitsverbotes. 

Zweifelhafte Motive ••• 

Gemäß § 209 Strafgesetzbuch (StGB) sind 
homosexuelle Handlungen strafbar, wenn 
sie zwischen einem Mann, der das achtzehn
te Lebensjahr vollendet hat und einem Ju
gendlichen (d. h. jemandem, der noch nicht 
18 ist) stattfinden. Diese Regelung fällt 
unter den Sittlichkeitsdelikten aus zwei 
Gründen auf: 

1. wegen ihrer geschlechtsspezifischen 
Formulierung, 

2. wegen der Altersgrenzen (ansonsten 
wäre sie nämlich entbehrlich, da Beischlaf 
bzw Unzucht mit Minderjährigen - also mit 
Personen unter 14 Jahren - ohnehin unab
hängig vom Geschlecht strafbar ist; siehe §§ 
206,207 StGB). 

Homosexualität zwischen Frauen ist 
demnach nicht strafbar, sofern keine der 
Frauen unter 14 ist. 

Ein Homosexueller, der nach eigener 
Aussage mit einem Jugendlichen befreundet 
ist, stellte daher den Antrag an den Verfas
sungsgerichtshof (VfGH), die Verfassungs
mäßigkeit dieser Sonderstrafbestimmung für 
männliche Homosexuelle zu überprüfen. 

Der VfGH konnte keine Verletzung 
des Gleichheitssatzes (Art. 7 B-VG) finden. 

Höchst aufschlußreich für das Frauen
bild und die Vorstellung und Bewertung von 
weiblicher Sexualität lesen sich die Begrün
dung des VfGH und die zitierten - unwider
sprochen gebliebenen - Äußerungen der 
Bundesregierung sowie der Erläuternden 
Bemerkungen zur Regierungsvorlage zu § 
209 StGB: Homosexuelle Einflußnahme 
gefährdet männliche Heranreifende dem
nach in signifikant höherem Grad als gleich
altrige Mädchen. Die Differenzierung be
ruht daher auf "Unterschieden im Tatsa
chenbereich". So werden also "Experten
meinungen in Verbindung mit Erfahrungs
tatsachen" (wessen Erfahrung eigentlich?) 
zu objektiven Tatsachen. In der zitierten 
Regierungsvorlage wird überdies auf die 
erschwerte FeststeIlbarkeit weiblicher Ho
mosexualität hingewiesen - die "Grenzen 
zwischen freundschaftlichen und Zärtlich-
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keitsbezeugungen, Berührungen im Zug von 
Hilfeleistungen bei der Körperpflege udgl. 
einerseits und echten gleichgeschlechtlichen 
Akten anderseits entzögen sich weitgehend 
der Feststellung im Strafprozeß." 

Wie soll frau diese Ausführungen nun 
verstehen? 

Ist die Sexualität heranwachsender 
Mädchen weniger schützenswert als die der 
Knaben? Können erwachsene Männer nur 
Burschen unter 18 schädigen (das jedoch 
ungeprüft und jedenfalls) und keinesfalls als 
ergraute Liebhaber ihre 15-jährigen Freund
innen negativ in deren Entwicklung beein
flussen? Ist die Sexualität erwachsener Frau
en mit ihren jugendlichen Freundinnen so 
diffus und kindlich, daß sie von Zärtlich
keitsbezeugungen und Hilfe bei der Körper
pflege wirklich nicht unterschieden werden 
kann? Wird einem Mann bei Strafe verbo
ten, zärtlich zu einem Knaben zu sein oder 
ihm beim Waschen zu helfen, ohne sich dem 
Verdacht homosexueller Annäherung auszu
setzen? (Vielleicht ginge es uns Frauen bes
ser, Männer würden zueinander auch einmal 
zärtlich sein können und dürfen!) Oder sind 
Frauen doch die besseren Menschen, die 
auch mit gleichgeschlechtlichen Handlun
gen weniger Schaden anrichten können? 

Die überwiegend von Männern getra
gene Staatsgewalt hat offensichtlich ein 
höheres Interesse am Schutz der heranrei
fenden männlichen Sexualität und gleichzei
tig an der Strafbarkeit derer, die sich außer
halb des Systems heterosexueller Fortpflan
zung stellen. Weibliche Sexualität ist weni
ger eng mit Macht und deren Ausübung ver
knüpft, daher weniger gefährlich und auch 
weniger schützenswert. Die Lesbierin kann 
MANN - wenigstens in seiner Vorstellung -
leichter zur Erfüllung staatserhaltender Fort
pflanzung zwingen als den Schwulen. 

Inwieweit solche Motive - vielleicht 
auch halb- oder unbewußt - den hohen Ge
richtshof in seinem Erkenntnis beeinflußt 
haben, ist schwer zu beurteilen. Jedenfalls 
scheinen sie mir dort, wo Männer über weib
liche Sexualität richten, nicht so ferne zu lie
gen. 

••• manchmal SO ••• 

Wo's ums Geld geht, werden die Frauen 
schon ernster genommen: Sei es, daß sie 
mehr oder früher etwas vom Staat bekom
men als die Männer (z. B. bei der Witwen
pension oder beim Pensions anfalls alter) -
was natürlich gleichheitswidrig ist! - sei es, 
daß sie mehr Geld zu jeder Zeit (z. B. in der 
Nacht), so wie die Männer auch, verdienen 
wollen - was sie nicht dürfen, denn das Frau
ennachtarbeitsverbot ist nicht gleichheits
widrig . 

Monetäre Privilegien von Frauen wer
den leicht als solche erkannt und den Män
nern zuliebe beseitigt. Diese Tendenz hat 
uns zwei - scheinbar sehr progressive - aufse
henerregende Erkenntnisse im Pensions
recht beschert: 1980 hob der VfG H Regelun-
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gen des Allgemeinen Sozialversicherungsge
setzes auf (VfSlg 8871), die den Frauen ohne 
Rücksicht auf eine eigene Pension eine Wit
wen pension bescherte, während die Männer 
nur unter sehr restriktiven Voraussetzungen 
in den Genuß einer Witwerpension kommen 
konnten. Der VfGH trug dem Gesetzgeber 
indirekt auf, für eine etappenweise Anglei
chung der Regelungen der Witwen- und der 
Witwerpension zu sorgen. 

Geradezu revolutionär liest sich die 
Feststellung dieses Erkenntnisses, daß sich 
die Stellung der Frau in der Familie und im 
Erwerbsleben in einem Maße verändert hat, 
"das ein Festhalten am früheren Rollenbild 
von Mann und Frau in der Ehe als dem 
allein maßgeblichen im vorliegenden Zu
sammenhang nicht mehr rechtfertigt." Das 
Einkommensgefälle zwischen Männern und 
Frauen wird als Rechtfertigung für die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede im 
Pensionsrecht nicht anerkannt. Nur solche 
Ungleichbehandlungen könnten (vorüberge
hend) sachlich sein, die "wenigstens in der 
Richtung eines Abbaues der Unterschiede 
wirken würden. " 

Die moderne Frau - durch das Famili
enrecht gleichberechtigt - stellt also auch im 
Beruf ihren "Mann". Der Gesetzgeber wird 
verhalten, Unterschiede abzubauen. Mone
täre Privilegien werden dieser neuen starken 
Frau nicht mehr zugestanden - die Männer 
können getrost aufatmen und vielleicht so
gar irgendwann von der Angleichung der 
Rechtslage profitieren. 
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10 Jahre später ist es wieder so weit: 
Der VfGH muß sich erneut mit einer grund
legenden Frage des Sozialversicherungs
rechts befassen, diesmal mit dem unter
schiedlichen Pensionsanfallsalter bei Frauen 
und Männern. Und wie nach dem vorher 
Gesagten nicht anders zu erwarten, hebt er 
mit Erkenntnis vom 06. 12. 90, G 223/88ua, 
die betreffenden Bestimmungen des ASVG 
teilweise auf (Teile von § 236 und § 253b 
Abs 1 ASVG): Auch hier geht es schließlich 
um ein echtes Privileg der Frauen, nämlich 
früher in Pension gehen zu dürfen. Der 
VfGH führt aus, daß ein bloßes Anknüpfen 
an das Geschlecht des/der Pensionsberech
tigten nicht sachlich gerechtfertigt ist. Die 
Unterschiede im Pensionsanfallsalter wegen 
geminderter Arbeitsfähigkeit hätten offen
sichtlich andere als rein "biologische oder 
sonstige geschlechtsspezifische" Gründe -
wobei interessant wäre, was unter den "son
stigen geschlechtsspezifischen Gründen" zu 
verstehen ist. 

Nach Ansicht der 13 Weisen gibt es 
zwei gegensätzliche Frauentypen: Diejeni
gen, "deren Rollenbild sich von jenem der 
Männer nicht unterscheidet" - diese Mann
weiber oder modernen Frauen (?) gaben 
offensichtlich den Ausschlag für die Aufhe
bung der zitierten Bestimmungen - und jene 
Frauen, "die durch Haushaltsführung und 
Obsorge für Angehörige besonders belastet 
sind" - sie allein rechtfertigen nicht eine ge
nerelle, Frauen begünstigende Regelung, 
obwohl auf ihre besondere Situation durch 
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andere, geeignete legistische Vorkehrungen 
Rücksicht zu nehmen ist. In diesem Er
kenntnis wird also den Frauen mit männli
chem Rollenverhalten ein entscheidendes 
Übergewicht zuerkannt . 

••• dann wieder so, ••• 

Ganz anders hingegen beim Frauennachtar
beitsverbot - Erkenntnis vom 12. 03. 92, G 
220/91 u. a.: Hier wird der Gruppe der 
schutzbedürftigen Frauen der Vorrang zuer
kannt. 

Der Schutz "vor jenem besonderen 
Druck auf Frauen zur Übernahme von 
Nachtarbeit" kann nur durch ein generelles 
Frauennachtarbeitsverbot gewährleistet wer
den. Die Gruppe der Frauen, die "dieses 
Schutzes aufgrund ihrer günstigeren Lage 
nicht (mehr) bedürfen", soll ein Solidaritäts
opfer zugunsten der Schutzbedürftigen er
bringen und ebenfalls auf Nachtarbeit gene
rell verzichten. 

Im Gegensatz zu den monetären Privi
legien des Pensionsrechts ist ein Arbeitsver
bot wohl nicht unbedingt als Begünstigung 
der Betroffenen zu sehen. Im Gegenteil, 
durch die Aussperrung der Frauen von der 
besser bezahlten Nachtarbeit bleiben die 
Männer beim Kampf um die Verteilung die
ses - zweifelhaften - Kuchens unter sich, was 
angesichts der ohnehin angespannten Ar
beitsmarktsituation aus der Sicht derer, die 
arbeiten können und dürfen, ein gewisser 
Vorteil ist. Es steht für mich außer Zweifel, 
daß Nachtarbeit an sich soweit wie möglich 
zu reduzieren wäre und im übrigen generell 
- für beide Geschlechter - mit strengen 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen zu ver
sehen wäre. 

Es steht für mich ebenfalls außer Zwei
fel, daß Frauen auf dem Arbeitsmarkt immer 
wieder einem besonderen Druck ausgesetzt 
sind. Doch kann ein Schutz tendenziell 
schwacher Gruppen auf dem Arbeitsmarkt 
durch andere Maßnahmen als durch Arbeits
verbote meiner Ansicht nach sinnvoller ver
wirklicht werden. Ansonsten müßte mann z. 
B. auch Frauen in kleinen Gemeinden, in 
denen nur ein einziger Betrieb als Arbeitge
ber existiert, das Arbeiten in solchen Betrie
ben verbieten, da sie zweifellos auch dort 
einem besonderen Druck ausgesetzt sind 
(Frauen können eben aufgrund familiärer 
Bindungen weniger leicht in weiter entfern
te Betriebe zur Arbeit pendeln). 

Völlig unverständlich ist mir auch, 
warum die Frauen, die in der Nacht arbeiten 
dürfen (wie z. B. Krankenschwestern, Reise
leiterinnen, Serviererinnen etc), dieses be
sonderen Schutzes des Gesetzgebers nicht 
bedürfen. Auch Putzfrauen dürfen in be
stimmten Fällen nächtens putzen, was für 
viele berufstätige Frauen aber ohnehin kein 
Novum ist. (Im übrigen gäbe es bei Er
streckung des Frauennachtarbeitsverbotes 
auf die Heim- und Haushaltsarbeit diesen 
lichtvollen Artikel nicht - und da bin ich 
wohl unter den nebenbei ein wenig jobben-
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den Hausfrauen und Müttern kein Einzel
fall! Soll ja noch andere geben, die die Zei
ten der Nachtruhe der lieben Familie für die 
verschiedensten Tätigkeiten verwenden.) 

••• gewertet wird allemal! 

Das Frauenbild des hohen Gerichtshofes 
wird also meiner Ansicht nach von vielfälti
gen, nicht unbedingt homogenen Interessen 
bestimmt. Im Bereich der weiblichen und 
männlichen Sexualität scheint es mir sehr 
traditionell und auch sehr statisch zu sein; 
ein Rekurs auf eine Änderung des Verhal
tens und der Verhältnisse fehlt in diesem 
Zusammenhang völlig. Dort hingegen, wo es 
um Vorrechte der Frauen geht, die noch aus 
der alten Rollenverteilung in Familie und 
Erwerbsleben resultieren, ist mann nur allzu 
bereit, weitgehende gesellschaftliche Verän
derungen anzuerkennen - manchmal gerade
zu überschießend! 

Denn auch die starke Präsenz von Frau
en im Erwerbsleben hat an der familiären 
und häuslichen Aufgabenteilung noch nicht 
allzu viel verändert. In diesem Punkt eilte ja 
auch das neue Familienrecht der Realität 
voraus! Die Benachteiligung von Frauen im 
Erwerbsleben ist ebenfalls nach wie vor trau
rige Wirklichkeit, die in Zeiten wie diesen, 
nämlich in Zeiten stärkerer marktwirtschaft
licher Orientierung und eines immer ange
spannteren Arbeitsmarktes eher trauriger 
wird. 

Die Frau als Schutzobjekt des Gesetz
gebers erfreut sich hingegen aller vorhin 
angeführten Fortschrittlichkeit zum Trotz 
ungetrübter Beliebtheit - wenn sich auch die 
Frage stellt, wer da eigentlich vor wem 
beschützt wird! Auch das Problem, daß 
Arbeitnehmerschutzbestimmungen oft ge
gen die Geschützten verwendet werden, 
wird vom VfGH außer Acht gelassen. 

So dienen wir denn (der "Natur unseres 
Geschlechts" - Zitat in VfSlg 651/1926 - ent
sprechend?) weiterhin als Vorwand zur 
"sachlichen Rechtfertigung" der Veranke
rung divergierender Interessen in Recht und 
Rechtsprechung. Und daran wird sich - aller 
Veränderung der gesellschaftlichen Verhält
nisse und aller Anpassungspflicht des 
Gesetzgebers an diese geänderten Verhält
nisse (VfSlg 9995/1984) zum Trotz - auch so 
bald nichts ändern. 

Dr. Brigitte Hornyik, gebe am 17.2. 
1957, abgeschlossenes Jus·Studium, 
Tätigkeit als Assistentin am Institut 
für Staats· und Verwaltungsrecht, an· 
schließend Mitarbeiterin von Staats· 
sekretärin Dohnal. Seit 1982 wissen· 
schaftliche Mitarbeiterin am Verfas· 
sungsgerichtshof. 

Siehe auch JURIDIKUM-DOKUMENTE-Ser
vice: Die Judikatur des V/GH zur Gleichheit von 
Frau und Mann. Vollständige Fundste!letl-Liste 
der Entscheidungen seit 1926. 
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ZUR VERWALTUNGSREFORMDEßATIE 

Reformiert meine 
Beamten nicht! 

~~'["i"~';~f,i~s'~~!~ie}itel:~" 

Eine Verfechterin der Ver-
waltungsreform ist neuer
dings staatssekretärinnen
mäßig mit EG-Fragen 
befaßt und wurde so die 
Beamten auch nicht los. Die 
Wie-soll-man-die-Verwal
tung-reformieren-Suppe 
köchelt weiter vor sich hin. 

Juristisches 

a) Beamter auf Zeit: Soweit durch die Ein
führung von Beamten auf Zeit die Möglich
keit eröffnet werden soll, die viel geliebten 
Quereinsteiger aus der Privatwirtschaft zur 
Rettung einer ineffizienten Bürokratie her
anzuziehen, wäre dies sicherlich nur durch 
ein entsprechendes Verfassungsgesetz mög
lich. Das durch Art. 20 Abs. 1 und Art. 66 
Abs. 1 Bundesverfassungsgesetz (B-VG) ver
fassungsrechtlich abgesicherte Berufsbeam
tentum weist ein historisch überkommenes 
Berufsbild auf, das dem Verfassungsgesetz
geber vorgegeben ist. 

Zu diesem Berufsbild gehört unter 
anderem auch ein auf Lebenszeit angelegtes 
Dienstverhältnis, das gegen den Willen des 
Beamten nur durch strafgerichtliche oder 
disziplinäre Maßnahmen aufgelöst werden 

. kann. Ausnahmen bestätigen die Regel (vgl. 
VfGH vom 3.12.1986, G 117/86 (1». 

Die Bestellung von Leitern von Dienst
posten für eine bestimmte Dauer bereitet 
rechtlich keinerlei Schwierigkeiten. Verset
zungen von Beamten sind grundsätzlich als 
dienstrechtliche Weisungen zu qualifizieren. 
Die sich abzeichnende Lockerung des Ver
setzungs- und Verwendungsänderungs
schutzes im Bundesdienst - die Gewerk
schaft öffentlicher Dienst scheint zuzustim
men - im Zuge der Besoldungsreform kann 
durch entsprechende Änderung des Beam
tendienstrechtsgesetzes (BDG) bewerkstel
ligt werden. Handlungsbedarf besteht für 
die Länder im Lichte des Homogenitäts-
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prinzips - in Entsprechung des Art. 21 Abs. 
4 B-VG darf der Wechsel der Beamten vom 
Bund zu den Ländern nicht unnötig er
schwert werden - nicht unbedingt. Gemäß § 
20 Dienstordnung 1966 für die Beamten der 
Gemeinde Wien ist die Versetzung auf an
dere Dienstposten aus Dienstrücksichten 
stets zulässig. (Zu den "wichtigen dienstli
chen Interessen" des BDG 1989 vgl. Der 
öffentliche Dienst, Nr. 12/1987, S. 31 f.) 

b) Der Beamte im B-VG: Vom eingangs 
skizzierten Berufsbild des Beamten zu der 
Fage, inwieweit der Staat zur Besorgung 
welcher Aufgaben Beamte heranzuziehen 
hat. 

Die Zulässigkeit der Verwendung pri
vatrechtlich bestellter Organwalter ist seit 
der B-VG-Novelle 1974 nicht mehr strittig 
(Neufassung des Art. 21 Abs. 2 B-VG). 
Selbst als Verfechter eines starken Berufsbe
amtentums muß man zugeben, daß der Staat 
nicht sämtliche Aufgaben, die er dankens
werter- und notwendigerweise übernimmt, 
wie etwa die Führung der berühmten Be
samungsanstalt, durch Personen wahrneh
men soll, deren Arbeitsplatz eine erhöhte 
Bestandsgarantie hat und die einmal eine 
höhere Pension bekommen. Inwieweit das 
Berufsbeamtentum aber überhaupt zurück
gedrängt werden darf, ist wie bei allen Fra
gen, die mit einer "Aushöhlung" zu tun 
haben, schwierig zu beantworten. Folgende 
Kriterien wären etwa bei der Beurteilung des 
Rahmens der verfassungsrechtlichen Zuläs
sigkeit zu berücksichtigen: Neben dem Be
griff des Bediensteten kennt das B-VG auch 
den Begriff des Verwaltungsbeamten, etwa 
in Art. 147 Abs. 2, wonach solche (neben 
Richtern und Universitätsprofessoren eines 
rechtswissenschaftlichen Faches) Mitglieder 
des Verfassungsgerichtshofes werden kön
nen. 

Die Vollziehung des Bundes erfolgt 
durch die Verwaltung und die Gerichtsbar
keit, wobei letztere durch Organe, die auch 
Richter genannt werden, mit besonderer 
Bestandsgarantie versehen ist. Im Sinne des 
vom B-VG vorgegebenen Prinzips der Ge
waltentrennung kann eine massive 
Schwächung der Verwaltung nicht dem vor
gegebenen Gleichgewicht der Kräfte ent

. sprechen (vgl. dazu: Kletcatsky, Die Lage 
des österreich ischen Berufsbeamtentums, 
1976). 
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c) Ein von den Verwaltungs reformern 
eher selten aufgegriffenes Thema ist die 
Hinterfragung der hierarchischen Struktu
ren. Insbesonders im Zusammenhang mit 
der Einrichtung der Unabhängigen Verwal
tungssenate (UVS), deren Ausbau zu echten 
Landesverwaltungsgerichtshöfen teilweise 
durch ein entsprechendes Selbstverständnis 
bereits antizipiert zu werden scheint, verlei
tet zu Betrachtungen, warum das Weisungs
wesen wirksam bleiben soll. 

Gemäß § 129a Abs. 1 Z. 3 B-VG erken
nen die UVS in sonstigen Angelegenheiten, 
die ihnen durch die, die einzelnen Gebiete 
der Verwaltung regelnden, Bundes- oder 
Landesgesetze zugewiesen werden. Eine 
teilweise Besorgung der Verwaltung durch 
weisungsfreie Organe ist gemäß § 20 B-VG 
zulässig, ein exzessives Abgehen vom 
System der mittelbaren Bundesverwaltung 
und dem in Art. 103 B-VG vorgesehenen In
stanzenzug zum Landeshauptmann wird 
hier nicht statthaft sein. Gerade das vorgege
bene hierarchische System der Verwaltung 
und des Berufsbeamtentums lassen erken
nen, daß der einfache Verfassungsgesetzge
ber nicht willkürlich die Verwaltung auf 
neue Füße stellen kann. Für eine wirklich 
tiefgreifende Verwaltungsreform möchte ich, 
wie viele neben anderen Fragen, die Not
wendigkeit einer Volksabstimmung postulie
ren. 

Politisches 

Der Beamte auf Zeit scheint auf den ersten 
Blick eine bestechende Lösung zu sein. Er 
kommt in erster Linie jenen entgegen, die, 
sobald sie ihren Unmut über Wetter, Regie
rung und Fernsehprogramm geäußert haben 
und noch nicht zu Schwiegermutterwitzen 
übergegangen sind, das Bild des Ministerial
rates beschwören, der zu spät kornmt, mit 
dem Ministerialrat zusammenstößt, der frü
her geht und beide durch den Lärm einen 
dritten wecken. 

Tatsächlich sind leitende Beamten
funktionen mit Führungspositionen in der 
freien Marktwirtschaft vergleichbar, zumin
dest was die Anforderungen betrifft. Hinge
gen ist das Ziel der Tätigkeit ein gänzlich 
anderes. Ein privatwirtschaftlich geführtes 
Unternehmen hat legitimerweise eigene In
teressen zu verfolgen, der Ministerialrat 
steht idealerweise im Dienst der Allgemein
heit nach den von der Politik vorgegebenen 
Kriterien. Daraus ist einiges abzuleiten: 

Die Parameter, die ein amerikanisches 
Rationalisierungsunternehmen auf die Stahl 
Linz AG anwendet, treffen nicht notwendi
gerweise auf das Bezirksgesundheitsamt zu, 
da Raschheit ebenso wie die Einfachheit des 
Produktionsablaufes mit einem nach dem 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz 
(AVG) durchgeführten Verfahren, unter Um
ständen noch mit Bürgerbeteiligung und 
Hinzuziehung demokratisch legitimierter so
wie kontrollierender Institutionen, nicht ver
glichen werden kann. Nebenbei ist ein 
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Amtsgehilfe über SO im Amt zuviel ein ar
beitsloser Greißler auf dem Arbeitsmarkt 
weniger - dieses Instrumentes der Arbeits
marktpolitik bediente sich im übrigen schon 
Joseph II, der massenweise arbeitslose Juri
sten in den Staatsdienst aufnahm, mit ihnen 
den Kampf gegen feudale Gesellschafts
strukturen aufnahm, die Beamten jedoch 
nur schlecht bezahlen konnte, was nicht 
zuletzt zu der Revolution von 1848 unter 
starker Beamtenbeteiligung führte (vgl. 
Gehorsame Rebellen. Bürokratie und Beam
te in Österreich 1780 bis 1848, Waltraud 
Heindl, Böhlau). 

Eine Besetzung von Leitungsfunktio
nen mit Managern verbietet sich aber schon 
aus rein praktischen Überlegungen: Der 
Widerstand der Beamten wäre sicher. Die 
mögliche oder wahrscheinliche Besetzung 
von angestrebten Positionen durch extraneis 
(Fremdlinge - Red.) mindert einerseits den 
Leistungsansporn und läßt andererseits eine 
große Kooperationsfreudigkeit der Bearnten 
nicht erwarten. 

Dem Einwand, ein fähiger Bearnte 
hätte im freien Wettbewerb mit Quereinstei
gern um eine begehrte Leitungsfunktion in 
der Verwaltung die selben Chancen, komrnt 
in der derzeitigen politischen Situation 
keine Berechtigung zu. 

Nach Ansicht der politischen Entschei
dungsträger ist das Yuppikonzept der 80er 
nicht gescheitert, sondern ein taugliches 
Modell für die Erneuerung des politischen 
Systems in Österreich (Michael]. Fox: Ball
hausplatz). Aber auch die Besetzung von 
Leitungsfunktionen durch Beamte auf Zeit 
erscheint äußerst fragwürdig. Ein leitender 
Beamte, der im Rahmen der ihm übertra
genen Aufgaben unbequem, weil geset
zeskonform agiert, braucht vielleicht nicht 
unbedingt um sein wirtschaftliches Überle
ben zu fürchten - die automatische Vor
rückung soll denn hoffentlich doch nicht an
getastet werden. Es ist aber nicht im Sinne 
einer demokratischen Verwaltung, wenn 
vielleicht auch nur vermeintlich verlangtes 
Wohlverhalten die Ausübung verantwortli
cher Tätigkeit sichert. Wenn es auch im 
gegebenen System vorkommen mag, daß die 
Besetzung von leitenden Posten etwas mit 
Verhaberung zu tun hat, so wäre es nicht rea
listisch anzunehmen, durch den Leiter auf 
Zeit könnte sich daran etwas ändern. Seil
schaften bestehen unabhängig von politi
schen Parteien und halten lange genug, um 
Wiederbestellungen durchzusetzen. Das 
amtliche Leben würde durch eine derartige 
Zeitbegrenzung allerdings reicher werden, 
könnte man doch mindestens alle fünf Jahre 
ein Sesselchensägespiel zum eigenen Gaudi
um beobachten. 

Der zuvor angesprochene politische 
Einfluß hat im übrigen nicht nur schlechte 
Seiten und der Beamte als politisches Neu
trum könnte die ihm zukommende Aufgabe 
des institutionalisierten, progresssiven und 
kreativen Potentials nicht erfüllen, womit 
wir schon bei der Rolle des Beamten bei der 
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Gesetzgebung wären. 
Trotz steigender Zahl von Gesetzesi

nitiativen basiert der Großteil der Bundesge
setze auf Regierungsvorlagen. Am Beispiel 
der Umweltschutzgesetzgebung zeigt sich, 
daß selbst solche Regierungsvorlagen, von 
Beamten erstellt, nicht verhindern können, 
daß nur schwer vollzieh bare Gesetze die 
Verwaltung belasten, ohne daß diese Arbeit 
zielführend wäre. Eine Gesetzgebung durch 
einen Nationalrat ohne eigene legistische 
Abteilung, ohne Mitwirkung derer, die diese 
Gesetze vollziehen sollen, würde die Beam
ten in der Tat binnen kurzem überflüssig 
machen. Da aber natürlich nicht zu überse
hen ist, daß die Verwaltung die ihr zukom
mende Rolle extensiv interpretiert, wäre es 
wohl das vernünftigste, jeder/rn Abgeordne
ten, anstatt einen Schillingbetrag in die 
Hand zu drücken, der für die Einstellung 
eines qualifizierten Mitarbeiters kaum aus
reicht, mindestens drei erfahrene Beamte 
zur Seite zu stellen, die unter seiner/ihrer 
Weisungsbefugnis den politischen Willen in 
eine praktikable Form gießen. 

Überhaupt dürfte das größte Potential 
an Möglichkeiten für eine Verwaltungsre
form in einer vernünftigen Gesetzgebung 
liegen. Mit der Zielvorgabe einer ausschließ
lich auf Grund der Gesetze agierenden Ver
waltung im B-VG belastet, entwickelt sich 
der Rechtsstaat zu einem Gesetzesdschun
gel, in dessen Dickicht selbst der größte 
Papiertiger hoffnungslos verloren geht. Eine 
derartige Regelungsdichte erhöht in Wahr
heit auch nicht die Möglichkeit der Bürger, 
berechtigte Interessen in eine Verwaltungs
entscheidung einzubringen, da der Gestal
tungsspielraum im Einzelfall minimal ist. 
Dazu kommt noch die große Anzahl von den 
die Bescheide vorherbestimmenden Erläs
sen, so diese beachtet werden. Diese sind 
den sonstigen handelnden Personen oft 
nicht einmal bekannt. Freilich unterliegen 
sie der Kontrolle des Verfassungsgerichtsho
fes gemäß Art. 139 B-VG, soferne sie das 
Gesetz bindend auslegen und für eine allge
meine Vielzahl von Personen unmittelbare 
Geltung beanspruchen (VfGH 15. 6. 1991, V 
603,604/90, 22-41-91). 

Wirklich brauchbare Konzepte zur Ver
waltungsreform sind mir nicht bekannt, die 
Ansätze sind nicht zielführend und Stück
werk, auf das sich ganz verzichten läßt. Die 
Ursache dafür wird in dem Umstand zu 
suchen sein, daß an einem großen gesell
schaftspolitischen Konzept in den staatstra
genden gesellschaftlichen Strömungen nicht 
erkennbar gearbeitet wird. Eine Materie wie 
die Verwaltungsreform wird jedoch nur im 
Zusammenhang mit einer umfassendcn ()is

kussion über die Rolle der Parteicn, der Ver
waltung, der Justiz und der Gesetzgebung in 
einem modernen Staatswesen 1',11 lwwllltip;cn 
sein. Eine an Äußerlichkeitcn oriellt k:rtc 
Reform, die als Ansatzpunk( 1('(1i~;li('h !liga'" 
nisatorische Fragen wie hdspiel~lV('i~c IlIllge 
Aktenläufe wiihlt, kanll kaum nuf I,:rt(d~l hol'· 
fen. 
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Subiektives 

Wenn der ächzende Amtsgehilfe mit einiger 
Hoffnung auf Frühpensionierung wegen der 
im Bundesdienst überbeanspruchten Band
scheiben dem Referenten gegen einen 0,2 
mm dünnen, mit "Für den Abteilungsleiter" 
gezeichneten Anforderungsschein den 64 cm 
dicken und S,4 kg schweren Registraturakt 
übergibt und dieses leider nicht in Verstoß 
geratene Papierbündel unter Mißachtung 
des in die österreichische Kulturgeschichte 
unter der Bezeichnung "Amtsschimmel" 
eingegangenen Staubes auf dem pappernen 
Aktendeckel öffnet, um sich auf Grund eines 
Telefaxes, welches im Hinblick auf die auf 
Maria Theresia (der in Wien dafür ein Denk
mal gesetzt wurde) zurückgehende Kanzlei
ordnung erst mit zweitägiger Verspätung in 
seine Hände gelangte, im Dienste des Bür
gers auf die Suche nach der obrigkeitlichen 
Vorentscheidung macht, deren Inhalt den 
einen vermöge eines rechtlichen Interesses 
Beteiligten möglicherweise ruinieren, den 
anderen mäßig erfreuen wird, und seine 
Sprache während des Aktenstudiums, vom 
Studium der Rechtswissenschaften ohnedies 
geschwächt, schleichend weiter vergiftet 
wird (vgl. Albert Drach, Untersuchung an 
Mädeln, Hanser), während er mit seinen mit 
Imperium ausgestatteten Fingern so in 
einem totgeglaubten, längst vergessenen, 
durch Aktenzahl und Einlaufdatum klar defi
nierten Verwaltungsgegenstand, dessen Exi
stenz für immer und immer bis ans Ende der 
Tage in einem Protokollbuch dokumentiert 
sein wird, wühlt, ohne sich im Augenblick 
der Amtshandlung bewußt werden zu kön
nen, daß er ein Mensch ist, der kurz nach der 
Mittagspause und noch vor dem Kaffee in 
der Regel von einer Schwermut befallen 
wird, der er nur durch das Auffinden von 
Kuriositäten wie der eines verpatzten Berich
tigungsbescheides zu einem Berichtigungs
bescheid entgehen kann, über die er norma
lerweise bestenfalls schmunzeln würde, 
dann, spätenstens dann sollte er als sich sei
ner selbst bewußtes Lebewesen die Frage 
stellen, ob er und alle, die sich da unter 'ihm 
und über ihm und neben ihm in diesem hier
archischen, scheinbar naturgesetzlieh vorher
bestimmten System bewegen und bald ein 
Drittel der Ausgaben eines verhältnismäßig 
kleinen Landes beanspruchen werden, nicht 
auf die Weigerung, sich von einem von ihm 
und all denen selbst bestimmten Staatswe
sen reformieren zu lassen, verzichten soll, 

, sohin dies etwa wie den Wechsel von Winter 
auf Sommer unter gleichzeitiger Einmottung 
der langen Unterwäsche mit sich geschehen 
lassen soll, besagt doch ein altes Sprichwort, 
man soll den Beamten nicht zum Reformer 
machen. ~~~~~~~~~~~l~~~~~~~~~~~ 

Mag. Stefan Freytag ist Jurist und 
arbeitet im Amt der Wiener Landes" 
regierung. 
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ANTIFASCHISMUS ODER ANTINATIONALSOZIALISMUS 

Aspekte 
eines Konsenses 

Die Berufung auf den soge
nannten antifaschistischen 
Grundkonsens der Zweiten 
Republik gehört seit der 
Proklamation über die 
Selbständigkeit Österreichs 
vom 27.4.1945 (1)zum Stan
dardrepertoire politischer 
Selbstdarstellung (2). 

Eine juristische Spurensuche ergibt fast 
fünfzig Jahre nach dem Ende des National
sozialismus, sieben Jahre nach einem sensa
tionellen Erkenntnis des Verfassungsge
richtshofs und vier Jahre nach der Erklärung 
Kanzler Vranitzkys von der Mitschuld Öster
reichs einen noch immer verbesserungswür
digen Befund. 

Zum positivrechtlichen 

Instrumentarium 

Das Abzeichengesetz: Zum Zwecke der 
"Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit" sind Übertretun
gen dieses Gesetzes durch Tragen bestimm
ter Orden, Uniformen, Abzeichen etc. ver
waltungsbehördlich strafbar. In der behördli
chen Statistik sind nur rund dreißig Fälle pro 
Jahr ausgewiesen. Das Fremdenpolizeige
setz: Nach Angaben des Bundesministerium 
für Inneres wurde bisher gegen über 200 
Personen im Zusammenhang mit Verurtei
lungen nach dem Verbotsgesetz u.a. mit 
fremdenpolizeilichen Mitteln vorgegangen. 
Auch die behördlich ausgewiesenen 16 bis 
79 jährlich verfolgten Fälle nach dem durch 
eine Novelle 1986 geänderten Art. IX Abs.1 
Ziffer 7 des Einführungsgesetzes zu den 
Verwaltungsverfahrensgesetzen (Verbrei
tung von NS-Gedankengut als Verwaltungs
übertretung: als "öffentliches Ärgernis erre
gender Unfug"), sowie null bis drei Vereins
auflösungen/Jahr (3) nach § 6 Vereinsgesetz, 
zeugen von wenig Engagement der Behör
den und legislativer Untauglichkeit. Wesent-
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lieh es Instrument hingegen ist das jüngst 
novellierte Verbotsgesetz. Die Pönalisierung 
der Auschwitzlüge und anderer Bestandteile 
traditioneller faschistischer Folklore wirft 
dabei die grundsätzliche Frage nach demo
kratischer Belastbarkeit auf. Denn während 
der Nationalsozialismus vom Gebrauch der 
Freiheitsrechte ausgeschlossen ist, ist, solan
ge keine Rechtsgutverletzung diagnostiziert 
werden kann, die Einschränkung der Mei
nungsfreiheit mit strafrechtlichen Mitteln 
grundrechts- und also verfassungswidrig und 
widerspricht dem strafrechtlichen Prinzip 
der "ultima ratio". Einfachgesetzliche Ein
schränkungen des einschlägigen Artikel 10 
der Europäischen Menschenrechtskonventi
on sind zulässig nur insoweit, als "sie in einer 
demokratischen Gesellschaft ( ... ) unent
behrlich sind" (4). Was "demokratisch unent
behrlich ist", ist u. a. durch Staatsvertrag und 
Verbotsgesetz unzweifelhaft vorgegeben, 
womit die faschistische Propaganda niemals 
den Schutz der Grundrechte genießen kann. 
Was darüber hinausgeht verdient die 
Bezeichnung Gesinnungsjustiz und ist 
demokratiepolitisch unerträglich. Das Pro
blem wird deutlich, wenn etwa in der Bun
desrepublik die Abweichung von der offizi
ellen Geschichtsschreibung über den Tot 
Andreas Baaders, Gudrun Ennslins und Jan
earl Raspes in Stammheim 1977 als "Verun
glimpfung des Staats" strafrechtlich verfolgt 
wird, da nach der Judikatur des Bundesge
richtshofs deren Selbstmord "offenkundig", 
dh. gerichtsnotorisch ist. Aus der gleichen 
Sicht konsequent fordert die FPÖ die Auf
nahme der Leugnung stalinistischer Greuel 
in das Verbots gesetz. Hiebei handelt es sich 
nicht nur um den evidenten Versuch der 
Relativierung des nationalsozialistisch-indu
striellen Massenmordes, für die die Rechts
ordnung keinen Raum bietet, sondern auch 
um die Tendenz rechtlicher Verunmögli
chung jeglicher radikalen Kritik der beste
henden Verhältnisse, deren demokratische 
Zu lässigkeit, ja Notwendigkeit, gerade Ver
treter aus der rechtsextremen Szene unter 
Berufung auf Grund- und Freiheitsrechte 
unablässig behaupten, ja um den Versuch 
der Diskreditierung jeglicher Mindermei
nung überhaupt. Die bundesdeutsche Au
schwitzlügengesetzgebung und -sprechung 
ging einen anderen Weg: nach der ständigen 
Judikatur des Bundesgerichtshofs ist das ein-
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schlägige Leugnen (unter Umständen auch 
Verharmlosen) tatbildlich i. S. d. § 194 des 
deutschen Strafgesetzbuches (Beleidigung). 
Die Nichteinführung eines neuen Straf tat
bestands und die Umwandlung des betref
fenden Delikts in ein Offizialdelikt im Jahre 
1985 enthebt den Beleidigten der peinlichen 
Notwendigkeit einer AntragsteIlung. Daß 
dabei nur jüdische Verfolgte als kollektiv 
beleidigbare Tatsubjekte in Frage kommen, 
nicht aber Roma und Sinti, Homosexuelle 
und andere, harrt hingegen einer befriedi
genden höchstgerichtlichen Begründung, 
die rational nicht zu erbringen sein wird. 

In verschiedenen Paragraphen des 
österreichischen Strafgesetzbuches hat der 
Gesetzgeber geflissentlich vermieden, die 
Dinge beim Namen zu nennen. Die politi
schen Delikte des Hochverrats, dessen Vor
bereitung u.ä. (§§ 242 ff) erwähnen die Wie
derbetätigung genausowenig, wie § 283 
(Verhetzung). 

Ein Urteil des Verfassungs

gerichtshofs ••• 

Ein zum Zweck der Beurteilung der Kan
ditatur der rechtsextremen ANR (Aktion 
Neue Rechte) bei den ÖH-Wahlen 1979 
und 1981 angestrengtes Verfahren führte zu 
einem der, wie das Höchstgericht selbst 
meinte, bedeutendsten Erkenntnisse der 
Zweiten Republik (Erkenntnis G 175/84-34 
vom 29.11.85; (5) VfSlg 9649) und zu einer 
Anerkennung der unmittelbaren Anwend
barkeit des Verbotsgesetzes. Damit wurde 
einer jahrzehntelangen Forderung der 
rechtspolitischen Literatur (6) entsprochen 
und eine gegenteilige Judikatur des Verwal
tungsgerichtshofs (nach der das Verbotsge
setz nur ein Strafgesetz in Verfassungsrang 
gewesen sei) endlich beendet. In der Analy
se dazu heißt es: Das Verbot nationalsoziali
stischer Wiederbetätigung nach dem Ver
botsgesetz (§ 3) sei "umfassende Maßgabe 
jeglichen staatlichen Verhaltens", "allgemei
ne Generalklausel ( ... ) über allen Einzelvor
schriften " der Rechtsordnung und für alle 
behördliche Tätigkeit maßgeblich, auch 
wenn das im jeweiligen Verfahren anzuwen
dende Gesetz seine Beachtung nicht aus
drücklich vorsieht. Denn " ... der Rang des 
Verbotes als unmittelbar anwendbares Veifas
sungsrecht", so das Gericht, erübrige einen 
ständig erneuerten Hinweis. Das in diesem 
Zusammenhang auftauchende Frage nach 
der rechts staatlichen Vertretbarkeit der 
"inzidenten Anwendung durch die Behör
de", ohne genaue Richtlinien (Art. 18 Bun
des-Verfassungsgesetz), abhängig auch von 
der jeweiligen subjektiven Einschätzung des 
Organwalters, beantwortete der VfGH zu 
Recht mit der Erklärung, die Behörde habe 
das Verbot ohnehin (und selbstverständlich) 
"nur in dem für die Bewältigung ihrer Auf
gaben vorgesehenen rechtsstaatlichgeord
neten Verfahren zu beachten." Anders for
muliert: jede Behörde hat den maßgeblichen 
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Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen. 
Die von einem Teil der Lehre (7) befürchtete 
Rechtsunsicherheit trat, vor allem auch auf
grund eines, noch immer merklichen, Igno
rierens der Auswirkungen des Er
kenntnisses, nicht ein. 

••• hat Wirkung 

Die Aussicht auf die geschilderten weitrei
chenden Konsequenzen des Urteils aber ver
fehlte dennoch seine Wirkung weder auf die 
einschlägige Szene noch auf die Behörden. 
Denn endlich war anerkannt, daß es gar 
keine juristische Person nach welchem Ge
setz auch immer geben kann und darf, als 
die sich eine auf Wiederbetätigung gerichte
te Organisation konstituieren kann. " Deren " 
Akte sind daher mangels Parteifähigkeit a 
priori nichtig und von jeder Behörde also 
nicht inhaltlich zu prüfen, sondern zurückzu
weisen. Aufgrund des Mangels an Rechts
persönlichkeit ist eine solche Gruppe auch 
nicht in der Lage, einen gültigen Miet- oder 
Kaufvertrag abschließen, eine Versamm
lungsanzeige hat aus dem gleichen Grund 
nach § 9 des Allgemeinen Verwaltungsver
fahrensgesetzes verworfen zu werden und 
eine dennoch stattfindende Versammlung ist 
von der Polizei aufzulösen. 

Tatsächlich hat sich die Zahl der nach 
dem Verbotsgesetz angezeigten Perso
nen/Jahr im Jahre 1985 plötzlich verdrei
facht, um seither etwa konstant zu bleiben. 
In der Annahme einer grundsätzlichen Nich
tigkeit aller Verträge nach § 879 des Allge
meinen Bürgerlichen Gesetzbuches (Sitten
widrigkeit), die, wenn auch nur mittelbar, 
auf Wiederbetätigung ausgerichtet sind oder 
diese unterstützen, schießt das oberstge
richtliche Urteil zum Teil, wie gelegentlich 
releviert, über das Ziel hinaus. Zwar hat die
ses Ergebnis nichts mit der unmittelbarer 
Anwendbarkeit der Verbots bestimmungen 
zu tun. Die sich angeblich "unbegrenzt weit 
erstreckende Reflexwirkung" bedeutet 
daher keine unmittelbare Drittwirkung der, 
zweifellos und bekanntermaßen den Staat 
und seine Organe, aber niemals die Rechts
unterworfenen unter sich, bindenden Vor
schriften, sondern eine Konkretisierung der 
bürgerlichrechtlichen Sittenwidrigkeitsklau
sel. Das Argument der damit verbundenen 
totalen "Entrechtung" der betroffenen Per
sonen geht ins Leere: nur der mittelbar oder 
unmittelbar auf Wiederbetätigung gerichtete 
Vertrag ist nichtig, jeder andere selbstver
ständlich unabhängig von der Gesinnung der 
Vertragsparteien gültig und möglich. Dieser 
Linie folgen auch die Gerichte, z.B. das 
Oberlandesgericht Wien in einer Sache des 
britischen "Historikers" Irving gegen die 
Republik, wo die Forderung nach Schaden
ersatz verworfen wurde (8). Problematisch 
hingegen ist der Ansatzpukt der Sittenwid
rigkeit. Nach einer Formel des Obersten 
Gerichtshofs ist sie bei einem Vertrag gege
ben, der dem Rechtsgefühl der Rechtsge
meinschaft, "das ist aller billig und gerecht 
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Denkenden", widerspricht. Relevant seien 
auch die "allgemeinen Rechtsgrundsätze". 
Abgesehen von den bei solchen Formulie
rungen deutlich werdenden methodischen 
Problemen der Definition kann aber bei
spielsweise ein herkömmlicher Mietvertrag 
sittenwidrig nicht sein. Auf die politische 
Motivation und Nutzungsabsicht des Mie
ters in spe kann es dabei wohl nicht ankom
men, sondern nur auf den Vertragsinhalt 
selbst. Bei einem einschlägigen Verfahren 
("Hauptquartier der NDP") entschied das 
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien 
zwar gegen den Bestandnehmer, bezog sich 
jedoch weder auf dessen mangelnde Rechts
persönlichkeit, noch auf die Sittenwidrigkeit 
des Mietvertrags, sondern auf § 1096 ABGB, 
wonach der Bestandgeber dafür zu sorgen 
hat, daß der bedungene Gebrauch einer 
Wohnung nicht beeinträchtigt wird, was 
nach richtiger Ansicht durch die dort nieder
gelassenen Neonazis geschehen war (9). 

Die gefestigte Judikatur des VfGH er
laubt über die unmittelbare Anwendbarkeit 
des Verbotsgesetzes und die geschilderte pri
vatrechtliche Wirkung hinaus eine Interpre
tation der einschlägigen Normen als Konkre
tisierung eines "antifaschistischen Grund
prinzips" der Verfassung. Zwar besteht 
grundsätzlich weder über Zahl noch über 
Inhalt der sogenannten verfassungsrechtli
chen Grundprinzipien in Lehre und Judika
tur Einhelligkeit. Abgesehen von den wei
testgehend akzeptierten Prinzipien (nämlich 
dem demokratischen, dem republikanischen, 
dem rechtsstaatlichen und dem bundesstaat
lichen) kann jedes weitere je nach ideologi
scher und rechtlicher Disposition des Autors 
beschrieben und fast nach Belieben mit 
Wertvorstellungen gefüllt werden. Darüber
hinaus ist die rechtliche Wirkung gering: 
Aufgrund der allgemeinen und weiten For
mulierung als grundlegende politische Rich
tungsweisung ist eine Anwendung auf den 
Einzelfall ausgeschlossen. Dennoch wäre die 
Anerkennung als "Baugesetz" der Verfas
sung aber eine Anerkennung einer Staats
zielbestimmung, der der Gesetzgeber unbe
dingt zu folgen hätte, ein Signal an Behörden 
und Gerichte und stellte eine höchstrangige 
Interpretationsregel aller, im Stufen bau der 
Rechtsordnung darunterliegenden, Normen 
zur Verfügung. Eine gravierendere Änderung 
der einleitend genannten Bestimmungen ist 
dann folgerichtig als Gesamtänderung der 
Verfassung zu betrachten. 

Mangel und Ausblick 

Durch die, mittlerweile weitestgehend aner
kannte, "antifaschistische Generalklausel" 
ist die verfassungsrechtlich gewährleistete 
grundsätzliche Bewegungsfreiheit in der po
litischen Geographie nach rechts beschränkt, 
eine faschistische Vereinigung oder Aktivität 
absolut vom Rechtsleben ausgeschlossen, 
rechtlich (im Rahmen des oben beschriebe
nen) "depriviert". Wenn aber mit der herr
schenden Auffassung Rechtsextremismus 
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Recht & Gesellschaft --------------------------------

und Faschismus als quantitative Randgrößen 
im Sinne geographischer Ferne von der Mit
te eines als seitensymmetrisch präsumierten 
politischen Systems aufgefaßt werden, befi
den sich alle, keine faschistische Diktatur 
nationalsozialistischen Musters, wenn auch 
mit demokratischen Mitteln, anstrebenden, 
nicht auch optisch sich "wiederbetätigenden" 
und nicht wenigstens Teile der aus der Ver
gangenheit bekannten Ideologie vertreten
den, wenngleich rassistischen, ausländer
feindlichen und deutschnationalen Strömun
gen noch innerhalb des vorgestellten Kon
senses(IO). Ja: "Die Gruppen und Grüppchen 
ganz rechts teilen mit den Organen und 
Apparaten des Staates ... die Hochschätzung 
von Staat und Staatlichkeit, seine Strategien 
der Ausgrenzung und Abgrenzung sind auch 
die ihren." (11) Begreift man aber im Gegen
teil diese Merkmale, ja jeglichen Nationalis
mus überhaupt, als Bestandteile einer faschi
stischen Tendenz, so bleibt vom "anti
faschistischen" österreichischen Grundkon
sens, nicht zuletzt aufgrund der undifferen
ziert synonymen Verwendung der Begriffe 
"Faschismus" und "Nationalsozialismus", 
welche zu einer interpretativen Verengung 
des ersteren führt 112>, nur ein retrospektiver 
Anti-Nationalsozialismus, der in der Tat 
(und endlich) rechtlich ausformuliert und -
höchstgerichtlich judiziert ist. Zu dessen 
rechtlicher Realisierung und Fortentwick
lung scheint eine inhaltliche Bewertung 
faschistoider Tendenzen in, am demokrati
schen Prozeß teilnehmenden, Parteien und 
Strömungen nicht opportun. Daher gelingt 
es auch unbestrittenermaßen revisionisti
schen und neofaschistischen Organisationen 
und Verbänden, sich an der kollektiven Äch
tung des Nationalsozialismus zu beteiligen 
und im Schulterschluß mit anderen "antifa
schistischen" Kräften gegen das gemeinsa
me historische Feindbild ihre politische 
Position zu halten und auszubauen. Vor die
sem Hintergrund sieht sich beispielsweise 
eine, auch bemüht objektive, Literatur über 

das Thema gezwungen, sich auf den Begriff 
"Rechtsextremismus" (der in der Bundesre
publik dem Vokabelschatz der Verfassungs
schutzbehörden angehört) und seine Defini
tion durch Dr. Willibald Holzer (13) zurückzu
ziehen. Es scheint immer wieder notwendig, 
darauf hinzuweisen, daß mit diesem Begriff 
weder eine Beleidigung oder Diffamierung 
noch "Zeihung einer verächtlichen Eigen
schaft oder Gesinnung" verbunden ist, um 
der Gefahr einer gerichtlichen Verfolgung zu 
entgehen. Denn regelmäßig kommt es zu 
Verurteilungen nach § 111 StGB (Üble 
Nachrede), sowie nach den einschlägigen 
Bestimmungen des Mediengesetzes, zugun
sten der Rechtsextremen. 

Zusammenfassung 

Die (insbesonders straf-)rechtlichen Sanie
rungsversuche einer von Vielen als solche 
angesehenen politischen Mangelgesellschaft 
oszillieren zwischen zwei verfassungsrechtli
chen "Out-Linien": Der Entstehung "resi
stenter Arten" als Folge der konsequenten 
Anwendung rechtlicher "Antibiotika" gegen 
"mikrobielle Infektionen der Gesellschaft" 
und der Tendenz jeder grundsatzpolitischen 
Judikatur, sich immer mehr auf von der 
Mitte entfernte Positionen, auf beiden Sei
ten, zu erstrecken, weniger den Inhalt als die 
abweichlerische Radikalität als entschei
dungsrelevant zu sehen. Sicher ist auch mit 
der geltenden Novelle des Verbotsgesetzes 
die Entwicklung nicht abgeschlossen. 
Einem antifaschistischen Grundkonsens, der 
diesen Namen verdient, hinkt die öster
reichische Rechtsentwicklung in weiten 
Bereichen noch immer hinterher. Anders 
und verkürzt gewendet: der Konsens greift 
zu kurz gegen die neurechte, rechtspopuli
stische Bewegung, unter Umständen zu weit 
im Bereich der Grundrechte und der Privat
autonomie. Durch richtige Anwendung und 
konsequente Weiterentwicklung der beste
henden Normen ist Recht, wenngleich "eine 

Welt ohne Nazis (sich) nicht vor Erreichung 
der völligen Entropie einstellen wird" (14), bis 
dahin ein Mittel zur Bekämpfung rechtsex
tremistischer und antidemokratischer Nie
dertracht. 

(1) StGBI 1945// (2) Zuletzt beispielsweise bei 
einer Rede Innenminister Franz Löschnaks am 8. 
5. d. 1. anläßlich einer Austellungseriiffnung im 
ehemaligen Konzentrationslager Melk 
(3) Die Zahlen stammen aus der Zeitschrift "Öf
fentliche Sicherheit" vom März 1992, herausgege
ben vom Innenministerium (4) Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten samt Zusatzprotokoll, BGBI. 1958/210 
in der geltenden Fassung 
(5) Ausführlicher: G. Zanger, Neofaschismus vor 
österreichischen Gerichten, in: Dimmel-Noll, Ver
fassung, 1990, Österr. Staatsdruckerei 
(6) Z. B. Eduard Rabojsky, Wider die Restaura
tion im Recht, Aujsätze aus vier Jahrzehnten, Ver
lagfür Gesellschaftskritik, Wien 1991 
(7) z. B. Walter-Mayer, Grundrij] des Besonderen 
Verwaltungsrechts, Verlag Manz, Wien 1987 
(8) Erk 14 R 134/88 
(9) Siehe JURIDIKUM 3/89 
(10)Vgl. Frank Seij3, "Reden über Faschismus 
und faschistisches Denken", Forum Recht Nr. 
2/92, Verlag Recht & Billig, Bielejeld 
(11)Peter Brückner, Versuch, uns und anderen die 
Bundesrepublik zu erkären, Berlinl978, Seite 27 
(12)Ermacora z.B. hat schon Anfang der 60er 
Jahre diese Interpretation vertreten und auch alle 
Wort kombinationen mit "neo" den angesproche
nen Begriffen gleichgesetzt und damit deren inter
pretatorische Fortentwicklung gehemmt. "Neo ... " 
bedeutet demnach die Notwendigkeit der Verwen
dung nationalsozialistischer Versatzstücke und 
bezieht sich gerade nicht auf moderne Weiterent
wicklungen faschistischer Ideen. 
(13)Veriiffentlicht z. B. schon in: Rechtsextremis
mus in Österreich nach 1945, herausgegeben vom 
Dokumentationsarchiv des Österreichischen Wi
derstands, 5. Auflage, Wien 1981 
(14)Mit Recht gegen RechtsP, Forum Recht Nr. 
2/92, vgl. auch FN10 
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EINE SKIZZE DES AMERIKANISCHEN GANGSTERFIlMS 

Die Genese des Cops 
aus dem Gangster 

Ma~i~~intll~tc . 
~ .. -

Der Verbrecher gibt durch 
die Verletzung des bürger
lichen Gesetzes dem ge
samten Apparat der Ord
nungshüter Arbeit. Was 
Marx einst als Hinweis für 
künftige Kriminalsoziolo
gen ätzte, wurde im Ame
rika der 20er Jahre wört
lich genommen. Der Gang
ster war der Held der Stun
de, der Polizist stand als 
korrupter Vollzugsgehilfe 
kleinlaut im Hintergrund. 

Nr 3/92 

Im Hollywoodfilm der frühen dreißiger 
Jahre wurde dementsprechend der Aufstieg 
einzelner Gangster (z. B. AI Capone) und 
Gangs während der Prohibitionszeit in suc
cess-stories geschildert, deren obligates 
Crime-doesn't-pay-Finale der Faszination 
keinen Abbruch tat und den Gangster oft 
selbst im Tod noch erhöhte. 

Wechselnde Zeiten & 
Wechselnde Rollen 

Der Gangsterfilm wurde in den Jahren der 
Großen Depression zum populärsten und re
präsentativsten Filmtypus. Realiter war· der 
archetypische tough guy des Gangsterfilms 
bereits unten in der Hierarchie des organi
sierten Berufsverbrecherturns, während der 
white collar criminal in der guten Gesell
schaft Fuß faßte und illegale mit legalen 
Geschäften verknüpfte. 

Die erste Phase der amerikanischen 

JURIDIKUM 

Gangsterfilme fand aus zweierlei Gründen 
ein rasches Ende: erstens hatten "Little 
Caesar" (1930, Regie: Mervyn LeRoy) und 
"Scarface, Shame of a Nation" (1932, 
Howard Hawks) frühzeitig die Möglichkei
ten des Genres abgesteckt, und zweitens trat 
die Zensur auf den Plan. 1934 machte sich 
die Legion of Defency für die Einhaltung 
moralischer Standards - bereits im Produc
tion Code von 1930 formuliert - stark. Mit 
dem Zweckoptimismus des Rooseveltschen 
New Deal wuchs zugleich das Bedürfnis 
nach einem positiven Helden. Hollywood
Funktionäre trafen sich mit Politikern und 
hohen Polizeibeamten, um Strategien für die 
Imagepflege von Polizei und Justiz zu ent
wickeln. Mit der sukzessiven Machtzunah
me des FBI, das sich mit großer Publicity 
auf vergleichsweise unbedeutende Land
banditen wie John Dillinger oder die Ma 
Baker Gang konzentrierte, kaum aber auf 
die in der Prohibitionszeit etablierten Groß
stadtgangstersyndikate, lag es nahe, an die 
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Gestellte Aufnahme --

Stelle des kriminellen rough guy 
sten durchaus dem Gangsterfilm 
Werken den FBI-Agenten als neue 
zu setzen, oft sogar vom selben Set. 
verkörpert: James Cagney, der 
Enemy" von 1931, wurde zu einer 
das Gesetz kämpfenden "G(ove 
Men" von 1935 (Regie: William K 
Analog war im Film der bekehrte Ol 

geeignetste Mann für die Bekämpi 
Verbrechens. Im Pressetext zu "B! 
Ballots" (1936, W. Keighley) - lall 
ü.brigens ein film noir. -, in de~ sich 
ZISt (Edward G. Robmson, emst de

1
: 

Caesar") in eine Gang einschleusen 
seinen Weg nach oben macht, um 
Bosse heranzukommen, hieß es: "Es 
destens genauso aufregend, dem ~ 
zum Sieg zu verhelfen, wie als Gan 
leben. Die Aktivitäten der G-Men 
letzten Monaten haben das bewiese 
Niederlage des Gangsters gegen den I 
Polizisten war nach dem Austausch dJ 
den-Eigenschaften von vornherein absehbar, 
trotzdem mußte er einen Hauch tragischer 
Größe bewahren, um das Spannungsverhält
nis Gangster - G-Man nicht abflauen zu las
sen (eine von Humphrey Bogart in der er
sten Zeit seiner Karriere optimal verkörperte 
Rolle). 

Neben diesen law-and-order-Antigang
sterfilmen gab es noch Gangster- bzw. Ge
seIlschaftskomödien, die die Kraft und Ehr
lichkeit der kleinen Leute beschworen, 
sowie, bedingt durch das Interesse der 
reformwilligen Roosevelt-Ära für die Ursa
chen des Verbrechens, eine Reihe von Reso
zialisierungsfilmen, die mit ihren sozialpsy
chologischen Erklärungsversuchen (Jugend 
im kriminogenen Milieu ... ) ebenso wie die 
Komödien entmythologisierten, den Gang
ster zu einem sozialen (freilich nur auf indi
vidueller Ebene abgehandelten) Fall mach
ten und ihn zu integrieren versuchten. 

Zu Beginn der vierziger Jahre hatte der 
Gangster die Publikumsgunst verloren, das 
FBI bekam neue Feinde. Der einsame Ver
lierer in "High Sierra" (1941, Raoul Walsh) 
blickte zurück: "All the Al guys are gone, or 
in Alcatraz. All that's left are soda jerks and 
jitterbugs. " 

"Mafia Law" & 
"Private Investigastionll 

Neuer "Held" wurde der Privatdetektiv des 
von französischen Cineasten so bezeichne
ten film noir. Das private eye ist eine 
Mischung aus Gangster- und Polizisten
Imago, kreiert vor allem in den Romanen 
Harnrnetts und Chandlers. Die "schwarzen 
Filme" der vierziger Jahre waren geprägt von 
einer auch kriegsbedingten pessimistischen 
WeItsicht, von einer Atmosphäre voll trügeri
scher Ungewißheit, in der alle gegen alle 
kämpfen. Der Detektiv wechselte die Fron
ten oder geriet zwischen sie. Szenen mit 
manifester Gewalt, beeinflußt von Kriegs-
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___ ... v.uv UCI 1 ypus der klassischen suc
cess - bzw. Aufstieg-und-Fall-Story mit den 
Porträts pathologischer Gangster grell über
steigert. 

Eine konträre Tendenz um 1950 waren 
die semi- bzw. police-documentaries, in de
nen (im Anschluß an die Resozialisierungs
filme) gewisse Hoffnungen auf die "Sozialar
beit" der Polizei gesetzt wurden. Man dreh
te die tatsächlichen Begebenheiten nach
empfundenen Polizeifälle häufig on location, 
um den Eindruck der Authentizität zu ver
mitteln. Der "normale" Polizist in den Städ
ten wurde rehabilitiert und als Held neben 
den FBI-Agenten gestellt. 

Corporate Identity & 

Querläufer 

Angeregt durch die Aufdeckung der Syndi
katsgruppe "Murder Inc." 1951 wurden in 
den fünfziger Jahren eine Reihe von Mafia
Filmen, mit verstärktem Interesse für die 
Organisationsform, produziert. Dabei trat 
durch die Gegenüberstellung von Mafia
und Polizeiorganisation allmählich deren 
funktionale Gleichwertigkeit zutage, beson
ders deutlich in Don Siegels "The Lineup" 
(1958), der zudem die Verbindung des Syn
dikats mit der "guten Gesellschaft" aufzeig
te. Das Syndikat ist bürokratisch organisiert, 
jedes Mitglied hat in einer strengen Hierar
chie seine spezielle Funktion, mit einem 
Minimum an Kontakt zu den anderen Mit
gliedern. Auf der anderen Seite baut die 
Polizei eine ungeheure Maschinerie von De
tektiven, Streifen polizisten, Streifenwagen 
und juristischen Experten auf. Beide Syste
me haben einen hohen Grad an Perfekti'ön 
erlangt, sie sind voneinander abhängig und 
passen Arbeits- und Denkweisen einander 
an. Die Annäherung in der Darstellung von 
Polizist und Gangster leitet sich somit funk
tional aus den Organisationsformen ab, die 
bei beiden Gruppen einen ähnlichen Verhal
tenscode hervorbringen. 

JURIDIKUM 

_____ ._ .. ~., .wcmcm geWIssen Ab~ 
schluß, indem der Gangster als filmische 
Kunstfigur gleichsam zitiert wurde. Bewirkte 
dies bei Boetticher noch ironische Distanzie
rung, so bot ein ähnliches Verfahren in Ar
thur Penns "Bonnie and Clyde" (1967) 
durch die Aufladung mit Pop-Mythologie 
durchaus neue Identifikationsmöglichkeiten 
mit den jugendlichen Rebellen. 

Die Figuration des Film-Cops verlief 
um einiges vielschichtiger. Während in den 
police documentaries der gewöhnliche Poli
zist rehabiliert wurde, interessierten sich 
manche vom film noir inspirierten Filme 
auch für die düsteren, ambivalenten ZUge 
des Ordnungshüters. 

Hier bedürfte es einer genaueren Ana
lyse der Auswirkungen der McCarthy-Ära 
(1947-57) auf die Veränderung (Brüche und 
Kontinuitäten) von Filmformen und -inhal
ten. 

Der nach eigenen Rechtsvorstellungen 
agierende Polizist verblieb aber (mit weni
gen interessanten Ausnahmen) innerhalb 
des Rechtssystems. Dank der Vorarbeit der 
Filme, die Mafia- und Polizei organisation in 
Bezug zueinander setzten, erfolgte schließ
lich eine neue Gewichtung: der Cop eignete 
sich erneut Wesenszüge des Gangsters an 
(wie den rein persönlichen Antrieb zur Ge
walt, eine eigene Moral, ... ), während der 
Gangster gelegentlich zum pervertierten 
Bürokraten mutierte. 

Diese Tendenz kulminierte Anfang der 
siebziger Jahre im Polizeifilm ("French 
Connection", 1971, William Friedkin, und 
"Dirty Harry", 1972, Don Siegel) als eige
nem Genre. Vor allem "Dirty Harry" feierte 
die Selbstjustiz des einsamen, unfehlbaren 
Cops, der auf der Jagd nach Psychopathen 
im Großstadtdschungel gegen ein viel zu 
liberales Rechtssystem, das einzig den Ver
brecher begünstigt, mit eindringlicher Bruta
lität ankämpft. 

Max Peintner studiert Philosophie 
und Geschichte in Wien. 

Nr 3/92 



----------------------------------Gestellte Aufnahme 

sein Lebenswerk. Vom Druckerlehrling 
hatte er es mit der eigen Hände Arbeit 
zum Zeitungsverleger gebracht. 

VORZEILE 

Wie die meisten Sonntage will er auch den 
24. S. mit einem gemütlichen Frühstück 
beginnen. Später vielleicht mit Cato, sei-

Richter küßt 
man nicht 

Polizei und Justiz, von mar
kigen Exekutivorganen bis 
zum schneidigen Staatsan
walt, wurden in der Ver
gangenheit zur Genüge 
zum Gegenstand filmischer 
Untersuchungen gemacht. 
Nur eine Person, iene Figur 
in dem Spiel der Strafver
folgung, die für deren Ge
rechtigkeit und die Gerech
tigkeit schlechthin einste
hen soll, fällt immer wieder 
durch den Raster cineas
tischer Begehrlichkeit und 
deren Analyse: der Richter. 

Das mag ganz gut sein, oder sogar höchst 
begrüßenswert, daß der Richter als oberster 
Herr über die Gerichtsbarkeit, die im Film 
immer auch Schauplatz der Intrige ist, dieser 
wie der Priester der Welt enthoben und da
mit von dieser unantastbar ist. Ob dies 
tatsächlich der Fall ist, oder ob die Intaktheit 
der Gerechtigkeit in der Person des Richters 
nicht nur ein Nebenprodukt eben dieser 

Nr 3/92 

Intrige darstellt, wäre es wert aufzuklären, 
nicht zuletzt da wir unsere Vorstellungswelt -
und damit auch unser Bild der Justiz - zuneh
mend aus den Bildweiten des Filmes und 
des Fernsehens als grandioser Verbreitungs
maschinerie beziehen. 

Der Richter 

Wie steht es nun mit der Intrigenunfahigkeit 
des Richters? Zuerst erscheint es auffallig, 
daß der Richter in der überzeugenden Mehr
heit der Filme tatsächlich in seiner Unabhän
gigkeit und Unvoreingenommenheit gewahrt 
bleibt, mit Ausnahme z. B. einiger Western 
vom Handlungstyp von-Gangstern-be
herrschte-Stadt, in denen ein tatsächlich kor
rupter Richter (oder der zum Richter ernann
te korrupte Bürgermeister) ein Verfahren lei
tet, das nur schwer mit unserem fortgesetz
ten Glauben in die Mühlen der Justiz verein
bar erscheint. Doch diese Verhandlungen 
sind meistens in einer kurzen Sequenz abge
tan und geben nun dem Helden Gelegen
heit, den Gutteil seiner weiteren Bemühun
gen in das Herbeiholen eines gerechten 
Richters (also doch!) von außerhalb zu set
zen, mit dessen Erscheinen die Bösewichte 
ihr gerechtes Ende finden und damit auch 
der Film (vielleicht läuten zuvor noch schnell 
die Hochzeitsglocken, aber das hat man 
sowieso schon lange geahnt). Aber das hat 
eigentlich nicht viel mit dem Thema zu tun, 
oder doch insofern als auch oder gerade in 
diesen statistischen Ausreißern, in denen wir 
Zeugen eines unfairen Prozesses werden, 

JURIDIKUM 

Stadt eine Person männlichen Geschlechts 
mit dunklen Absichten einem seiner Zei
tungsbehältnisse nähert. 

Wie sich später herausstellt, hat sich der 
etwa 2S-jährige Mann gut vorbereitet. 
Mit einer extra mitgebrachten Zehn-

Groschenmünze versucht er, den Ein
druck eines völlig harmlosen Zeitungskau
fes zu erwecken. Er wirft den Groschen in 
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die Büchse und entnimmt ein Produkt des 
K.-Verlags. Unbedarften Beobachtern 
könnte dieser Vorgang unverdächtig 

letztendlich der Glaube in den unabhängigen 
Richter befördert wird. Die große Stunde des 
Richters schlägt jedoch im Genre' des 
Gerichtsfilms, jener ausführlichen Darstel
lungen von Gerichtsverfahren, in denen der 
Richter als handelnde Person im eigentli
chen Sinn die Bühne des Gerichtsaals betritt. 

Dieses Genre folgt nun aber der Tradi
tion des angelsächsischen Gerichtsromans, ist 
also erstens eigentlich ein literarisches und 
zweitens ein angelsächsisches. Letzteres ist 
hier nicht aus stilistischen Gründen, wie der 
angelsächsischen Vorliebe für den Kriminal
roman oder ähnlichem, von Interesse, son
dern hinsichtlich einiger Besonderheiten der 
angelsächsischen Justiz. Einerseits bieten 
Case-Law und Gerichtsordnung eine we
sentlich günstigere Bühne für die Be
mühungen und Finten der Prozeßgegner, 
jenem Duell mit Präzedenzfällen und wach
samen Einsprüchen, anderseits ermöglichen, 
in Hinsicht auf die Darstellung, die geringe
ren Revisionsmöglichkeiten erst die Intrige -
denn was wäre eine Intrige wert, wenn sie 
sofort wieder aufgehoben werden könnte? 
(Darin begründet sich ja auch die Vorliebe 
für den Mordprozeß, denn ganz abgesehen 
von dem wohligen Schauer eines Mordfalls, 
welches Urteil könnte endgültiger sein als 
ein Todesurteil?) 

Kein Held 

Aus der literarischen Tradition ergeben sich 
hingegen einige Notwendigkeiten bezüglich 
der Erzähltechnik. Der Roman, insbesondere 
der Trivialroman, braucht eine Perspektive, 
einen Helden, mit dem und aus dessen Sicht 
die Aktionen und Geschehnisse verfolgt wer
den. Eigentliche Handlungsträger sind nun 
aber die bei den Prozeßgegner, also Gerichts
anwalt und Staatsanwalt, die sich gegenseiti
ge Anerkennung zollen - denn fachliche 
Qualifikation beider ist hier Prämisse; mit 
einem leichten Spiel des einen ließe sich 
kein Buch füllen, schon gar keines bersten
der Spannung. Aus dem vorigen ergibt sich 
nun, daß nur der Verteidiger oder Ankläger 
Held und Sympathieträger sein kann, nicht 
jedoch der zu weitgehender Passivität verur
teilte Richter. Gilt dies schon für den 
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erscheinen. Nicht so jedoch zweien Krimi
nalbeamten, die ihre Frühstückspause 
wegen der warmen Frühsommersonne 

Roman, dann noch umsomehr für den akti
onsabhängigen Film, der überdies dazu 
neigt, nur einige wenige handlungstragende 
Charaktere durchzuzeichnen. 
Doch das bringt uns bereits zum nächsten 
Problem, dem Publikum, das die Bemühun
gen um den erfolgreichen Abschluß der 
Intrige mit seinem Applaus krönt, dem wohl
verdienten Lohn scharfen Witzes, überragen
den Könnens und harter Arbeit. Das eigentli
che Gerichtsaalpublikum entzieht sich zum 
einen in· seiner anonymen und doch hetero
genen Masse der literarischen Beschreibung 
und stellt zum anderen eine Ansammlung 
unqualifizierter Laien dar, unfahig den An
sprüchen genügende Anerkennung zu zol
len, mit anderen Worten dieser Applaus wäre 
denn doch ein bißchen zu billig und zuwei
len geradezu ein wenig peinlich. Ähnliches 
gilt auch für die Geschworenen, die Laien
richter, die zwar letztendlich über den Aus
gang des Verfahrens zu bestimmen haben, 
jedoch die Feinheiten gewitzter Jurispru
denz nicht immer zu würdigen wissen - eine 
stete Angst des Helden. Bleibt nur noch der 
Richter, und in der Tat: selbst Jurist von 
Schrot und Korn ist er nicht nur in der Lage, 
wissende Bewunderung und tadelnde Ver
wunderung unter die vor ihm versammelten 
Kontrahenten zu streuen, er ist es auch -
woran fast ein jeder Held nicht zu denken 
vergißt - der mit seiner abschließenden Be
lehrung die Geschworenen unmerklich, aber 
entscheidend in ihrem Urteil zu leiten ver
mag. Da es ihm überdies noch obliegt, über 
den Fortgang des Verfahrens zu wachen, und 
so große Verdienste nicht unbelohnt bleiben 
können, muß er in der Folge mit dramaturgi
scher Zuwendung bedacht werden. So wird 
er mit einigen schrulligen Eigenheiten und 
Verschrobenheiten ausgestattet, gerät darü
ber zuweilen zum recht kauzigen Charakter, 
darf auch unplanmäßig in das Verfahren ein
greifen und entwickelt sich geradezu zu ei
ner rechten Plage, die der Held und Hand
lungsträger, um sich nicht beirren zu lassen, 
auf das Haupt seines Kontrahenten zu len
ken bemüht ist. 

Solcherart gerät er zum Stichwortgeber 
und Verkünder des ohnehin Evidenten, wie 
zum Beispiel der Besiegelung der Tatsache, 
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zufällig in der Nähe des Tatorts befinden. 
Aufgrund ihrer geschulten Beobachtungs
gabe erkennen sie blitzschnell die 

daß der Zeuge sich nun tatsächlich lächerlich 
gemacht habe. Kraß gesprochen übernimmt 
er mitunter die Funktion des Dorfdeppen im 
Heimatfilm, der laut aussprechen darf, daß 
die beiden ein "fesches Paar" abgeben und 
"gut z'sam'passen". Und gerade diese Funk
tion, die ihn sowohl zum Ziel als auch zum 
Angelpunkt und Folie der Intrige macht, 
sichert dem Richter seine Neutralität und 
Unabhängigkeit, ohne die die gesamte 
Erzählstruktur notwendig in sich zusammen
kippen würde. Um zur Ausgangsfrage zu
rückzukehren, scheinen es diese strukturnot
wendigen Eigenschaften zu sein, die die 
Unantastbarkeit und Autorität des Richters 
und damit des Gerichtes wahren, wenn auch 
um den Preis, eben diese Autorität zu unter
graben. Zu untergraben einerseits, um den 
aktiven Helden zu seiner strahlenden Ge
genwart zu verhelfen, zu untergraben ande
rerseits, da sie ihn, als den einzig gebildeten 
im Publikum der Fehde, zum. Dorf trottel 
degradieren. 

Darin liegt im übrigen auch der Grund 
dafür, daß sich Richter in ihrer bedeutenden 
Bedeutungslosigkeit nie wie Verteidiger und 
Staatsanwälte in Romanzen und Affairen mit 
Zeugen, Prozeßbeteiligten oder -gegnern 
verwickeln: Richter küßt man nicht. 

Horbert Landsteiner studiert Kommu· 
nikationswissenschaften sowie der 
Philosophie an der Universität Wien. 

Situation - der Täter wähnt sich bereits in 
Sicherheit und droht zu entkommen. 
Obwohl nicht im Dienst, nehmen die 
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---------------------------------Gestellte Aufnahme 

ZUR DARSTELLUNG DER POLIZISTIN 

Der Stahl 
der Lämmer 

"Take the gun and hold it -
both hands, two hand 
grip. Hold your gun! 
I ~ve found my brightness. 
I have seen that brightness 
in you!" Drückt der über
geschnappt-perverse Ge
waltverbrecher in "Blue 
Steel" hier die Faszination 
aus, die auch den Normal
verbraucher (die Normal
verbraucherin?) ins Kino 
lockt? 

Worin könnte diese Faszination bestehen, 
die Ende der achtziger Jahre eine neue 
Figur auf die Leinwand bringt: ein junges 
Mädchen aus klein(st)bürgerlicher Familie 
(die Familie ist dabei wichtig!), das sich in 
der Ausbildung zur Polizistin befindet und 
im Verlauf des Films ihr erstes "Abenteuer" 
mit der Waffe in den Händen (two hand 
grip!) zu bestehen hat. 

Neu daran ist natürlich nicht die Frau 
mit der Waffe sondern ihr Status und ihre 
Darstellung im Film. Eine blutjunge (I) Exe-

Beamten die Verfolgung auf. 
Doch nicht einmal die ausgebildeten 
Sicherheitskräfte können den Vorsprung, 

Nr 3/92 

kutivbeamtin tritt uns entgegen in der Rolle 
eines special agent (Jodie Foster als Clarice 
Starling in "The Silence of the Lambs") 
oder eines detective (Jarnie Lee Curtis als 
Megan Turner in "Blue Steel"), schlichteste 
Kleidung, flache Absätze, unauffälliges 
Make-Up, billiges Parfum. 

Beide Filme zeigen im Vorspann die 
angehende Polizistin beim harten Ausbil
dungstraining: Jodie Foster beim Joggen im 
völlig durchschwitzten Jogging-Anzug auf 
dem FBI-Vita-Parcours und beim Überfall
Training: ein Raum muß gestürmt werden. 
Natürlich läßt Kollegin Starling eine Ecke 
unbeachtet, wofür sie im Ernstfall mit dem 
Leben bezahlen müßte. 

"Pang! You 're dead, agent Starling!" -
"Oh, shit!" 

Nicht besser geht es Jamie Lee Curtis, 
die im Training· eine Rauferei zwischen 
einem bewaffneten Mann und seiner Ehe
frau beenden soll. Den Mann erwischt sie, 
doch hat sie nicht mit der Asolidarität der 
Ehefrau gerechnet, die mit der Pistole ihres 
Mannes auf die Polizistin feuert. 

"Pang!" - "Shit!" - "Mmh, you got the 
husband but the wife got you!" 

Wir sehen: Die Frau wird als Polizistin 
nicht geboren, höchstens kann sie es werden 
durch harte Arbeit und empfindliche Verlu
ste, doch auch nur dann, wenn die Motivati
on die richtige ist: 

Agent Starling nähert sich durch ihre 
Berufswahl dem geliebten und unerreichba
ren Vater, der in Ausübung seiner Pflicht als 
Polizist sein Leben ließ. Detective Turner 

den sich der zu allem Entschlossene ver
schaft hat, einholen. 
Diesen beiden Beamten, die die Verfol-
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hofft, als Polizistin endlich zu Hause Ord
nung schaffen zu können, wo der Vater die 
Mutter prügelt. Auf diesen Vater kann sie 
weder stolz sein, noch kann sie ihn lieben. 
Und doch bestimmt er ihre Berufswahl. 
Prompt verhaftet sie ihn einmal, als sie am 
Körper ihrer Mutter frische Prügelspuren 
bemerkt, um ihn dann, als er zu winseln 
beginnt, ungestraft wieder laufen zu lassen 
(vielleicht hielt sie die Verhaftung allein 
schon für eine ausreichende Therapie?). 

Dementsprechend vaterbestimmt zei
gen die Filme die beiden Polizistinnen in 
ihrem erotischen status quo: Sie bewegen 
sich jung und gänzlich unberührt in der 
Männerwelt der Polizeikasernen und 
Schießstände. Die Männerblicke nehmen 
sie nicht wahr. Bevor sie "Frau" werden 
können, haben sie etwas zu erledigen: Agent 
Starling muß ihrem Vater den Frieden 
geben (den sie selbst nicht hat), indem sie in 
seine Fußstapfen zu treten versucht. Ihre 
Ausbildung wird sie mit den besten Noten 
abschließen und in einem schwierigen Fall -
ganz allein! - den Durchbruch schaffen. 
Detective Turner muß ihren Vater erst zum 
guten Vater machen und ihre elende Familie 
zu einer harmonischen. Dadurch legitiiniert 
sich auch ihre abwegige Berufswahl (fucking 
cop). Von Seiten väterlicher Vorgesetzter 
und Mentoren lassen sie einen geringfügi
gen persönlichen Kontakt zu. 

Außerhalb ihrer Berufswelt werden die 
Polizistinnen nicht mit Männern sondern im 
Kreis ihrer Familie oder mit Freundinnen 
gezeigt. Detective Turner muß es sich sogar 
gefallen lassen, daß ihre beste Freundin 
beständig für sie auf Männersuche ist. Doch 
die Verbrechen, die die jungen Polizistinnen 
aufzudecken haben, besitzen natürlich eine 
starke sexuelle Komponente. 

Im Fall agent Starlings geht es um 
einen Mann ("Buffalo Bill"), der junge, kor
pulente Frauen einfängt, umbringt und sie 
teilweise enthäutet (um sich aus den Haut
stücken eine Frauenhaut zu nähen) - ein 
Mann, der transsexuell ist (oder sich dafür 
hält), dem aber die operative Geschlechts
umwandlung mehrmals verweigert wurde. 

In "Blue Steel" ist es detective Turner 
selbst, die das Verbrechen auslöst und - mit 

gung noch einige Zeit fortsetzen können, 
verdanken die Ermittlungsbehörden auch 
eine detaillierte Personenbeschreibung des 
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ihrer Pistole in den Händen - erotisches Ziel 
des Verbrechers ist: Sie greift in einen zufäl
lig beobachteten Supermarkt-Überfall ein, 
und einer der am Boden liegenden Kunden 
beobachtet voller Erregung, wie sie "without 
blinking an eye" den Räuber, der seinen 
Revolver auf sie richtet, niederschießt. Der 
Beobachter bringt die Waffe des Getöteten 
in seinen Besitz und beginnt, damit wahllos 
Menschen zu töten. In die Patronenhülsen 
hat er den Namen "Megan Turner" geritzt. 
Gleichzeitig versucht er, die "zufallige" 
Bekanntschaft der Polizistin zu machen, die 
jetzt nach ihm suchen muß. So gelangt er in 
ihre Nähe, während sie weitab von ihrer Pri
vatsphäre nach einem verrückten Mörder 
sucht. 

Die kriminelle Methodik der bei den 
Verbrecher schafft eine besondere Bezie
hung zwischen ihnen und den Verfolgerin
nen, die wiederum eine perfekte Verlockung 
sowohl für den Kinobesucher als auch für die 
Kinobesucherin darstellt. 

Buffalo Bill, der Mädchenmörder und -
enthäuter, sucht sich seine Opfer in tief
schwarzer Nacht. Während sie über den klei
nen Lichtkegel etwa ihrer Autoscheinwerfer 
nicht hinausblicken können, sieht er perfekt, 
wenn auch entfremdet und abgeflacht, denn 
er benutzt ein Nachtsichtgerät, das ihm die 
Realität wie einen Film in Schwarzgrün 
zeigt. Er sieht, ohne gesehen zu werden. 
Natürlich gerät special agent Starling im Kel
ler Buffalo Bills in die schwarze Finsternis, 
in der er sie genüßlich beobachten kann, wie 

HEARTS OF DARI{NESS 

Francis Ford Coppola dreht 
APOCALYPSE NOW 

(A Filmmaker's Apocalypse) 

Coppola: 
Auf einer Ebene ist 

der Film eine Abenteuer
Geschichte. Aber ich hoffe, 

seine philosophische und 
allegorische Ebene wird 
ebenfalls sichtbar. Und 

letztlich wollte ich erreichen, 
daß er ein paar Sachen 
verdeutlicht, die sich in 

Vietnam abgespielt haben ... 

VOTIV KINO 
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Täters, der sich mit einem überraschen
den Satz den Armen des Gesetzes entzie
hen kann. 

sIe nach ihm sucht: die Pistole vor sich 
gestreckt, keuchend vor Angst und Konzen
tration. In beiden Filmen gibt es diese domi
nante und unglaublich langgezogene Se
quenz: die Polizistin nähert sich in panischer 
Konzentration, laut keuchend, die Pistole 
beidhändig mit gestreckten Armen haltend 
dem Ziel ihres Verdachts, dabei wird sie von 
eben diesem beobachtet. Diese Schlüssels
zene steht in "Blue Steel" am Beginn (die 
Supermarkt-Szene), in "The Silence of the 
Lambs" stellt sie das show-down dar. Gera
de sie bedient die Bedürfnisse des männli
chen wie des weiblichen Publikums ideal. 

Wahrnehmung (auch oder gerade im 
Kino) funktioniert, das ist spätestens seit 
1977 durch Schneider/Laermann (2) hinrei
chend expliziert, geschlechtsspezifisch. Das 
läßt sich psychoanalytisch, kulturhistorisch 
und empirisch belegen. Frauen bevorzugen 
die Filmgenres Melodram, Komödie und 
"Problemfilm " und lehnen die von den 
Männern bevorzugten: Kriminal-, Horror
und Kriegsfilm, Western und Porno eher 
abO). Männer, kulturhistorisch die Meister 
des Blicks, der Distanzierung, der Objekti
vierung (nebenbei auch die Erfinder des 
Kinos), können Film über mehrere psychi
sche Mechanismen genießen: 

1. über die den Frauen traditionell ver
botene Schaulust, die Teil der sexuellen 
Triebregung ist und unmittelbar mit der 
Lust zu berühren im Zusammenhang steht (4) 

(gewissermaßen also ein aggressives Verhal
ten), 2. über die Herstellung einer beliebi
gen Distanz, die eine(n) Angeblickte(n) zum 
Objekt der Herrschaftsausübung durch den 
Blick macht, den Blickenden aber zum Sub
jekt, 3. über die Identifizierung mit dem 
Helden der Leinwand. 

Demgegenüber existiert noch immer 
die Schwierigkeit vieler Frauen, allein ins 
Kino zu gehen, Schaulust ist offenbar keine 
ausreichende Legitimation. Auch die Soziali
sation läuft darauf hinaus, Frauen zu Wesen 
zu formen, die Blicke auf sich ziehen, aber 
selbst nicht blicken. Ohne die Herrschaft 
über den Blick funktioniert auch die Distan
zierung, das optische Herausgreifen eines 
bestimmten Objekts aus einem Bild, nicht 
(Stichwort Feldabhängigkeitl). Das Spiel 
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Der Mann etwa 25 Jahre alt, circa 1,85 m 
groß, kräftig gebaut, blond mit gepflegtem 
Äußerem. Der Verfolger: Es gibt zahlrei-

"Ich Subjekt - dort Objekt" läuft nicht so 
leicht ab. Gemeinsames Merkmal der von 
Frauen bevorzugten Filmgenres ist, daß in 
ihnen die meisten Frauenrollen enthalten 
sind. Die Lust von Frauen am Kino funktio
niert offenbar am leichtesten über den 
Mechanismus der Identifizierung. 

Die Antwort der Filmindustrie auf die 
Kinoabstinenz der Frauen von Mitte der 
sechziger bis Anfang der achtziger Jahre 
drängt sich geradezu auf: die Schaffung 
neuer weiblicher Identifikationsrollen, die 
dem Bild der "modernen Frau" (sofern sie 
sich ein Bild von sich macht) entsprechen, 
ohne das männliche Kinopublikum deshalb 
zu vergrämen. Der erotische Thriller ent
steht, ein Kriminalfilm mit handelnden (!) 
weiblichen Protagonistinnen, die auch für 
"ungebührliches" Verhalten keine so 
schlimmen Strafen ausfassen wie ihre Vor
gängerinnen, die Vamps und die bad girls. 

Die Polizistinnen-Filme heben sich 
insofern vom klassischen erotischen Thriller 
ab, als sich hier das weibliche (!) Auge des 
Gesetzes, jung und rein, die Vater-Tocher, 
vor den Augen des geilen Verbrechers be
wegt und die Protagonistin nicht, oder nicht 
"selbstverschuldet", den erotischen Schwer
punkt des Films ausmacht. Mit diesem 
Trick können allmählich Sphären für han
delnde Frauen geöffnet werden, die ihr 
zuvor verschlossen waren. Mit dem Auftre
ten der cleveren, seriösen Staatsanwältin im 
Film werden wir vielleicht auch schon bald 
eine unanständige oder korrupte Polizistin 
zu sehen bekommen. ~"1!i14lii1li'b~~~ij~~~~1ii,;~~J~!1ll 

(1) "blutjung" ist in diesem Zusammenhang 
durchaus wörtlich zu nehmen: erstmals menstru
ierend, also gerade "mannbar" 
(2) Gisela Schneider/Klaus Laermann: Augen
Blicke, in: Kursbuch 49, Berlin, 1977 
(3) Gertrud Koch: Warum Frauen ins Männerki
no gehen, S. 19, in: Nabakowski, Sander, Gorsen 
(Hrsg.): Frauen in der Kunst, Frankfurt, 1980 
(4) vgl. Schneider/Laermann a. a. 0., S. 51 

Mag. Juliane Alton, Theaterwissen
schafterin; Schwerpunkte: Femi
nistische Theorie, Mythosforschung. 
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che Anhaltspunkte, daß der Täter sich in 
Sportlerkreisen bewegt. Wer kennt diesen 
Mann? Wer erkennt diese Münze, die 

der Täter am Tatort zurückgelassen hat? -
Gabi : Es handelt sich dabei um ein silber
glänzendes, 20mm durchmeßendes Alu-

STADTGUERILLA UND REPERTOIREKINO 

Das Ende der 

stück mit der Prägung: 10, GROSCHEN, 
1970. - Für sachdienliche Hinweise ist eine 
Belohnung ausgesetzt. 

Märtyrergeschichten 

Jahrelang waren die Ak
tionen der "Roten Armee 
Fraktionll und besonders 
das Stammheimer Straf
verfahren ein wesentliches 
Thema medialer Auseinan
dersetzung über Politik 
und Justiz. Der Kinofilm 
nahm daran nicht teil, 
markierte aber, wie an 
:zwei bekannten, völlig 
unterschiedlichen, Beispie
len gezeigt werden kann, 
deren Schlußpunkt(1). 

" Leute, die keine politische Motivation 
mehr haben", sagte Fassbinder, "lassen sich 
ohne Schwierigkeiten von anderen benüt
zen" (2). Der Regisseur, der Andreas Baader 
persönlich gekannt hatte, rechtfertigte den 
anfang 1979, also nur ein Jahr nach dem 
"deutschen Herbst", fertiggestellten Film ur
sprünglich so: "Ich werfe keine Bomben, ich 
drehe Filme." Vier Jahre zuvor waren die 
Positionen, auch der - mitunter wenig - kriti-

Nr 3/92 

schen Filmemacher, noch klarer, weniger 
zynisch und abgeklärt, etwa in Renate Samis 
Film mit dem unübertrefflich holprigen Titel 
"Es stirbt allerdings ein Jeder - Frage ist nur 
wie - und wie Du gelebt hast" (3). 

Eine dokumentarische Reminiszenz an 
Leben und vor allem Tod des früheren Film
studenten und späteren RAF-Mitglieds Hol
ger Meins, der im Spätherbst 1974 an den 
Folgen eines Hungerstreiks gegen die Isola
tionshaft in Stammheim starb, macht den 
Standpunkt der 68er-Bewegung indirekt klar: 
man sah die Polizei als "Hunde des 
Systems", ja als Mörder in Uniform. 

Die driHe Generation 

In "Die dritte Generation" zieht Fassbinder 
seinen Schlußstrich unter dieses und jedes 
weltanschauliche Hardlining, ja unter jede 
Frage, der er sich als Regisseur verweigert. 
Er zeigt das Scheitern wertblinder Aktioni
sten, eben der dritten Generation der "Roten 
Armee Fraktion" und deren Funktion in 
einem, wie der Filmemacher meint, arbeits
teiligen System aus Polizei, Industrie und 
Verbrechen, parallel zu der etwa zur gleichen 
Zeit in Mode stehenden wissenschaftlichen 
Analyse des "Militärisch-Industriellen Kom
plexes": ein Elektronik-Unternehmen finan
ziert die Aktionen der Gruppe, um so indi
rekt den Absatz ihrer Fahndungscomputer zu 
fördern. Der Regisseur als Politologe. Die 
Machinationen und damit der Film enden 
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mit der Erschießung terroristischer Klischee
figuren durch polizeiliche Klischeefiguren. 
Bis zu sieben sich überlagernde Tonspuren 
stehen als Metapher für das Nicht-vorhan
den-Sein einer Botschaft, deren Vermittlung 
terroristische Maßnahmen nicht rechtfertigen 
würde, deren Bekämpfung polizei staatliche 
Maßnahmen scheinbar schon. Dennoch ver
weigert der Berliner Senat die schon geplante 
Filmförderung. 

Stammheim 

Am 21. Mai 1975 begann in einer eigens aus 
Fertigteilen montierten Mehrzweckhalle ne
ben der Vollzugsanstalt Stuttgard-Stamm
heim der sogenannte Baader-Meinhof-Pro
zeß in einem über 600 Quadratmeter großen, 
sporthallenartigen Saal. Angeklagt waren 
Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun 
Ensslin und Jan-earl Raspe, Gründungsmit
glieder der RAF. Ende 1974 war der deut
sche Bundestag besonders aktiv. Etliche 
Novellen und neue Gesetze wurden, zum 
Teil eigens für das bevorstehende Verfahren, 
beschlossen. Neben einer Neufassung ver
schiedener Bestimmungen der deutschen 
Strafprozeßordnung, z. B. über die Zulässig
keit einer Verhandlung in Abwesenheit des 
Angeklagten, kam es zu Regelungen über 
umfangreiche Möglichkeiten des Ausschlus
ses eines Anwalts vom Verfahren, sowie zum 
Verbot der sogenannten Gemeinschaftsver
teidigung. Beispielsweise wurde in der "Pres-
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besonders erfolgversprechend erschien, da 
ein anonymer Anrufer sowohl den Täter 
als auch die gezeigte Münze zu erkennen 

glaubte. Tatsächlich gelang es daraufhin 
der Kripo den mutmaßlichen Täter aufzu
spüren und ihn in einer Blitzaktion zu 

überwältigen. 
Die Spuren führten die Kriminalisten an 
einen Stammplatz des dringend Tatver-
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se" vom 7. Mai der Ausschluß des Hambur
ger Verteidigers Dr. Groenewold gemeldet: 
allein der bloße Verdacht einer "Tatbeteili
gung", ohne eigene gerichtliche Feststellung, 
hatte dafür gereicht. Unkommentiert blieb 
die Begründung des Oberlandesgerichts, der 
Jurist hätte durch Wahrnehmung seiner an
waltlichen Pflichten "für den organisatori
schen Zusammenhalt der kriminellen Verei
nigung gesorgt". 

Nur ein Kassenschlager 

Vor diesem Hintergrund einer sich auf recht
fertigenden Notstand berufenden Legislative 
und Exekutive wird ein Gerichtsverfahren 
als rituelles Spiel vorgeführt, als Titanen
kampf zwischen dem Vorsitzenden Dr. Prin
zing und seinem kongenialen Gegner Baa
der, deren Mittel, aus unterschiedlichen 
Gründen und auf - für den Seher - geheim
nisvolle Art, begrenzt sind. Unverständlich ist 
dem Betrachter, warum der politische Zweck 
nicht das juristische Mittel heiligt. Unnötige 
formalistische Hürden scheinen es zu sein, 
die die Justiz an Abhörung und Folter hin
dern, so die Ermittlungen verzögern, eine 
schnelle Erledigung des Verfahrens unmög
lich machen, schließlich zur Ablösung des 
Vorsitzenden wegen Befangenheit führen. 
Die Inszenierung einer idealtypischen Kri
sensituation, eine gültige Parabel eines 
menschlichen Konflikts ist daraus ebensowe
nig entstanden wie ein authentisches Doku
ment einer Kritik der Begründungszusam
menhänge des Rechtsstaats, wie sie in jener 
Phase juristischer Mangelwirtschaft offen
kundig wurden, aber auch kein penibler 
Gerichtsfilm, wie man ihn aus dem anglo
amerikanischen Kino kennt. Dokumentari
sche Authentizität mag Regisseur Hauffs 
Anliegen gewesen sein, wird aber dem The
ma in keiner Weise adäquat. In der Faszinati
on einer dramatisierten Akten-Verlesung 
geht unter, daß etwa wegen einer katastro
phalen Verteidigersituation und aufgrund der 
durch dreijährige Isolationshaft verursachten 
Schwächung der Angeklagten erst am 26. 
Tag des Verfahrens Anklage erhoben werden 
konnte, ja über deren Verhandlungsfähigkeit 
erst am 39. Tag abgesprochen wurde. 

dächtigen, wo dieser sich regelmäßig zur 
Mittagszeit aufhält. 
Durch das entschlossene Vorgehen der 
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"Stammheim" erhält das Prädikat "Be
sonders wertvoll", gewinnt bei den Berliner 
Filmfestspielen den "Goldenen Bären" und 
füllt etwa das Wiener "Votiv"-Kino bis auf 
den letzten Sessel. Für den Erfolg verant
wortlich war wohl auch die Tatsache, daß die 
"Rote Armee Fraktion", politische und recht
liche Zusammenhänge, Motivationen und 
Ursachen, wie vieles andere in diesem Film, 
im Dunkeln blieben und lediglich als Schlüs
selreize in die nivellierende Mühle des plura
listischen Konsums geworfen wurden, aus 
der sich die Geschichte, wie die Kritik über
zogen formulierte, als "Nippes für das bür
gerliche Interieur" (4) erhob. Daß der geplante 
Bestseller des Drehbuchautors Stefan Aust 
"Der Baader Meinhof Komplex"(5), dessen 4. 
Kapitel ("Der Prozeß") Grundlage des Dreh
buchs war, im selben Jahr erschien, als der 
Film in die Kinos kam, war offenkundig kon~ 
sequenter Teil einer konzertierten Vermark
tungsstrategie. 

Die akribische Verfilmung eines ge
richtlichen Verfahrens erzeugte die Illusion 
der offiziellen Beendigung eines Abschnitts 
deutscher Geschichte. Mit "Stammheim" 
wird der damals von den Behörden soge
nannte "BM-Komplex" ein Teil derselben, 
und die Aktionen der 3., 4. und möglicher 
folgender Generationen der deutschen Stadt
guerilla werden Gegenstand sowohl justizia
ler Routinebehandlung als auch diskursiver 
Verschweigung. 

(1) "Die dritte Generation", BRD 1978/79, 110 
Minuten, Buch und Regie: Rainer Wemer Fas
sbinder, Darsteller u.a.: Hanna Schygulla, Harry 
Baer, Eddie Gonstantine, Hark Bohm; "Stamm
heim - Die Baader-MeinhoJGruppe vor Gericht", 
BRD 1985, 107 Minuten, Regie: Reinhard Hauff, 
Buch: Stefan Aust, Darsteller u.a.: Ulrich Tukur, 
Ulrich Pleitgen, Therese Affolter, Sabine Wegner 
(2) Petermann-Thoms (Hg.), Kino-Fronten, Ver
lag Trickster, München 1988, Seite 171 
(3) Zitat aus einem Brief Holger! Meins' vom 
Oktober 1974, geschrieben wenige Tage vor seinem 
Tod 
(4) Dietrich Kuhlbrodt, Die Apotheose des Schei
terns, in: Kino-Fronten (siehe FN2), Seiten 135 

ff. 
(5) erschienen bei Hoffmann und Gampe 

Sicherheitskräfte und deren Besonnenheit 
im Umgang mit dieser gefährlichen Situa
tion, konnte eine Eskalation und eine 
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---------------------------------Gestellte Aufnahme 

KINEMATOGRAPHIE, TELEVISION UND GEWALTKRIMINALITÄT 

Die Zurschaustellu 
abweichenden Ver 

Der durchschnittliche Us
amerikanische Jugendliche 
hat bis zu seinem 18. 
Lebensiahr 15.000 Ermor
dungen auf Leinwand und 
Bildschirm verfolgt, mehre
re tausend tätliche Über
griffe gegen Angehörige 
insbesondere des weibli
chen Geschlechts und 
unzählige Eigentumsdelik
te vorgeführt erhalten. 

Gerade Jugendliche in Adoleszenzkrisen 
verfügen über minutiöses technisches Wis
sen in Sachen phasengesteuerter Infrarot
Zielsysteme großkalibriger Handfeuerwaf
fen, können technisch-physikalisch die 
Durchschlagswirkung jeweiliger Projektilty
pen erläutern und rubrizieren gestylte Tö
tungsarten wie beispielsweise das gegneri
sche kriminelle Element mit einem Flei
scherhaken zu perforieren. 

Ins Rampenlicht des Boulevards wurde 

Gefährdung Unbeteiligter vermieden wer· 
den. 
Der Dieb wurde dingfest gemacht. 
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die kriminologische Wirkungsforschung neu
erdings durch spektakuläre, scheinbar unmo
tivierte Gewaltdelikte Jugendlicher gerückt, 
welche ihre Opfer bestialisch verletzen oder 
töten. Schnell an die Hand gegeben sind 
para-faschistoide Eliminierungsstrategien 
wie Kastrieren, Maßnahmenvollzug oder die 
Anwendung des Talionsprinzips. "Schuld" 
an der Enthemmung, so der common sense, 
trügen einerseits die zerfallende Kleinfami
lie, andererseits die allseitige Zurschaustel
lung, Heroisierung und Ästhetisierung von 
Gewalt. 

Hinter derartigen ordnungspolitischen 
Tiraden verbergen sich nicht nur totalitäre 
Projektionen, sondern auch ein folgenschwe
rer methodologischer Fehlgriff: 

Traditionell ist die kriminologische 
Wirkungsforschung nicht am Kino, sondern 
vielmehr an Gewaltdarstellungen im TV und 
damit systematisch am Zusammenhang zwi
schen Massenmedien, Kriminalität und 
sozialer Kontrolle orientiert. Sie stellt in ei
ner inzwischen unübersehbaren Flut empiri
scher Untersuchungen die Frage, ob und in
wieweit sich Massenmedien - insbesondere 
das Fernsehen - als kriminogene, abwei
chendes Verhalten erst erzeugende bzw 
induzierende Faktoren isolieren lassen. 
Unbeschadet der empirisch-methodologi
schen Seriosität derartiger Untersuchungen 
zeigt die gegensätzliche Beantwortung der 
"Induktionsfrage", daß der springende 
Punkt im zentralen Dispositiv, nämlich ob 

Das Anlegen von Handschellen war nicht 
zu vermeiden. 
Insp. C.: Der Festgenommene wirkte sehr 
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n 

Diebesgut noch sichergestellt werden, was 
Beweisführung spürbar erleichterte 
und die baldige Vorführung vor t 

depremiert . eine Selbstgefährdung war 
daher nicht ausgeschlossen. 
Glücklicher Weise konnte auch das t 
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Gestellte Aufnahme ----------------------------------

Die Stategie der Verteidigung, das Verfah
ren zu verschleppen, ging nicht auf. 
Als die Verurteilung gewiß war, kam 

Es möge ihm und allen anderen eine 
Lehre sein. 
Im Namen der Republik. 
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und inwieweit durch spezifische Formen der 
(massenmedialen) Kommunikation Möglich
keiten abweichenden Verhaltens aufgezeigt 
oder stimuliert werden, liegt. 

Verkannt wird im (dominanten) behavi
oristischen, subjektions- und handlungstheo
retischen Ansatz, daß jegliche massenmedia
le Zurschaustellung abweichenden Verhal
tens ein "two-step-flow" of Information ist 
und damit den Parametern schichtspezifi
scher Sozialisation korrespondiert. Sozialisa
tion im zugrundeliegenden Verständnis fin
det nicht statt als deterministischer Prozeß 
in einer gegebenen Lebenswelt, sondern als 
konkretes interaktives, gesellschaftlich und 
historisch bestimmes Verhältnis zwischen 
Individuum und Gesellschaft. Aus dem ka
tegorialen Status der Aktivitätspotentiale der 
Individuen resultiert, daß die Rezeption 
massenmedialer Zurschaustellung keinen 
unilinearen, monokausalen Akt vorstellt, 
sondern als wechselseitig strukturiert zu be
greifen ist. 

Nun haben die behavioristisch-hand
lungstheoretisch angeleiteten Studien frei
lich eine Reihe konkreter - je nach For
schungsinteresse unterschiedlicher - Ergeb
nisse erbracht, aus denen folgende Hypothe
sen herausdestilliert werden können: 

• Die Katharsishypothese beruht auf der 
Annahme, daß Massenmedien generell die 
agressiven Emotionen ihrer Klientel ab
sorbieren und der Zurschaustellung abwei
chenden Verhaltens daher Ventilfunktion 
zukommt. Wer Gewalt gesehen hat, reagiert 
sich ab und braucht die sinnlich-körperlich 
erlebte Ausübung von Gewalt nicht mehr. 

• Die Stimulations- oder Imitationshypo
these basiert auf der Annahme, daß die Zur
schaustellung abweichenden Verhaltens, ins
besondere der Gewaltkriminalität zur Nach
ahmung bzw. Imitation anregt, so daß die 
Ästhetisierung von Gewalt gleichsam proba
te, gestylte Handlungsanleitungen vorgibt. 

• Die Inhibitionshypothese stellt darauf 
ab, daß Massenmedien den Aggressionsab
bau durch abweichendes bzw delinquentes 
Verhalten hemmen, indem sie vorgesehe
ne/angedrohte gesellschaftliche Sanktionen 
(moralisiert) vor Augen führen und damit als 
Sozialisationsfaktor Mächtigkeit erlangen; 
umgekehrt würde dadurch konformes Ver
halten induziert und stabilisiert. 

• Die Habitualisierungshypothese fo
kussiert darin, daß Massenmedien an delin
quente Verhaltensweisen gewöhnen und das 
Rechtsempfinden abstumpfen; Resultat sei 
eine zunehmende Indifferenz insbesondere 
gegenüber fremdem Eigentum und gewalt
förmigen Lösungen von Sozial konflikten. 

• Die Anomiehypothese geht davon aus, 
daß die massenmediale Zurschaustellung 
neuer Statusanforderungen und -symbole 
den anomischen Druck auf Modernisie
rungsverlierer erhöht und dadurch abwei
chendes Verhalten insbesondere im Bereich 
der Eigentumskriminalität hervorruft. 

• Die Viktimierungshypothese mündet in 
der Annahme, daß durch die permanente 
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Überzeichnung sowohl der Quantität als 
auch der Qualität abweichenden Verhaltens 
das Viktimierungsrisiko, als das Risiko, 
Opfer gewalttätiger Übergriffe zu werden, 
weit überzeichnet wird. Dadurch käme es zu 
herrschafts logischen subjektiv jedoch kon
traproduktiven Verhaltensweisen wie Selbst
isolation und einem hohen Grad ordnungs
politischer Manipulierbarkeit gerade jener 
Bevölkerungsgruppen, welche Opfer sozialer 
Modernisierungsfiguren zu werden drohen. 

"Stimulus-Response" 

All diese Überlegungen können für sich eine 
Reihe empirisch fundierter Annahmen ins 
Treffen führen und sind für sich genommen 
auch zutreffend, entbehren jedoch einer 
gesellschaftstheoretischen Integration. Das 
liegt darin begründet, daß diesen Hypothe
sen ein geradezu simples "stimulus-respon
se "-Modell zugrunde liegt, welches nicht 
berücksichtigt, daß der "two-step-flow-of
information" grundsätzlich reversibel und 
damit systemisch rückgekoppelt funktio
niert. Unbegriffen bleibt dabei, daß Soziali
sation ein wechselseitiger Prozeß zwischen 
Subjekt, Medium und Gesellschaft ist. 
Sowohl die Beobachtung, daß keine umittel
bare Beziehung zwischen der Zurschaustel
lung von Gewalt und abweichendem Verhal
ten feststellbar ist (Rene König) als auch die 
Beobachtung, daß Gewaltdarstellungen die 
Bereitschaft zur Gewaltanwendung steigern 
(Kurt Lüscher) sind zutreffend, nur findet 
dies jeweils an unterschiedlichen sozialen 
Orten statt. 

Denn massenmediale Gewaltszenarios 
werden durch das sozialstruktureIl differen
ziert wirksame Prisma "kognitiver Disso
nanz" (Leon Festinger) rezipiert: daraus 
folgt, daß Medieninhalte umso weniger per
suasiv aufgenommen und damit stimulieren
der aufgenommen werden, je stabiler das 
Welt- und Selbstbild des Rezipienten bzw 
Gewaltkonsumenten ist. Medien verstärken 
eine bereits vorhandene Gewaltbereitschaft 
und erfüllen ihre ideologische Thematisie
rungsfunktion in der Vorstellungswelt der 
Klientel dort, wo die RezipientInnen ent
sprechende Bereitschaft zur Nachahmung 
gewaltförmiger Konfliktlösungsmuster auf
weise n. W~Tfi:i,,~ ;j"j;ii,y%i~j':z0lli!~1ii~ii';j;:r~r~~1l]~!2i];!~;f81~t\\i~~;j±~~Jlil!!lJ! 

Literatur: 

L. Festinger: Theorie der kognitiven Dissonanz, 
Bern 1978 
F. Filser: Einführung in die Kriminalsoziologie, 
Paderborn 1983 
W. GrafiK. Ottomeyer: Identität und Gewalt; in: 
dies. (Hg): Szenen der Gewalt im Alltagsleben, 
Kulturindustrie und Politik, Wien 1989, S. 1 ff 
D. Pfeiffer/S. Scheerer: Kriminalsoziologie, 
Stutttgart 1979 
B. Schorb/E. Mohn/H. Theunert: Sozialisation 
durch Massenmedien; in: 
K. Hurre!mann/D. Ulich (Hg): Sozialisations
forschung, Weinheim 1991, S. 493 ff. 
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ßEWÄHRUNGSHILFE ALS NACHSPANN 

Der un-
gedrehte Film 

Die Serie begeistert in 
Österreich seit über 30 
Jahren. In akribischer 
Dokumentation wird infor
miert, ein Klassiker der 
Sozialarbeit in "benach
richtigten" Sendungen. Wir 
stellen Interviewpartner in 
ZIBs und Ö-Bildern, Talk
Partner im Club 2 und im 
Nachtgespräch, wir liefern 
Beiträge und Nachrichten. 

Gegenwartsbezogen, informativ, un
spektakulär. Die Bewährungshilfe als "Ein
tageswerk". Die aktuellen Dienste schwen
ken die Kameras mit einem Informations
ziel; pädagogisch gehaltvoll. Schnitt. 

Und die Filmgeschichte? Ist die Be
währungshilfe filmreif? Ein korrupter Be
amter in "Clockwork Orange", eine schräge 
Figur, die den Klienten nackt an einem 
Highway aushängt, als naive Gegenspielerin 
von Belmondo in "Der Unverbesserliche", 
verkörpert durch Jean Gabin und erwähnt 
als Systemerhalter in Jack Unterwegers 
"Fegefeuer". Ein Image von leger bis ver
wahrlost, bis... Grenzüberschreitung und 
Zweckoptimismus. Schnitt. 

Und sonst? Ist die Bewährungshilfe 
filmreif? Ist Casework für das Kameraauge 
erfaßbar? Unsichtbare Erfolge verhindern 
Tatbestände, die nicht mehr eintreten sollen. 

Die Statisten in einem alltäglichen 
Schauspiel. Professionelle Begleiter und 
Fürsprecher in einer Gerichtsaalszene. Die 
"Mitwisser" und Zuhörer (sprich Vertrau
enspersonen) bei einer Polizeieinvernahme. 
Die Samariter und Störenfriede im Abbruch
und im Gefangenenhaus. Die Besucher und 
Worker auf der Straße und bei Familien. Ein 
Stück Sozialromantik. Die Zeugen einer Be
treuungsbeziehung. Die Akten- und Daten
sammler mit "uneinsichtiger" Diskretion. 
Ohne Gewähr und ohne richtiges Werkzeug, 
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mit sozialpädagogischen Methoden. Das 
interessierte Publikum für einen spannen
den (vielleicht zeitkritischen?) und unter
haltsamen Film über die StraffaIIigenhilfe. 
Titel: "Die Urinprobe als Vertrauensbeweis" 
(Gesichter der Bewährungshilfe, ein ameri
kanischer Spielfilm); oder "Die Einzelfallhil
fe als zwischenmenschlicher Versuch" 
(österreichische Sozialsatire). Der Bewäh
rungshelfer als Mit- und Gegenspieler im 
Sozialkrimi. Schnitt. 

Bewährungshilfe: die Science-Fiction
Abenteuer in Serien folgen. Das Filterstück 
für die Anarchieprävention. Das Model und 
der Bewährungshelfer, diese Schnüffler. 
Götz George ohne Waffenschein, dafür mit 
einem guten Schmäh. Ziemlich kommerziell 
und doch am Rand der Gesellschaft. Ein 
Berufsbild ist dem Justizapparat naheste
hend, die "Zulieferung" kommt von dort. 
Schnitt. 

Nachlese: Wir haben keine Existen
zangst, unsere "Ware" sind die Ladenhüter, 
die Lade steht für Zelle, die Ware sind Men
schen. 

Das Drehbuch fehlt, das Geld auch. 
Die Regie weist den Akteur ein, die 
Momentaufnahme läuft, im Nachspann flim
mern die Datenfetzen über den Bildschirm. 
Die Leinwand bleibt dunkel. ~1ll1i1i~)j~B~i['!l~:;~;'E~ 

Klaus Tesch: ehemaliger "Häfnsozial
arbeiter", Bewährungshelfer, Salz
burg. 
Raimund Kainz: Bewährungshelfer, 
Publizistikstudent, Salzburg. 
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An dieser Stelle unser gewohnter Hinweis 
auf die Hilfsorganisation für Verbrechens
opfer; Postscheckkonto Nr. 4036993 

ieses Jahres: 

ktionssitzungen (jeden 
Stiftgasse 8, 1070) ein. 
) erscheint am 5. Okt. 
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Sehen / Hören / Lesen ----------'--------------------------

Die unvollendete 
Republik 

(Christopher Pollmann) Titel (Die un
vollendete Republik) und Untertitel (Zwi
schen Einwanderungsland und deutschem 
Nationalstaat) kondensieren die gedankliche 
Geschlossenheit und den sowohl analyti
schen als auch programmatischen Charakter 
dieser Schrift. Die Gegenüberstellung - in 
den ersten beiden Hauptteilen - von fortle
bendem Nationalstaat ("These") und ver
leugneter Einwanderung ("Antithese") be
zeichnet das Problem. Angesichts stattgefun
dener Einwanderung könne das Postulat 
eines ethnisch homogenen Staatsvolkes die 
gesellschaftliche Wirklichkeit nicht mehr 
zureichend erfassen. Im Wege der "Synthe
se" fordert der 3. Teil die - nach Ansicht des 
Autors bereits im Grundgesetz angelegte -
Vollendung der Republik ein. Die Lösung 
des genannten Problems besteht dabei in 
einem kulturell-juristischen Doppelschritt. 

Zum einen sei für Einheimische und 
Zugewanderte sowie deren Nachkommen 
ein gemeinsames Kollektivbewußtsein zu 
entwickeln. Dieses Bewußtsein könne zwei 
Formen annehmen. Entweder der Begriff 
des Deutschen werde so verstanden, daß 
auch Türken oder Italiener Deutsche sein 
könnten, oder es finde sich eine abstraktere 
Definition der Gemeinschaft, die alle in 

Deutschland präsenten Ethnien umfasse 
("Bundesbürger", "Deutschländer", C. P.). 

Zum anderen: Statt den Ausländersta
tus bloß zu verbessern ("Kommunales Wahl
recht" oder "Niederlassungsrecht") oder die 
Möglichkeit zu erweitern, ihm durch Ein
bürgerung individuell zu entrinnen ("Das 
Leitbild der Einbürgerung ist der Überläu
fer"), müsse er beseitigt werden. Dazu solle 
eine einmalige Kollektiveinbürgerung erfol
gen, wobei mehrfache Staatsangehörigkeit 
zu begrüßen sei. Der Autor ergänzt zutref
fend, daß diese radikale Perspektive einer 
Legitimierung der bereits stattgefundenen 
Einwanderung durch die Diskussion um zu
künftige Einwanderung häufig verdunkelt 
werde. Aber indem er abschließend - wenn 
auch nur auf knapp zwei Seiten - eine aktive 
Einwanderungspolitik fordert, trägt er selbst 
zur Verdunkelungsgefahr bei. 

Neben seiner klaren Gliederung be
sticht das Buch durch eine Fülle beein
druckender Informationen, erkenntnisför
dernder Einschätzungen, praZlser und 
schlagkräftiger Argumentationen auf politi
scher wie juristischer Ebene und nicht 
zuletzt durch eine sehr eingängige und tref
fende Ausdrucksweise. Einige Beispiele 
mögen dies belegen. Zur Einstimmung wer
den die Dimensionen der Einwanderung in 
die ehemalige BRD (vor DDR-Beitritt) ans 
Licht geholt: Während die USA zwischen 
1945 und 1980 etwa 11 Millionen Einwande
rer aufnahmen, wanderten im gleichen Zeit
raum etwa 17 Millionen Menschen in das 

Bundesgebiet ein; während des Krieges 
waren es bereits 6 Millionen gewesen. Diese 
Masseneinwanderung ist jedoch nie als sol
che wahrgenommen worden, da die Einwan
derer entweder als immer schon dazugehörig 
(so die sprachlich privilegierten "Vertriebe
nen", "Aussiedler" usw.) oder als vorüberge
hende Erscheinung und für immer Fremde 
("Gastarbeiter", "Asylanten") verstanden 
worden sind. 

Der Autor demonstriert anschaulich, 
historisch präzise und fundiert, daß die vor
herrschende ethnische, zuweilen auch rassi
sche Konstruktion des deutschen Volkes 
eine notwendig totalitäre und gewaltsame 
Tendenz aufweist: "Selbstdefinition durch 
Feindmarkierung ist eine Konstante deut
scher Identität"; "in der BRD ist die demo
kratische Idee ein Gefangener des na
tionalen (sprich ethnischen) Volksbegriffes". 

Zugleich enthüllt diese Darlegung je
doch - unfreiwillig - die Widersprüchlichkeit 
und die Grenzen des Konzepts der Republik 
als einer weltbürgerlich angelegten Gemein
schaft. Der Autor berücksichtigt nicht hinrei
chend, daß auch dort, wo die Nation ideolo
gisch begründet wird, die Versuchung zur 
ethnischen Grenzziehung fortbesteht, wie 
der Rassismus z. B. in Frankreich und den 
USA zeigt. Das Bedürfnis nach Abgrenzung 
zwecks Identitätsbildung ist kein spezifisch 
deutsches, sondern erwächst aus der Exi
stenz konkurrierender Nationalstaaten, und 
dies insbesondere in Krisenzeiten. Die Tren
nung von deutscher Irrationalität und west-

•• 
Dr. Unter & Dr. Uber 

GESCHUH 
D r. U nte r: An Himmels PForte steh ich nun 

und GfA in die Halle, 
wo ich den Betten, Stühlen, Schuh 'n 
verzauberzaubt verfalle. 
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GESITZ 

GEBEn 

GEA 
G SitzellL· ehet\ leget\ 

1010 Wien, Himmelplortgasse 2 6, Telelon 512 19 67 
1060 Wien, Lange Gasse 24, Telefon 408 36 26 

JURIDIKUM 

D r. Übe r: Während wir darüber nachdenken, wie wir da 
wieder herauskommen, sollten wir darüber nachdenken, 
warum wir nicht hineinGEAngen sind! 

Dr. Unter: Die lange Gasse wird viel näher, 
teilst du sie nur durch zwei, 
und in der Mittemitt ist GEA, 
da schau ich mal vorbei. 

Dr. Über: GfAtistisch gesehen denken wir viel zu viel, wir 
sollten einmal doran denken, nicht mehr soviel zu denken, 
worüber reden wir eigentlich, Dr. Unter? 

GEA 
SitzellL· Gehet\ leget\ 

1010 Wien, Himmelpfortgosse 26, Telefon 512 1967 
1080 Wien, Lange Gasse 24, Telefon 408 36 26 

Nr 3/92 



-------------------------------- Sehen / Hören / Lesen 

lich-universalistischer Rationalität scheint 
mir also übertrieben, denn beide bedingen 
einander. Desgleichen bezeugen die juristi
schen Ausführungen des Autors eine ideali
stische, wenig instrumentelle Haltung zum 
Recht und insbesondere zum Grundgesetz. 
Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, daß 
jede Rechtsnorm - in Abhängigkeit vom po
litischen Kontext - jede beliebige Bedeutung 
annehmen kann. Die Prax!O zeigt dement
sprechend, daß z. B. die von Hoffmann ins 
Feld geführte Bestimmung "Die Würde des 
Menschen ist unantastbar" sowohl Folter 
wie auch die Vorenthaltung des Wahlrechts 
abdecken kann. 

Trotz dieser - letztlich nachrangigen -
Kritik möchte ich das Buch von Hoffmann 
jedem politisch Interessierten dringend 
empfehlen. Schließlich geht es um die Mög
lichkeiten friedlichen und demokratischen 
Zusammenlebens von Menschen unter
schiedlicher Herkunft. 

Lutz Hoffmann: "Die unvollendete 
Republik. Zwischen Einwanderungs
land und deutschem Nationalstaat", 
2. Auflage, PapyRossa Verlag (Neue 
Kleine Bibliothek Bd. 2), Köln 1990, 
ISBN 3-89438-002-0, 208 S. incl. 
Quellennachweise, Autoren- und 
Sachregister. 

Christopher Pollmann ist "Assistant 
temporaire d'enseignement et de 
recherche" an der Robert Schuman 
Universität Straßburg. 

Neutralität: Mythos 
und Wirklichkeit 

(Felix Ehrnhöfer) Die Neutralität erweist 
sich zunehmend als Hindernis für die außen
politischen Ambitionen vieler Politiker. Der 
vorliegende Sammelband ist vor allem des
halb interessant, weil die Gegner der öster
reichischen Neutralität darin offen Position 
beziehen. 

Erich Reiter, Sektionschef im Verteidi
gungsministerium übertitelt seinen Beitrag: 
"Die Neutralität ist kein sicherheitspoliti
sches Konzept der Zukunft". Ein begeister
ter Anhänger der Neutralität dürfte der Au
tor aber auch in der Vergangenheit nicht 
gewesen sein. Ist diese doch eine "spekulati
ve Form der Sicherheitspolitik" (S. 19). 

Die Neutralität war 1955 der Preis für 
den Abzug der Besatzungsmächte. Leider 
wurde in der Folge "aus der Not eine Tu
gend" gemacht. "Die frei gewählte Neutra
lität wurde als ein Wert an sich verstanden" 
(S. 14). Zu allem Überdruß wurde die öster-
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reichische Neutralität auch noch zum konsti
tuierenden Element einer österreichischen 
Identität hochstilisiert. 

Bei vielen Österreichern hat diese jahr
zehntelange Indoktrination durch "patrioti
sehe Geschichtsschreiber" tiefe Spuren hin
terlassen - nicht so bei Erich Reiter: Sein 
Herz schlug offenbar seit jeher für die 
NATO. Allerdings war angesichts der Rus
sen vor der Haustür in der Phase des kalten 
Krieges an eine Aufgabe der Neutralität 
nicht zu denken. Dieses Hindernis ist 
bekanntlich inzwischen weggefallen, sodaß 
eine "Anbindung an ein funktionstüchtiges 
Sicherheitssystem (bis zum Beitritt zu einem 
Militärbündnis)" nunmehr "erwägenswert" 
(S. 31) wäre. 

Nach Auffassung Erich Reiters gilt es 
bei der Erarbeitung einer sicherheitspoliti
schen Grundkonzeption zunächst darum, 
"die eigene Interessenslage zu analysieren" 
(S. 30). Dabei kommt man bald zum Ergeb
nis, "daß es eine gemeinsame Interessensba
sis der europäischen Industrieländer gibt, die 
letziich auch global vertreten werden muß" 
(S. 33). Positives - etwa einen Beitrag zum 
Abbau von Konfliktpotentialen - kann Erich 
Reiter der Neutralität nicht abgewinnen. Die 
historische Episode der Neutralität war "die 
Ära der begrenzten Souveränität Österreichs, 
jedenfalls nicht Österreichs Heldenepoche" 
(!) (S. 34). 

Jetzt, wo der äußere "Zwang" zur Auf
rechterhaltung der Neutralität weggefallen 
ist, gilt es noch die innere Front in Ordnung 
zu bringen: Dabei besteht die große 
"Gefahr" darin, "daß in nostalgischer Ver
klärung versucht wird, die an sich durch die 
Entschärfung des Ost-West-Konflikts funkti
onslos gewordene österreichische Neutralität 
mit neuem Sinn zu erfüllen" (S. 30f). 

Die Offenheit der Ausführungen Erich 
Reiters stellt einen positiv zu bewertenden 
Beitrag zur politischen Kultur in Österreich 
dar. 

Wenn die österreich i sehe Neutralität 
schon aufgegeben wird, so ist es aus der 
Sicht des Rezensenten zu begrüßen, wenn 
diese Entscheidung Ergebnis einer offen 
geführten Diskussion ist. Dagegen stellt es 
eine Entwürdigung des' Souveräns dar, ein 
Festhalten an der Neutralität zu proklamie
ren, diese aber gleichzeitig Schritt für Schritt 
(Obsoleterklärung des Staatsvertrages von 
Wien, Außerkraftsetzen der Neutralität bei 
angeblichen oder wirklichen Maßnahmen 
der kollektiven Sicherheit ... ) auszuhöhlen. 

Michael Schweitzer stellt in seinem Bei
trag "Die dauernde Neutralität im Wandel 
der Integrationspolitik" die historische Ent
wicklung der Auffassungen zur Vereinbar
keit der österreich ischen Neutralität mit 
einer Mitgliedschaft in den EG dar. 

Schweitzer gibt zunächst die Argumen
te der - bis Mitte der 70er Jahre - kaum 
bestrittenen herrschenden Auffassung wie
der> die Neutralität und Mitgliedschaft in 
den EG für grundsätzlich unvereinbar hält. 
Die Gegenmeinung sieht bekanntlich in Art 
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223 und 224 EWG-Vertrag einen ausreichen
den Neutralitätsvorbehalt. Die Berufung auf 
die Schutzklausel des Art 224 EWG-Vertrag 
ist unter anderem im Kriegsfall bzw. bei 
einer ernsten, eine Kriegsgefahr darstellen
den internationalen Spannung, aber auch in 
Erfüllung von Verpflichtungen, die der Mit
gliedstaat in Hinblick auf die Aufrechterhal
tung des Friedens und der internationalen 
Sicherheit übernommen hat, möglich. 

Zemanek hat die - vor allem von 
Schweitzer und Hummer mit Nachdruck 
vertretene - Vereinbarkeitsthese modifiziert: 
Er schlägt vor, die österreich ischen Neutra
litätspflichten in erster Linie unter Art 224 
EWG-Vertrag, 3. Alternative (Erfüllung von 
Verpflichtungen, die ein Mitgliedstaat in 
Hinblick auf die Aufrechterhaltug des Frie
dens und der internationalen Sicherheit 
übernommen hat), zu subsumieren, da die 
Begriffe Kriegsfall bzw. ernste, eine Kriegs
gefahr darstellende internationale Spannung 
zu unpräzise, insbesondere bezüglich eines 
Wirtschaftskrieges, seien. 

Die Bundesregierung ist dieser Auffas
sung im Ergebnis gefolgt und lehnt sich im 
Wortlaut des Beitrittsantrages an Art 224 
EWG-Vertrag, 3. Alternative, an. 

Schweitzer lehnt diese Vorgangsweise 
ab. Art 224 EWG-Vertrag, 2. Alternative 
(Kriegsfall oder gleichzuhaltende internatio
nale Spannungen), kann nämlich nur in 
bestimmten Situationen aktiviert werden, 
wogegen Art 224, 3. Alternative, keiner 
ersichtlichen Beschränkung unterliege (S. 
128). Dies sei für die EG nicht akzeptabel. 
Schweitzer sieht sich durch das Avis der EG
Kommission bestätigt. Die EG-Kommission 
habe der österreich ischen Festlegung auf die 
3. Alternative eine herbe Abfuhr erteilt, 
"indem sie die These, daß die österreichi
sche Neutralität zur Aufrechterhaltung des 
Friedens und der internationalen Sicherheit 
beitrage und damit Österreich von gewissen 
Vertragsverpflichtungen freigestellt würde, 
als »nicht haltbar« bezeichnet" (S. 130). 

Neben längeren Abhandlungen von 
Erich Reiter> Herben Krejci, Heinrich Schneider 
und Michael Schweitzer enthält der Sam
melband eine Reihe kürzerer Stellungnah
men zu den Themenbereichen Neutralität 
und europäische Integration. 

Hervorzuheben ist unter anderem der 
Beitrag von Manfred Scheich, des Leiters der 
österreichischen EWR-Verhandlungsdelega
tion. Er erweist sich in seinem Beitrag als 
Anhänger des Konzepts "Sicherheit durch 
Hochrüstung". Leider kann ein Kleinstaat 
wie Österreich im Rüstungswettlauf nicht 
ohne weiteres mithalten. "Die modernen 
Waffentechnologien und ihre Kosten stellen 
die Möglichkeit kleiner und mittlerer Staa
ten, sich sozusagen im Alleingang ein über
zeugendes, »abschreckendes« Verteidi
gungsdispositiv zu schaffen, in Frage." 
Sicherheit müsse daher im Verbund mit 
anderen gesucht werden. Österreich werde 
allerdings - im Sinne einer "Lastenteilung" -
auch einen Teil der Kosten der Anschaffung 
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" moderner Waffentechnologien" tragen 
müssen. 

Österreichs Neutralität sei nie Selbst
zweck gewesen, sondern Mittel zur Errei
chung bestimmter Zwecke (Erlangung der 
Souveränität, Mittel der Sicherheitspolitik 
im Ost-West-Konflikt). Die Neutralität hat 
demnach im Falle Österreichs ihren Zweck 
erfüllt. Der Autor zieht daraus allerdings 
nicht den Schluß, daß Österreich seine Neu
tralität aufgeben sollte. Er redet lediglich 
einer Neuinterpretation das Wort. Im Ergeb
nis ist allerdings nicht erkennbar, wodurch 
sich eine derartige Neuinterpretation von der 
Aufgabe der Neutralität substantiell unter
scheidet. Das Konzept der schrittweisen und 
uneingestandenen Aufgabe der Neutralität -
dem die Bundesregierung folgt - dient offen
bar dazu, der österreichischen Bevölkerung 
den emotionalen Schock einer plötzlichen 
Aufgabe der Neutralität zu ersparen. Die 
Österreicher/innen verbinden mit der Neu
tralität nämlich eine Reihe von positiven 
Assoziationen und Emotionen. Diese Vor
stellungen entsprechen zwar nicht ganz "den 
Erfordernissen der Zeit" (S. 140) und halten 
einer Überprüfung an der Wirklichkeit nicht 
stand, müssen aber dennoch politisch 
berücksichtigt werden. Manfred Scheich teilt 
damit das Leid ganzer Generationen von 
vorausblickenden Politikern und Spitzenbe
amten, die allesamt - zuletzt etwa bei der 
EXPO-Volksbefragung - mit einer gewissen 
Zurückgebliebenheit und Begriffstutzigkeit 
der Österreicher/innen zu kämpfen haben. 

Einer der wenigen posltlven Beiträge 
zur Neutralität stammt von Man/red Rotter. 
Er stellt zunächst fest, daß Österreich die 
Gewichtung dauernde Neutralität/kollektive 
Sicherheit verlagert hat. 

Der bisherige Vorrang der Neutralitäts
pflichten vor den Mitgliedspflichten wurde 
revidiert. Rotter erteilt allerdings Bestrebun
gen, diese neu definierte Neutralität mit der 
Mitgliedschaft in den EG für vereinbar zu 
erklären, eine Absage. Die bei der Neudefi
nition der Neutralität angestellten Überle
gungen seien auf eine allfällige Mitglied
schaft in den Europäischen Gemeinschaften 
nicht anzuwenden. "Vielmehr sind die 
Europäischen Gemeinschaften als neue 
Großmacht anzusehen, die ihrerseits in ein 
übergreifendes System der kollektiven 
Sicherheit, sei es europäischer oder univer
seller Dimension, eingebunden werden 
muß." (S. 212) 

Auch Manfred Rotter schließt sich der 
Auffassung an, daß die dauernde Neutralität 
unseres Landes keineswegs ein Element der 
österreich ischen Identität sei. Sie ist auch in 
seinen Augen ein Instrument der Sicher
heitspolitik. "Allerdings ein Instrument, weI
ches nicht nur seine Tauglichkeit im Ver
hältnis des Ost-West-Gegensatzes, sondern 
überhaupt mit dem Ziel zu erfüllen hat, die 
Integrität des österreichischen Territoriums 
( ... ) optimal zu garantieren." (S. 214) 

Abschließend soll noch der gewohnt 
pointierte Beitrag Günther Nennings hervor
gehoben werden: 

"Die Neutralität, juristisch gefaßt, ist 
kein Hindernis für den politischen Akt des 
EG-Beitritts. Denn die Fasser dieser Neu
tralität, gefällige Rechtsgelehrte, drehen sie 
so lang hin und her, bis herauskommt, was 
der politischen Klasse gefällt, nämlich ein 
Nichts. 

Die Neutralität, real gefaßt, ist und 
bleibt das Haupthindernis für den EG-Bei
tritt. Immer noch ist eine um plus/minus 70 
Prozent oszillierende demoskopische Mehr
heit für Beibehaltung der Neutralität. Und 
immer noch sind aus diesem handfesten 
Grund die regierenden Politiker für Beibe
haltung der immerwährenden Neutralität, d. 
h. sie sind für das immerwährende Reden 
über die immerwährende Neutralität, die 
durch immerwährendes Drehen und Wen
den der Juristen als ein Nichts definiert 
wurde. D. h. die Politiker reden über nichts, 
und das bereitet ihnen kein Problem." (S. 
227) 

Neutralität· Mythos und Wirklich· 
keit; Hrsg. Kreici/Reiter/Schneider. 
Wien 1992, 264 5, ÖS 348,·, Signum 
Verlag. 

Felix Ehrnhöfer ist Jurist in der 
Rechtsabteilung des Grünen Paria· 
mentsklubs. 
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---------------------------------------------------------------------Studium & Beruf 
Im Zuge des europäischen Harmonisierungspro
zesses werden sowohl die gesetzgebende 
Gewalt wie die Kontrollbefugnisse der nationa
len Parlamente zunehmend geschwächt. Ande
rerseits funktioniert die Zusammenarbeit der ein
zelnen Polizeibehörden und anderer Behörden 
der inneren Sicherheit auf europäischer Ebene 
immer besser. Um den Informationsstand der 
Öffentlichkeit, gerade was die polizeiliche Har

monisierung betrifft, steht es äußerst schlecht. Denn schon 
auf nationaler Ebene lassen sich die Sicherheitsbehörden 
nur selten in die Karten schauen - auf internationaler aber 
noch viel seltener. Die Plattform "Fortress Europe" gibt seit 
September 1991 einen Rundbrief heraus. Dieser ist auch 
ein internationales Medium zu den Themen Rechtsprechung, 
Polizei, Einwanderung, Sicherheitspolitik etc. in Europa -
innerhalb und außerhalb der EG. Er erscheint in englischer 

'ortress Europe 
Does European harmonization 

in the spheres of justice, 
police, immigration and "inter
national security" pose risks for 
individual civil liberties? Is it 
resulting in the construction of a 
"Fortress Europe", with a policy 
of discrimination and deterrance 
outside and repressive policing 
inside? 

In August 1991, some 30 
persons from 13 European coun
tries, both east and west, met in 
France at the second congress of 
the European Civic Forum, and 
formed a workshop to discuss 
these questions. The workshop 
was led by Lode van Outrive, 
professor of law at the Catholic 
University of Leuven (Belgium) 
and Member of the European 
Parliament. 

The participants discovered 
that, despite the sometimes very 
different historical and political 
backgrounds of their respective 
countries, similar and dis
quieting developments are ta
king place in most European sta
tes: 
• The legislative power of par
liaments is being weakend in 
favour of the executive power of 
government and administration. 
• Police and other organs of pu
blic order and internal security 
are gradually widening their 
activities. These activities are 
not always legal, and are often 
secretive, and outside democra
tic control or scrutiny. 

• Although these changes are 
publicly justified as necessary to 
fight terrorism, drug trafficking, 
organized crime and illegal 
immigration, the effect is to 
develop repressive policing stra
tegies that threaten fundamental 
constitutional and human rights. 
There is areal danger that 
"Fortress Europe", conceived as 
a protective wall against external 
threats, will eventually become 
"prison Europe" for the people 
inside the fortress. 

The workshop's partICl
pants concluded that the general 
public of all European countries 
are disturbingly ill-informed 
about these tendencies and, as a 
result, show a dangerous lack of 
interest in them. Among scho
lars, practitioners and activists, 
there is little attempt to carry out 
any critical evaluation of these 
processes, and even less to for
mulate alternatives to the con
cept of " Fortress Europe". 

The need to develop a 
common and critical approach to 
the subject is urgent, yet it is 
hampered by a communication 
barrier between European coun
tries. Important developments 
and particular events in one 
country are often all but un
known in neighbouring coun
tries. It is, however, precisely the 
comparison of policies in the 
various countries which is nee
ded to reach a better understan
ding of both the theory and prac-

tical effects of European harmo
nization. 

Although weil aware of 
their small number and limited 
means, the workshop partici
pants agreed to set up and deve
lop a modest permanent com
munication link, by creating 
Platform " Fortress Europe" 
(PFE). 

The Platform is a perma
nent workshop - a network 
aimed at improved shared infor
mation and common analysis, 
associated with the European 
Civic Forum. It wishes to encou
rage direct contacts among indi
vi duals and groups in Europe, 
and thereby to facilitate practical 
cooperation and action in parti
cular cases, as weil as common 
political projects. 

As an informal open work
shop, PFE does not itself have 
policies or take stands on parti
cular issues. It has neither ar
ticles of association, nor a board 
or formal membership. A modest 
secretariat serves as a contact 
point and produces a monthly 
circular letter (see below). It has 
at least one general meeting per 
year. 

Some of the initiators of 
Platform "Fortress Europe" are: 

Prof. Lode van Outrive 
(MEP, Belgium), Zoltan Bazsa 
(Romania), Nicholas Bell (Euro
pean Civic Forum, France), 
Nicholas Busch (Sweden), Baba
ra Herbst (Asyl-Koordination, 
Austria), Nonoi Hacbang (Com
mission for Filipino migrant wor
kers, Netherlands), Jolyon Jen
kins (Britain), Patrizia Klinckha
mers (Belgium), Kristina Koppel 
(Sweden), Beat Leuthard (Swit
zerland), Kikki Morr (Norway), 
Massimo Pastore (Italy), Christi
an Pillwein (CEDRI, Austria), 
Thomas Sperlich (Austria), Eck
art Spoo (Germany), Dominique 
Tricaud (France). 

Circular LeHer 

Between September 1991 and 
April 1992 five issues of the 
"Circular letter" (CL) were pu
blished. We aim to publish ten 
issues a year. The CL provides 
brief synoptical intormation, in
telligible to all, on the judical, 
policing, immigration and securi
ty aspects of European harmo
nization both inside and outside 
the EC. It demonstrates how 
such a harmonization relates to 
national policies. It aims to esta-
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blish better communication bet
ween experts and interested lay
men, academics and practitio
ners. 

The CL cannot and does 
not wish to serve as an exhausti
ve compendium of all the issues 
of concern for PFE. Conceived 
as the "common mai I box" of 
the participants of the PFE it 
offers a rather fortuitous selec
ti on of news, comments and 
messages, based essentially on 
the contributions of its rea
ders/correspondents. 

The output and usefulness 
of the publication thus very 
much depends on the willing
ness of each of its readers to sup
ply material from their country 
for the benefit of the other rea
ders. The following issues were 
among the focal points of pre
vious issues of the CL: 

The rule of law, and the 
right to a fair trial ("equality of 
arms"); 
Police and intelligence services; 
Asylum and foreigner legislation; 
The respect for the principle of 
"checks and balances"; 
Democratic control and openess 
versus administrative secrecy; 
Nationalism, racism, segregation, 
and minorities; 
Human rights: are they really 
indivisable, or in fact selectively 
applied?; 

Preventive "crime control" 
versus fundamental rights and 
liberties; !f;\,\'l1W~!!l!§j!=~~~~~)I;@!iJtiili!fu,[~~~ 

Nicholas Busch 

Applications for subscription: 
Nicholas Busch, Lindberg 10, S-
79191 Falun, Sweden 
Tel.lFax 0046 23 43008 
Subsciption rates for ten issues: 
Individuals and voluntary asso
ciations: ÖS 190,-/DM 27,-/Sfr 
25,-
Institutions: ÖS 570,-1 DM 80,
ISfr 75,-
Make use of the following ac
counts for your payment: 
Austria: CEDRI, Posojilnica
Bank, EisenkappeI, Bankleitzahl 
39130, Konto-Nr.: 8.0555.451 
Deutschland: Michael Rössler, 
Europäisches Bürgerforum, 
Postgiroamt Karlsruhe, Bankleit
zahl 66010075, Konto-Nr.: 
240838-757 
Schweiz: Europäisches Bürger
forum, PC 40-8523-5, Basel 
Important: Please specify the 
purpose of your payment by 
indicating "CL-SUBSCRIPTI
ON". 
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NUR 2,2 % Of<DE:NTLICHE UNIVERSITÄTSPROFESSORINNEN 

Fragt die Männer 

Geben sie dann auch Ant
wort? Sind sie überhaupt 
bereit, dieses eklatante 
Mißverhältnis als solches 
zu begreifen? Beteiligen sie 
sich überhaupt an einer 
Änderung des status quo? 
Oder soll nicht alles so 
bleiben wie bisher? Wäre 
doch alles viel einfacher! 
Wozu das ganze Gerede! 

Die letzte Novelle zum Universitätsorgani
sationsgesetz (UOG) 1990 sieht im § 106a 
die Einrichtung von Arbeitskreisen für 
Gleichbehandlungsfragen an allen Univer
sitäten, Hochschulen künstlerischer Rich
tung und der Akademie vor (siehe auch 
JURIDIKUM 1/92, Nikolaus Benke: Patriar
chale Herrlichkeit). In den nunmehr 18 
Arbeitskreisen sind rund 200 Frauen und 
wenige Männer damit beschäftigt, dem Ge
setzesauftrag nachzukommen. Ein mühsa
mes, schwieriges, manchmal sinnlos erschei
nendes Unterfangen: Es findet irgendeine 
Sitzung statt, in der Personalentscheidungen 
getroffen werden, ein Ordinariat ist ausge
schrieben. Die Angst, Frauen in Dreiervor
schlägen zu nominieren ist groß, die Chance 
der Berufung steigt - daher bereits vorher 
verhindert, z. B. im Fall der Gynäkologie an 
der Universität Wien: "Der neue Klinikchef 
wird die nächsten drei Jahre nichts anderes 
zu tun haben, als die Übersiedlung ins neue 
AKH zu bewältigen", plaudert ein Mitglied 
der Kommission aus der Schule, "das kann 
nur jemand, der das Haus kennt. Wir haben 
uns gesagt, wenn Frau MettIer in den Drei
ervorschlag kommt, dann liegt die Gleichbe
handlingskommission dem Busek so lang in 
den Ohren, bis er sie nimmt. Das wollten wir 
nicht riskieren." (Wochenpresse. Wirt
schaftswoche Nr. 7/13. 2. bis 19. 2. 1992) 
Dieser Dreiervorschlag wurde an die Beru
fungskommission retourniert und das Bun
desministerium für Wissenschaft und For
schung bat um eine Begründung, warum die 
einzige Frau unter den Bewerbern nicht be
rücksichtigt worden sei. Diese Vorgangswei
se war jedoch lediglich eine goodwill-Aktion, 
denn theoretisch können alle Dreiervor-
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schläge auch nur mit Männern besetzt sein. 
Ein Papier wurde angefertigt, der Dreiervor
schlag, bei dem lediglich drei Männer 
genannt wurden, blieb unverändert. Die 
Autonomie der Universität, autonom in der 
Entscheidung, Frauen nicht zu beschäftigen 
- und da können die Gleichbehandlungsbe
auftragten in den Ohren liegen, so lange sie 
wollen, denn solange sie nur die Chance 
haben, zu liegen ... Bei der Nachbesetzung 
des Ordinariats für Neuere Geschichte war 
zwar eine Frau gemeinsam mit einem Mann 
erstgereiht - Univ.-Doz. Dr. Edith Saurer 
und Univ.-Doz. Dr. Kohler - doch hier war 
es wiederum der Minister, welcher der Mei
nung war, der männliche Kandidat sei besser 
geeignet - selbstverständlich auch hier keine 
geschlechtsspezifische Diskriminierung. Die 
Qualität! - selbstverständlich nicht im allge
meinen, sondern im speziellen. Es gibt di
verse Entscheidungsebenen bei der Beset
zung von Planstellen, beginnend beim Aus
schreibungstext, endend beim Minister. 
Gleich ist, daß auf allen Ebenen Frauen mit 
nahezu gleichlautenden Argumenten diskri
miniert werden. Nachträglich wird dann 
einerseits auf fehlende Qualifikationen ver
wiesen und andererseits selbstverständlich 
versichert, daß es gerade in diesem Fall keine 
geschlechtsspezifische Diskriminierung ge
be. Außerdem: Der Kandidat könne doch 
nicht deswegen zurückgewiesen werden, 
weil er ein Mann ist! Geschlechtsspezifische 
Diskriminierung gibt es also nicht - alles 
eine Frage der Qualität! - und die strukturel
len Ausschließungsmechanismen verlagern 
sich: Keine Frauen berufen, keine Frauen 
auf Dreiervorschläge, keine Frauen zu Hea
rings, zu gefährlich, keine Frauen zu ... ? Zwi
schen 1985 und 1991 ist der Prozentsatz der 
ordentlichen Professorinnen von 2,5 auf 
2,2% gesunken! Nichtsdestotrotz: Die Tätig
keit der Arbeitskreise zeigt beeindruckend, 
daß offensichtlich die Existenz derselben 
zunächst ausreicht, um Verunsicherung in 
den Kommissionen hervorzurufen. Von 
Erfolg kann jedoch nicht gesprochen wer
den, hat die Irritation doch zur Folge, daß 
teilweise von der stillen Nichtbeachtung von 
hochrangigen Wissenschafterinnen mancher
orts zur offensiven Ausgrenzung übergegan
gen wurde. Und dann fängt alles wieder von 
vorne an, keine geschlechtsspezifische Dis
kriminierung, Qualität ... 

Der Gesetzgeber - eine geschlechtsneu
trale Begriffsverwendung erübrigt sich wohl, 
da hauptsächlich Männer in den gesetzge
benden Organen befinden und bestimmen -
hat offensichtlich, im Gegensatz zu Univer-
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sitätsangehörigen, zunächst einmal eingese
hen, daß eine geschlechtsspezifische Diskri
minierung im universitären Bereich existiert, 
wie folgender Anmerkung zu § 106a zu ent
nehmen ist: "Der vorliegende Entwurf ver
sucht - erstmals für einen Bereich der Bun
desverwaltung, die ja vom Geltungsbereich 
des Gleichbehandlungsgesetzes ausgenom
men ist - durch die gesetzliche Verankerung 
von Gleichbehandlungsbeauftragten ge
schlechtsspezifischen Diskriminierungen 
von Universitätsangehörigen und solchen, 
die sich um Planstellen an Universitäten 
bewerben, entgegenzuwirken und tatsäch
lich erfolgte geschlechtsspezifische Diskri
minierungen durch Beschlüsse von Univer
sitätsorganen im Wege von Aufsichtsbe
schwerden der Gleichbehandlungsbeauftrag
ten (die mangels persönlicher Betroffenheit 
vermutlich freier agieren können) an den 
Bundesminister für Wissenschaft und For
schung zu bekämpfen." (UOG § 106a Anm. 
1) (I) Und da ist auch schon der Haken! Wie 
läßt sich eine "tatsächlich erfolgte ge
schlechtsspezifische Diskriminierung durch 
Beschlüsse von Universitätsangehörigen " 
nachweisen? Es wird wohl kaum vorkom
men, daß die Kommission beschließt, die 
Bewerberin nicht in die engere Wahl zu neh
men, weil sie eine Frau ist. So oder so ähn
lich müßte dann die Begründung der Ableh
nung wohl lauten: "Die Bewerberin ist auf
grund der Tatsache ihrer Zugehörigkeit zum 
weiblichen Geschlecht für die Besetzung der 
Planstelle im Sinne der Ausschreibung nicht 
geeignet." Erst dann und offensichtlich nur 
dann wird geschlechtsspezifische Diskrimi
nierung akzeptiert, wie die negativ beschie
denen Aufsichtsbeschwerden zeigen. Der 
Nachweis der geschlechtsspezifischen Dis
kriminierung wird auch nach der erfolgten 
Novellierung das Hauptproblern darstellen. 
Wie bereits im JURIDIKUM 1/92 berichtet, 
wurden beim ersten Treffen der Gleichbe
handlungsbeauftragten am 23. Jänner 1992 
zwei Resolutionen mit der Forderung nach 
Änderung verabschiedet. Daraufhin wurde 
eine ministerielle Arbeitsgruppe eingesetzt, 
um den Reformvorschlag genauer auszuar
beiten. Mittlerweile liegt eine Kompro
mißvariante für einen Novellierungsvor
schlag vor, die demnächst zur Begutachtung 
ausgesendet werden wird. Hoffentlich gibt 
es zu Beginn des Wintersemesters bereits 
die Möglichkeit, nicht nur mit beratender 
Stimme teilzunehmen, sondern auch das 
Einspruchsrecht wahrzunehmen. 

Auch in der ministeriellen Arbeitsgrup
pe zeigte sich, daß es nicht nur darum gehen 
kann, § 106a zu novellieren, sondern andere 
Bereiche, wie zum Beispiel die Protokolls
pflicht im Sinne eines ausführlichen Proto
kolls im Gegensatz zu einem Beschlußproto
koll miteinzubeziehen. Aber selbst dann, 
wer wird tatsächlich ein Protokoll unter
schreiben, in dem eindeutig geschlechtsspe
zifisch diskriminierende Ausführungen ent
halten sind? Der schwierigste Diskussions
punkt ist jedoch die UN-Konvention zur 
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Beseitigung jeder Form von Diskriminie
rung der Frau: Wer wird sie tatsächlich 
anwenden und wer wird, wenn tatsächlich 
eine gleiche Qualifikation vorliegt - auch das 
übrigens gerade im Wissenschaftsbetrieb 
eine Vorgabe, die praktisch nicht nachzuwei
sen ist - klagen? Welche Frau wird ihr Recht 
einfordern, ohne dadurch ihre weitere Kar
riere im Universitätsbetrieb zu riskieren? 
Und am Ende steht dann geschrieben, sie 
sei überhaupt schlechter qualifiziert als der 
männliche Bewerber - dann hat sie es noch 
schwarz auf weiß. Immer wieder, auch in 
dieser Arbeitsgruppe, entsteht der Eindruck, 
als müsse alles wiederum erklärt werden, als 
wäre nicht ohnehin bereits klar, daß es ganz 
einfach darum geht Handlungsinstrumenta
rien zu 'schaffen. Nein, nein: Die Gleichbe
handlungsbeauftragten sollten ja auch 
zunächst einmal der Diskriminierung entge
genwirken. Wie.? ist die Frage. 

Die meisten Mitglieder der Arbeitskrei
se sind Universitätsangehörige, die abgese
hen von ihrer Tätigkeit in diesem Gremium 
eigentlich ihrer beruflichen Tätigkeit nach
gehen wollen. Sie wollen zum Beispiel ihre 
Habilitation abschließen, sie wollen ihrer 
Lehrtätigkeit nachkommen, sie wollen ein 
Forschungsvorhaben realisieren. Ganz zu 
schweigen von den StudentInnen, die diese 
Tätigkeit quasi als politische Freizeit be
trachten müssen. Wie dann dem oft bornier
ten Gehabe "entgegenwirken", als wären 
tatsächlich Sachargumente ausreichend, als 
wären es nicht vielmehr die Immer gleich
lautenden, geradezu schon abgedroschenen 
Rollenstereotypen, die ausreichen, um zum 
Beispiel die wissenschaftliche Arbeit von 
Frauen zu diskreditieren - "fleißig, aber 
nicht originär" - und wenn dann auch noch 
Frauenforschung im Curriculum Vitae auf
taucht, dann ist die Spezialisierung über
haupt gleich zu groß. An Gründen der 
Ablehnung mangelt es nicht. Noch schwieri
ger wird es, den angeblich sehr frauen
freundlichen Kollegen das Anliegen zu ver
mitteln. Alles Entgegenwirken hat nichts 
geholfen und der Arbeitskreis entschließt 
sich, Aufsichtsbeschwerde zu erheben. Das 
Gesetz vermerkt in Klammer, daß es ein 
Vorteil sei, wenn die Gleichbehandlungsbe
auftragte den Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung um Ausübung seines 
Aufsichtsrechts anruft, da sie mangels per
sönlicher Betroffenheit vermutlich freier 
agieren kann. Agieren möglicherweise 
schon, doch die daraus resultierenden Kon
sequenzen machen die Gleichbehandlungsbe
auftragten schnell zu jenen, die persönlich 
betroffen sind. Diffamierungen und Dro
hungen bezüglich des beruflichen Fortkom
mens sind keine Seltenheit. 

Die Tätigkeit im Arbeitskreis, übrigens 
die einzige Einrichtung dieser Art im UOG, 
bringt Arbeit und vielfältige Schwierigkeiten 
mit sich. Da wäre zunächst einmal der 
gesamte bürokratische Aufwand. Eine, wenn 
auch nicht befriedigende, so zumindest je
doch unterstützende Lösung gibt es derzeit 
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an den Universitäten Innsbruck und Linz 
sowie an der Hochschule für Musik und dar
stellende Kunst in Wien. Dort werden ju
gendliche Bedienstete dem Arbeitskreis für 
die jeweiligen Belange zur Verfügung ge
stellt. Und dann die vielen Sitzungen, in 
denen Personalangelegenheiten entschieden 
werden. Je nach Größe des Arbeitskreises -
zwischen 3 und 2S Personen - verhält sich 
die Arbeitsbelastung für die Einzelne. Ab
stimmungsmodalitäten, Geschäftsordnungen 
müssen zusammengestellt werden, nichts 
liegt diesbezüglich von Seiten des Gesetzge
bers vor. Kommt es dann gegebenenfalls zu 
einer Aufsichtsbeschwerde, fängt die Arbeit 
erst richtig an. Nicht-JuristInnen sind auf die 
Hilfe Fachkundiger angewiesen oder müs
sen viel Zeit aufwenden, um sich rechtskun
dig zu machen. Seit November 1991 sind im 
Generalsekretariat der Österreichischen 
Rektorenkonferenz zwei Gleichbehand
lungsbeauftragte beschäftigt, die vor allem 
ihre Aufgabe darin haben, die Arbeitskreise 
in ihrer Tätigkeit zu unterstützen, zu bera
ten, Hilfestellung bei universitätsinternen: 
Problemen zu leisten, über die Arbeit der 
jeweils anderen Arbeitskreise zu informieren 
und gemeinsame Aktivitäten aller Arbeits
kreise zu koordinieren. Meine Kollegin Dr. 
Eva Brantner und ich haben aufgrund der 
Anregungen, Wünsche und Vorschläge der 
Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen 
1992/1993 einen Maßnahmeplan vorgelegt, 
in dem vorläufig unsere Tätigkeit - Weiter
bildungsveranstaltungen für die Arbeitskrei
se, Information über Kinderbetreuungsein
richtungen, Informationen über Stipendien 
und Forschungsförderung, Dokumentation 
von Gleichbehandlungsgesetzen, -richtlini
en, Frauenförderungsprogrammen etc. 
umrissen ist. Wieviel wir davon in die Rea
lität umsetzen können, ist von mehreren 
Faktoren, wie zum Beispiel der Finanzier
barkeit einerseits und der Novellierung des 
§ 106a andererseits, abhängig. 

Offen bleibt die Frage, ob tatsächlich 
im derzeitigen Stadium eine Novellierung 
des § 106a sinnvoll ist. Denn im Entwurf des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und 
Forschung "Die neue Universitätsstruktur" 
wird analog zu der Tätigkeit der Arbeitskrei
se für Gleichbehandlung lediglich auf die 
Personalfrage Bezug genommen und auf die 
UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau verwiesen. 
Die darin geforderten Sondermaßnahmen 
sollen dann jedoch in den Satzungen der 
jeweiligen Universität oder Hochschule 
geregelt werden. Bereits jetzt wäre es mög
lich, diese Sondermaßnahmen durchzu
führen (auch im aktuellen Entwurf werden 
die Sondermaßnahmen im Sinne der UN
Konvention erwähnt), passiert ist diesbezüg
lich nicht viel. Einige Universitäten haben 
bereits ein Frauenförderungsprogramm aus
gearbeitet, wie das jedoch umgesetzt werden 
soll und vor allem, welche Sanktionsmög
lichkeiten bei Nichtdurchführung bestehen, 
ist ungeklärt. Sechs Hauptanliegen der Uni-
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versitätsreform werden im Reformkonzept 
genannt. Die Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern ist kein Hauptanliegen der 
Universitätsreform, sie ist lediglich ein 14-
Zeilen-Absatz unter dem Punkt "Personal
allgemein ". Auch der neuerliche Vorschlag 
zur Universitätsreform bemüht sich nicht 
sonderlich um Frauen. Zwar ist für ein Gre
mium (Universitätskuratorium) vorgesehen, 
daß mindestens ein Viertel aller Mitglieder 
Frauen sind, aber ansonsten kommt das Pro
jektteam zu einer geradezu gespenstischen 
Einsicht: "Die Abschaffung der de-facto
Diskriminierung von Frauen wurde vom 
Projektteam als eine von der reinen Struk
turreform der Universitäten weitgehend 
unabhängige Forderung betrachtet."(') 

Welch' große Einigkeit bezüglich der 
Gleichbehandlung herrscht, zeigen die zahl
reichen Stellungnahmen von Interessenver
tretungen, Universitätskollegien und ande
ren Gremien. In den meisten wird die The
matik überhaupt nicht berührt, geschlechts
neutrale Formulierungen sind nicht vorhan
den. Ulrike Aichhorn, Dozentin an der Uni
versität Salzburg, bringt in einem Artikel die 
Situation auf den Punkt: "Gleichberechti
gung und Förderung der Frau in Bereichen, 
in denen sie bislang unterrepräsentiert war, 
wird sich nicht nur durch Gesetze und Sank
tionsdrohungen erreichen lassen. Aber die
sen sensiblen Bereich, der viel zu lange an 
den Rand des Problem bewußtseins gedrängt 
wurde, ausschließlich der Geneigtheit der 
universitären Entscheidungsträger zu über
lassen, erscheint denn doch etwas dürftig. 
Denn dem Wohlwollen der Universitäten, 
Frauen im Wissenschaftsbetrieb zu fördern, 
stand auch bislang schon nichts entgegen. 
Wie sehr davon Gebrauch gemacht wurde, 
mag jedeR selbst beurteilen. Ein kurzer 
Blick in den Personalteil der Universität 
Salzburg unter der Rubrik» Universitätspro
fessoren« genügt." (Ulrike Aichhorn: Die 
Gleichberechtigung in der neuen Univer
sitätsstruktur. In: Plus, Februar 1992) Ein 
kurzer Blick in alle Universitätsverzeichnisse 
genügt! Ein kurzer Blick in die Mitteilungs
blätter der Universitäten genügt - nicht ein
mal dort werden durchgängig geschlechts
neutrale Formulierungen bei Ausschreibun
gen verwendet. Frauen in den Universitäten 
und Hochschulen sind kein Thema der Uni
versitätsreform - für keine Seite! 

(1) Derzeit befindet sich das Gleichbehandlungsge
setz für den Bund in Vorbereitung, ist jedoch noch 
nicht zur Begutachtung ausgeschickt. In diesem 
Zusammenhang ist überhaupt die arbeitsrechtliche 
Ungleichstellung zwischen Bundesbediensteten und 
Privatangestellten äußerst aufschlußreich. 
(2) Vorschläge des Projektteams "Universitätsre
form". Bericht an den Bundesminister für Wis
sensehaftund Forschung, 5. Mai 1992. 

Mag. Eva Blimlinger ist mit Dr. Eva 
Brantner Gleichbehandlungsbeauf· 
tragte der Österreichischen Rekto· 
renkonferenz. 
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11 VORVERURTEILUNG" 

Ein Richtertreffen 
anderer Art 

Warum entscheiden wir so, 
wie wir entscheiden? Wes
halb würdigen wir manche 
Beweise in der einen, an
dere in der anderen Rich
tung? Worin ist ein be
stimmtes Vorverständnis 
begründet, das nach dem 
Studium des Gerichtsaktes 
entsteht? Wie sehr sind wir 
bereit, ein solches Vorver
ständnis in der Verhand
lung zu revidieren? 

Solche und ähnliche Fragen waren es, die 
eine Gruppe von österreichischen RichterIn
nen bewog, eine Veranstaltung mit dem pro
grammatischen Titel "vorVerurteilung -
außerrechtliche Motive richterlicher Ent
scheidung" zu organisieren. Der schlichte 
Verweis auf verfassungsmäßigen Auftrag, 
Bindung an das Gesetz und und strikte 
Unparteilichkeit mag einer normativen Auf
fassung des Richterbildes genügen; als 
Beschreibung der sozialen Wirklichkeit 
greift er zu kurz. Wie Angehörige jeder 
anderen Berufsgruppe auch, sind RichterIn
nen Stimmungen ausgesetzt, Weltanschau
ungen verbunden und Vorurteilen unterle
gen; sie sind gegen selektive Wahrnehmung 
nicht gefeit, sind in die komplexe Dynamik 
des Rollenspiels in einer Gerichtsverhand
lung eingebunden und haben gegen die Ver
suchung anzukämpfen, ihre Autorität in 
unsachlicher Weise einzusetzen. 

Diese außerrechtlichen, aber an Bedeu
tung kaum zu unterschätzenden Faktoren 
der täglichen Arbeit stärker ins Bewußtsein 
zu rücken, war das Ziel. Denn nur der Rich
ter, der sich dieser Einfüsse bewußt ist, kann 
sie, wenn schon nicht ausschalten, so doch 
zurückdrängen. 

Um die Gefahr einer bloßen Nabelbe
schau von vornherein auszuschalten, wurden 
vier Angehörige anderer Berufsgruppen ge-
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wonnen, die je eine Arbeitsgruppe leiteten: 
Dr. Christa Pelikan, Historikerin und Sozio
login am Institut für Rechts- und Kriminal
soziologie in Wien; Dr. Reinhard Steger, 
Rechtsanwalt in St. Johann und engagiert in 
der Anwaltsausbildung; Dr. Alfred J. Noll, 
Rechtsanwaltsanwärter, Soziologe, Publizist 
und Lektor in Wien; und Michael Königsho
fer, Bewährungshelfer und seit der ersten 
Stunde des Projekts Konfliktregler im Au
ßergerichtlichen Tatausgleich in Wien. Die 
Anzahl der RichterInnen, die sich für eine 
Teilnahme entschieden, sprengte die kühn
sten Erwartungen der Organisatoren. Rund 
75 RichterInnen, darunter auch einige aus 
Bayern, fanden sich am Wochenende vom 
15.-17.5.1992 in der Abgeschiedenheit eines 
Gasthofes bei Radstadt, Salzburg, ein. Und 
das, obwohl weder Sonderurlaub noch Rei
se- oder Tagungskostenzuschüsse winkten. 

Christa Pelikan konfrontierte die Teil
nehmer ihres Arbeitskreises mit Thesen 
rund um die richterliche Abstraktionslei
stung, d.h. die Umsetzung einer Alltagsbe
schreibung in einen juristischer Subsumtion 
zugänglichen Sachverhalt. Wie geht der 
Richter mit jenen Elementen der sich ihm 
bietenden Realität um, die er letztlich dem 
außerrechtlichen Bereich zuordnet? Erarbei
tet wurde die Hypothese, daß RichterInnen 
- zumindest in außerstrafrechtlichen Berei
chen - die Abstraktion häufig in Stufen vor
nehmen. (Beispiel: Ein Vergleichsversuch 
berücksichtigt auch Außerrechtliches und 
wird so den Bedürfnissen der Beteiligten 
eher gerecht. Erst wenn dieser scheitert, 
zieht sich der Richter auf die juristische 
Ebene zurück.) 

Gerhard Steger problematisierte, ausge
hend von der Wahrnehmungs theorie des 
radikalen Konstruktivismus ("Die Umwelt, 
so wie wir sie wahrnehmen, ist unsere Erfin
dung"), die Wahrnehmung von Wirklichkeit 
durch den Richter. Dieser ist nicht nur sei
ner eigenen, sondern überdies häufig auch 
der subjektiven Wahrnehmung durch Partei
en und Zeugen ausgeliefert. In Kleingrup
pen konnten die Teilnehmer anhand kon
kreter AufgabensteIlungen sehr persönliche 
Erkenntnisse über eigene Vorurteile im be
ruflichen Leben und über Grundmuster des 
durch eigene Erfahrungen geprägten emo
tionalen Zugangs zu bestimmten Problemla
gen gewinnen. 
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Alfred ]. Noll stellte zunächst vier 
soziologische Erklärungsmodelle zum Pro
zcßgcschehen zur Diskussion: das rollen
theoretische; das systemtheoretische ("Legi
timation durch Verfahren"); die Herrschafts
stheorie (Fortsetzung der gesellschaftlichen 
Ungleichheit) und die Utopie des herr
schaftsfreien Diskurses durch eine "ideale 
Sprechsituation". Ausgehend von einem sol
cherart vertieften Verstänc:.is, wurden Be
deutung und Einsatzmöglichkeiten von Au
toritäts- und Rollensymbolen (Robe, Sitzord
nung, Sprache, ... ) erörtert. Ein Schwer
punkt waren die vielfaltigen dem Richter of
fenstehenden Wege, die den Rechtsuchen
den bei der Rechtsverfolgung behindernden 
Barrieren und Defizite ("Berliner Trichter") 
zu kompensieren. 

Michael Königshofer schließlich stellte 
sein sozialarbeiterisches Selbstverständnis 
jenem des Richters, insbesondere des Straf
richters, gegenüber. Anhand eines anonym 
auszufüllenden Fragebogens zeigte sich, daß 
die persönliche Geschichte der Angehörigen 
dieser beiden Berufsgruppen jedenfalls im 
Hinblick darauf, ob und wie oft sie als Täter 
wie als Opfer bestimmten Strafdelikte auf
getreten sind, kaum unterschiedlich verläuft. 
Eine kontroverse Diskussion entbrannte zur 
Frage, was einen (Straf)richter zu seiner 
Berufswahl veranlaßt hat. 

Als roter Faden der Ereignisse in den 
Arbeitsgruppen wie auch der am letzten Tag 
ausführlich und engagiert geführten Diskus
sion im Plenum läßt sich eine zum Teil sehr 

deutliche Skepsis und Distanz gegenüber 
dem traditionellen Verständnis der Richter
rolle und großes Unbehagen bei der Hand
habung der Autoritäts- und Rollensymbole 
konstatieren. Wachsende Aufgeschlossen
heit gegenüber soziologischen und psycholo
gischen Erkenntnissen führen zu zuneh
mendem Bewußtwerden des Spannungsver
hältnisses zwischen der richterlichen Rolle 
des autoritativen Entscheiders und den An
forderungen der modernen Gesellschaft und 
der modernen Rechtsordnung an den Rich
ter. Wer hinter einem Gerichtsverfahren die 
gesamte soziale Wirklichkeit zur Kenntnis 
zu nehmen bereit ist, wird sich auch der 
Erkenntnis immer weniger verschließen 
können, daß die richterliche Entscheidung 
oft denkbar ungeeignet ist, den in der Rea
lität bestehenden Konflikt zu lösen. Der 
Aufgeschlossenheit gegenüber sozialwissen
schaftlichen Ansätzen steht allerdings bei 
vielen RichterInnen - und dies dürfte nicht 
auf die TeilnehmerInnen dieser Veranstal
tung beschränkt sein - ein beträchtliches De
fizit an theoretischem Wissen gegenüber; ein 
Manko, das sich häufig in übereiltem Drän
gen auf die konkrete Nutzanwendung in der 
täglichen Gerichtspraxis manifestiert. 

Gemessen an der großen Zahl der .Teil
nehmerInnen, an deren trotz der wunderba
ren Gegend und des traumhaften Wetters 
überaus reger Beteiligung, an ihrer Zufrie
denheit mit dem Verlauf und dem vielfachen 
Wunsch nach Fortsetzung des beschrittenen 
Weges kann die Veranstaltung wohl schon 

äußerlich als Erfolg bezeichnet werden. Vor 
allem aber hat sie einen Beitrag dazu gelei
stet, richterliches Selbstverständnis in Frage 
zu stellen, auf seine Aktualität zu überprüfen 
und ein der modernen Gesellschaft gerecht 
werdendes neues Selbstverständnis zu erar
beiten. Sie hat damit ein Thema aufgegrif
fen, das bis dato in den traditionellen Aus
und Fortbildungsaktivitäten der Justizver
waltung und der richterlichen Stan
desvertretung ein Schattendasein fristete. 

Als Grundströmung und Zukunftsper
spektive dieses Richterinnentreffens ande
rer Art könnte man das Bedürfnis nach 
wesentlich stärkerer theoretischer und prak
tischer Einbindung sozialwissenschaftlicher 
Erkenntnisse in die richterliche Tätigkeit 
umschreiben. Dabei dürfen allerdings die 
Prinzipien der Rechtmäßigkeit und der Vor
hersehbarkeit richterlichen Handeins nicht 
über Bord geworfen werden; der Richter als 
Therapeut oder Sozialingeneur ist keine be
friedigende Zielvorstellung. Vielmehr sollte 
es darum gehen, den Beteiligten ein Höchst
maß ihrer Autonomie zurückzugeben; oder 
anders ausgedrückt: ihnen Hilfestellung bei 
der Nutzung eigener Konfliktlösungspoten
tiale zu bieten, anstatt sie durch eine auto ra
tive Lösung zu bevormunden. ~'i';'j~t'!b~2;;:f§~~~i:'i 

Dr. iur. Fritz Zeder, D. E. A. Straf· 
recht und Strafrechtswissenschaften 
Paris, Richter im BMfJ, ist einer der 
Organisatoren des Richtertreffens. 

PANDA Die schönen Spiele des Lebens ... 

Die echte chinesische Küche. 
Hundert berühmte Gerichte 

nach Originalrezepten. 

Spezialitätenrestaurant: 
%.1. Chinesisches Fondue 

Hummerchips oder Suppe 
Gemüse, Dofu, 
verschiedene Sorten FleiSCh~ 

65.- ÖS pro Person ~ Reis ~ 
ab 2 Personen (/? ""..1 

- Westbahnstroße 35 
1070 Wien 

Telefon (0222) 93 49 544 
__________ Täglich 1 130 - 1500 und 1800 - 2300 
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Es beginnt zum Bei
spiel mit dem "Wo

hin-heute-Abend-Spiel" 
und endet mit einem-

spannenden 
im Casino. Schon 
beim Entree wartet 

die erste Überra
schung. Für nur S 210,
erhalten Sie Begrüßungs
jetons im Wert von S 250,-. 

Das ,A-la-carte Spiel" 
Im gemütlichen Restau
rant wählt man eine Fla
sche Rose zum Dinner, 
genehmigt sich anschlie
ßend noch ein Glas Sekt 
an der Piano-Bar und 
stimmt sich auf ein span
nendes Spiel bei Roulet
te, Baccara, Black J ack, 

Poker, Red Dog, Glücks
rad oder den Spielauto
maten mit dem Austria
Jackpot ein. 

Von Montag bis Sonntag 
Österreichs Castnos er
warten Sie an jedem Tag 
der Woche. Mit spannen
der Entspannung. Von 
nachmittags bis in den 
frühen Morgen. 

11 x in Österreich: 
Baden' Badgastein . Bregenz' Graz 

Kitzbühel . Kieinwalsertal . Linz 

Salzburg . Seefeld . Velden . Wien 

o 
CASINOS AUSTRIA 

Machen Sie!!Jr Spiel 
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JURlsrlNNEN IN DER PRIVA1WIRTSCHAFT 

Die Wünsche 
der Personalchefs 

Wie im vorangegangenen 
Jahrzehnt wird auch in den 
neunziffer Jahren die Zahl 
der in Osterreich berufs
tätigen Juristinnen um 
3.200 zunehmen (1). Gene
rationen von ihnen waren 
überwiegend in den durch 
ein zumindest faktisches 
Monopol gesicherten 
"klassischen" Juristenberu
fen tätig. 

Heute sind noch etwa drei Viertel aller Juri
stInnen in der öffentlichen Verwaltung, in 
der Justiz und in den rechtsberatenden frei
en Berufen tätig. Künftig dürften sich in die
sen Bereichen aber kaum ausreichend viele 
Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen, 
wodurch Unternehmen in der Privatwirt
schaft als Arbeitsmarkt für JuristInnen an 
Bedeutung gewinnen werden. 

Diese steigende Zahl von JuristInnen 
wird auf dem Arbeitsmarkt nur reüssieren, 
wenn ihre Qualifikationen und die Anforde
rungen der potentiellen Arbeitgeber in Ein
klang gebracht werden können, und zwar 
besonders in jenen Arbeitsmarktsegmenten, 
die zu den potentiellen Wachstumsberei
chen zählen. Das Problem erhält darüber 
hinaus einen besonderen Akzent, weil sich 
in diesen Arbeitsmarktsegmenten JuristIn
nen - ob sie das nun wollen oder nicht - im 
Wettbewerb mit anderen Akademikerinnen 
(vor allem Betriebswirtinnen) und qualifi
zierten Nichtakademikerinnen zu behaup
ten haben. 

In ausführlichen persönlichen Inter
views mit Personen, die in Unternehmen 
mit Sitz im Salzburger Zentralraum für die 
PersonaleinsteIlung verantwortlich sind, 
wurde daher erhoben, welche Anforderun
gen Unternehmen an junge JuristInnen steI
len und welche Erfahrungen sie mit deren 
Qualifikationen machten (2). Die Befragungs-
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ergebnisse sind vor allem für kleinere und 
mittlere Unternehmen aussagekräftig und 
basieren vorwiegend auf Erfahrungen mit 
Absolventinnen der Salzburger juridischen 
Fakultät. 

Wird ein/e JuristIn eingestellt, so dauert 
es geraume Zeit, bis er/sie für das Unterneh
men eine vollwertige Arbeitskraft ist. In fast 
einem Drittel der Unternehmen beträgt die 
Einarbeitungszeit mehr als zwei Jahre, in 
weiteren 45% ein bis zwei Jahre, wobei die 
längsten Einarbeitungszeiten in Banken und 
in Wirtschaftsberatungsunternehmen auftre
ten. Insbesondere in vier betrieblichen 
Funktionsbereichen finden junge J uristIn
nen in der Privatwirtschaft Verwendung: Im 
Finanzwesen, Personalwesen, im Bereich 
Marketing und Verkauf sowie - sofern vor
handen - in der Rechtsabteilung. 

Fachliches 

Anforderungsprofil 

Ein an den in der Studienordnung vorgese
henen Studienfachern orientierter Fächerka
talog diente als Grundlage sowohl für die 
Erhebung des fachlichen Anforderungspro
fils als auch für die Einschätzung der fach
spezifischen Qualifikationen junger JuristIn
nen. Dabei kristallisierten sich einerseits 
drei Gruppen von Fächern heraus, die sich 
deutlich nach der Höhe der gestellten Anfor
derungen unterscheiden. Andererseits wur
de die Divergenz zwischen Anforderungs
und Qualifikationsprofil offenkundig. 

In der Fächergruppe mit sehr hohen An
forderungen nimmt das Steuerrecht die Spit
zenposition ein - und damit ausgerechnet ein 
Gebiet, auf dem die Qualifikationen junger 
JuristInnen von den Unternehmen durch
wegs als schlecht bezeichnet werden. Im 
Handels- und Wirtschaftsrecht sind die An
forderungen ebenfalls sehr hoch, die Unter
nehmen sind hier allerdings mit den Kennt
nissen zufrieden. Nicht überraschend ist 
schließlich auch die große Bedeutung, die 
dem betrieblichen Finanzwesen beigemes
sen wird - genauso wenig wie die schlechte 
Beurteilung der Kenntnisse junger JuristIn
nen in diesem Fach. 

Mäßig hohe Anforderungen werden im 
Bürgerlichen Recht gestellt (hier werden 
den jungen JuristInnen ausgezeichnete Qua-
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Iifikationen attestiert) sowie im Arbeitsrecht 
und Verwaltungsrecht (in beiden Fällen wer
den die Qualifikationen nur als mäßig gut 
beurteilt). Eine ganze Reihe nicht-juristi
scher Fächer fällt ebenfalls in diese Anforde
rungskategorie: Volkswirtschaftslehre und 
Fremdsprachen, wo jeweils durchaus gute 
Kenntnisse attestiert werden, sowie Unter
nehmensführung und EDV, wo die Qualifi
kationen jeweils als schlecht eingestuft wer
den. 

Schließlich werden von den Unterneh
men in mehreren Fächern, die im derzeiti
gen Studienplan als Pflichtfächer vorgesehen 
sind, nur sehr geringe oder gar keine Anforde
rungen gestellt. Es sind dies Zivilprozeßrecht, 
Strafrecht, Völkerrecht und - vielleicht etwas 
überraschend - das Recht fremder Staaten. 
In zwei Bereichen, in denen ebenfalls nur 
geringe Anforderungen zu Protokoll gege
ben wurden, fielen junge JuristInnen durch 
gute Qualifikationen auf: Sie vermögen poli
tische Zusammenhänge zu erkennen sowie 
die Rolle des Staates und der öffentlichen 
Haushalte für die Wirtschaft gut zu beurtei
len. 

Mittels weiterer Auswertungen wurden 
Studienfacher zu sachlich verwandten Fä
cherkombinationen gebündelt, die von den 
Unternehmen typischerweise gewünscht 
werden. Dadurch zeigte sich, daß die Unter
nehmen von jungen JuristInnen solide 
Grundlagenkenntnisse bzw. ein solides 
grundlegendes Verständnis auf Gebieten 
fordern, die betrieblich meist nicht unmittel
bar verwertbar sind: Verständnis für politi
sche, gesellschaftliche und gesamtwirtschaft
liche Zusammenhänge ist gefordert - und 
zwar unabhängig von der Funktion, für die 
junge JuristInnen im Unternehmen vorgese
hen sind! 

Jung, erfahren, leistungs

bereit, sozial kompetent 

Solche Eigenschaften wünschen sich die 
Personalverantortlichen: Jung sollen ange
hende JuristInnen sein, wenn möglich be
reits über Arbeitserfahrung verfügen, dazu 
werden Leistungsbereitschaft und Sozial
kompetenz erwartet. Grundsätzlich sind 
zwei Bereiche nicht-fachlicher Anforderun
gen, die bei der Stellenbesetzung maßgeb
lich sein können, zu unterscheiden: Erstens 
die Bedeutung des Bildungsganges und 
einer allfalligen Berufserfahrung der SteIlen
bewerberInnen, und zweitens der Einfluß 
von persönlichen Merkmalen (sozio-demo
graphische Merkmale und soziale Qualifika
tionen) der SteIlenbewerberInnen. 

Arbeitserfahrung sollten junge JuristIn
nen schon erworben haben, wenn sie sich 
um einen Arbeitsplatz in der Privatwirtschaft 
bemühen. Auch wenn diese - etwa während 
des Studiums - in fremden Branchen oder in 
.weniger qualifizierten Tätigkeiten erworben 
worden sein sollte. Mehr als die Hälfte der 
Personal verantwortlichen hält sie trotzdem 
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ror sehr wichtig, denn der betriebliche Sozia
llNl!tionsprozeß wird erleichtert, wenn zu
kOnftige MitarbeiterInnen bereits einmal in 
einen Arbeitsprozeß eingebunden waren. 
Ein Fünftel der befragten Personalverant
wortlichen vermißt bei jungen JuristInnen 
eine derartige Arbeitserfahrung; die Absol
vierung des Gerichtsjahrs verhilft nur in Ein
/'eInillen zu einem Startvorteil. 

Einem zügigen Fortgap-::; des Studiums 
und guten Noten im Diplomprüfungszeug
nis schenken immerhin vier von zehn Perso
nalverantwortlichen Beachtung. Während 
bezüglich der Noten und der Studiendauer 
die Erwartungen der Unternehmen von den 
jungen JuristInnen größtenteils erfüllt wer
den, kann der von etwa einem Viertel der 
Unternehmen geäußerte Wunsch nach jun
gen JuristInnen mit Zweitstudium (bevor
zugt Betriebswirtschaftslehre) erwartungs
gemäß zumeist nicht erfüllt werden. 

Die aus der Sicht der Personalverant
wortlichen wichtigsten soziologischen Merk
male junger JuristInnen sind Alter und 
Geschlecht. Bitte nicht älter als dreißig 
Jahre, außer in gut begründeten Ausnahme
fällen, ist die einhellige Meinung. Zum Ein
fluß des Geschlechts des Bewerbers/der 
Bewerberin auf die Stellen besetzung gibt 
mehr als ein Drittel der Personalverantwort
lichen auf eine entsprechende Frage an, bei 
Vorliegen gleicher Qualifikation einem 
Mann gegenüber einer Frau den Vorzug zu 
geben. Zieht man die durch die Auswertung 
von Kontrollfragen zu Tage tretenden ver
deckten Präferenzen mit ins Kalkül, so darf 
dieser Anteil getrost deutlich über 40 Pro
zent angesetzt werden. 

Von jungen JuristInnen werden schließ
lich noch zwei Bündel von sozialen Qualifi
kationen gefordert: Arbeitstugenden und 
Sozialkompetenz. An der Spitze der gefor
derten "Arbeitstugenden " steht die Lei
stungsbereitschaft künftiger MitarbeiterIn
nen - sechs von zehn Unternehmen legen 
ausdrücklich Wert darauf. Als Anforderun
gen im Bereich der "Sozialkompetenz" wur
den am häufigsten Ausdrucks-, Kontakt- und 
Teamfähigkeit genannt. Arbeitstugenden 
wie Leistungsbereitschaft und Zuverläßig
keit werden von Banken und Wirtschafts be
ratungsunternehmen signifikant öfter als 
wichtige Anforderung genannt als von Indu
striebetrieben, die wiederum mehr Wert auf 
die Sozialkompetenz ihrer künftigen Mitar
beiterInnen legen. Die generelle Beurtei
lung der sozialen Qualifikationen durch die 
Personalveranwortlichen fällt überwiegend 
positiv aus. 

Recht aufschlußreich ist schließlich 
Gewichtung von vier Gruppen von Ein
flußfaktoren (juristische Fachkenntnisse, 
nicht juristische Fachkenntnisse, Arbeitser
fahrung und Persönlichkeitsmerkmale) nach 
ihrer Bedeutung für die Entscheidung, 
eine/n Juristin/en einzustellen. Das höchste 
Gewicht messen die Personalverantwortli
chen den Persönlichkeitsmerkmalen (insbe
sondere den sozialen Qualifikationen) bei, 
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den nicht-fachlichen Qualifikationen (Per
sönlichkeitsmerkmale und Arbeitserfahrung 
zusammengenommen) kommt im allgemei
nen ein gleich hohes Gewicht wie den Fach
kenntnissen zu! 

Daß JuristInnen in der Privatwirtschaft 
an der Schnittstelle zwischen Ökonomie und 
Recht tätig sind, schlägt sich nicht nur im 
qualitativen Anforderungsprofil nieder, son
dern auch im nur geringfügig höheren 
Gewicht, das von den Personalverantwortli
chen den juristischen gegenüber den nicht
juristischen Kenntnissen eingeräumt wird! 
Das relativ größte Gewicht. wird den Fach
kenntnissen (sowohl juristischen als auch 
nicht juristischen) von Versicherungen, Ban
ken und Wirtschaftsberatungsunternehmen 
beigemessen. In Unternehmen aus den 
Bereichen Industrie, Handel, Verkehr und 
Medien haben dagegen die Persönlichkeits
merkmale ein deutlich überdurchschnittli
ches Gewicht. 

Geringer Ersatzbedarf, 

HoHen auf neue Jobs 

Die künftigen Beschäftigungschancen jun
ger JuristInnen in der Privatwirtschaft wer
den - unter der Annahme, daß sich Qualifi
kationsniveau und - stmktur nicht wesent
lich ändern - von den Personalverantwortli
chen im allgemeinen nur mäßig günstig ein
geschätzt. Der Ersatzbedarf für aus dem 
Unternehmen ausscheidende JuristInnen ist 
gering, ausscheidende AkademikerInnen an
derer Studienrichtungen werden praktisch 
überhaupt nicht durch JuristInnen ersetzt. 
Hingegen könnten zahlreiche Positionen, 
die derzeit von NichtakademikerInnen ein-
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genommen werden, künftig grundsätzlich 
mit JuristInnen besetzt werden. Daß damit 
auch eine durchaus wünschenswerte Ten
denz zur Aufwertung der Tätigkeitsinhalte 
durch die Besetzung solcher Positionen mit 
JuristInnen verbunden ist, kann aus den 
Antworten der Personalverantwortlichen 
nicht geschlossen werden. 

Das größte Arbeitsmarktpotential für 
junge JuristInnen liegt in der Schaffung von 
neuen Stellen. Besonders in Banken, Wirt
schaftsberatungsunternehmen und mit Ab
strichen auch in Versicherungsunternehmen 
können junge JuristInnen durch die Schaf
fung neuer Stellen mit guten Arbeitsmarkt
chancen rechnen. Bei der Besetzung dieser 
Stellen wie auch von Nichtakademikerstel
len ist aber die Konkurrenz durch Absolven
tInnen anderer Ausbildungsgänge groß - wo
mit sich wiederum die Frage stellt, wie gut 
Anforderungen und Qualifikationen in Ein
klang gebracht werden können. 

Diese Frage nur aus der Sicht der 
Unternehmen zu stellen, die sich eine Über
einstimmung von Qualifikations- und Anfor
derungsprofilen zur Minimierung der Kosten 
wünschen, greift zu kurz. Eine Analyse des 
Anforderungsprofils der Unternehmen an 
JuristInnen ist aber auch mehr als eine bloße 
Befriedigung akademischer Neugier. Auf 
dem Arbeitsmarkt entscheidet sich im we
sentlichen die Verteilung von Einkommen 
und individuellen Lebenslagen, darüber hin
aus besetzt die Mehrzahl der JuristInnen 
gesellschaftlich und wirtschaftlich wichtige 
Positionen und verfügt damit in der einen 
oder anderen Form über Macht. Und 
schließlich lastet die Ausbildung junger Juri
stInnen dem Steuerzahler nicht unbedeu
tende Kosten auf. 

Es kann nun nicht Zielsetzung einer 
allfälligen Abänderung der Jus-Studienvor
schriften sein, die hier stark verkürzt wieder
gegebenen Vorstellungen von Personalver
antwortlichen, die über die Rekrutierung 
von jungen JuristInnen entscheiden, im 
Maßstab eins zu eins zu übernehmen. Ange
sichts der nach wie vor an den klassischen 
Berufsbildern von JuristInnen orientierten 
Reformdiskussion ist das aber ohnehin we
nig wahrscheinlich. Als Beschreibung eines 
an Bedeutung gewinnenden Ausschnittes 
des gewandelten beruflichen Umfeldes von 
JuristInnen sollten sie aber doch erkannt 
werden und in die Studienreformdiskussion 
einfließen. i,'~j:::,t~~:~\~ili{~:lji;'i~!J:}Il~;iiglI§j:fii!':~:!!;:~gli\,~~;(j;:;'lI1 

(1) vgl. dazu meinen Artikel im JURIDIKUM 
1/92. 
(2) Zur Erhebungsmethode und zu detaillierten 
Ergebnissen vgl.: Walter SchelTer: Arbeitsmarkta
spekte der Berufseinmündung von jungen Juri
sten. Transfer Verlag, Regensburg 1991. 

Dr. Walter Scherrer ist Universitäts· 
dozent am Institut für Wirtschafts· 
wissenschaften der Universität Salz· 
burg. 
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NEUER ENTWURF ZUM UNIVERSITÄTSORGANISATIONSGESETZ 

Agent Orange 

Nachdem das "grüne 
Papier" auf umfassende 
Ablehnung gestoBen war 
(1), rief Minister Busek ein 
12-köpfiges Proiektteam 
ins Leben, das aufgrund 
einer Anforderungsliste 
des Ministers ein neues 
Konzept erarbeitete. Das 
Ergebnis wurde in Form 
eines nunmehr "orangen 
Papiers" am 11. Mai in 
einer Pressekonferenz der 
Öffentlichkeit vorgestellt (2). 

Vollkommen neu an dem Entwurf ist die 
Schaffung eines sehr mächtigen Gremiums 
an der Spitze des österreichischen Hoch
schulwesens: das Universitäten-Kuratorium 
(UK). Seine Aufgabe soll die überuniversitä
re, bundesweite Koordination der Hochschu
len sein. Es ist zuständig für die Erstellung 
eines "gesamtösterreichischen Entwick
lungsplans". In Zusammenarbeit mit den 
einzelnen Unis sollen in diesem Plan allge
meine Rahmenvorgaben definiert werden, 
die dann als Verordnung für alle untergeord
neten Organisationseinheiten Gültigkeit 
haben. 

Aufgrund dieses Entwicklungsplans 
(eine Art Vier-Jahresplan für Lehre und For
schung) wird ein Budget erstellt, das der 
Minister als Globalbudget dem UK zuweist, 
das dann wiederum die Mittel an die Einzel
universitäten weitergibt. Daß die inhaltliche 
Gliederung innerhalb dieses Budgets, die 
Differenzierung in Sach- und Personalauf
wand von den einzelnen Universitätsorga
nen selbst vorgenommen werden soll, ist 
prinzipiell als Schritt in Richtung Autonomie 
zu begrüßen. (Dazu bedürfte es aber einer 
Änderung des Bundesfinanzgesetzes). 

Wenn aber die zur Verfügung stehen
den Finanzmittel nicht mit den geforderten 
übereinstimmen, steht dem Minister das 
Recht zu, die Vergabe des Budgets mit 
inhaltlichen Aufgaben zu verbinden. Da wir 
davon ausgehen können, daß das die Regel 
sein wird, konstatieren wir hier eine erste 

Seite 46 

Durchbrechung des Autonomieprinzips. Ein 
weiterer Tätigkeitsschwerpunkt des UKs 
soll die "übergreifende Evaluierung (Bewer
tung) der Universitäten" sein. Im orangen 
Papier ist nur recht schwammig davon die 
Rede, daß Evaluierungen "auf allen Ebenen 
regelmäßig durchzuführen" und die "Eva
luierungskriterien und Ergebnisse zu publi
zieren" sind. 

Es ist (in Kenntnis unserer Pappenhei
mer) zu befürchten, daß die übergreifende 
Evaluierung ins besonders die Möglichkeit 
zum Übergriff auf minder profitable oder 
politisch unliebsame Fakultäten/Studien
richtungen darstellen wird. Aber weiter. Wer 
evaluiert, muß nachgerade zwangsläufig 
auch zum "controlling" befugt sein. Da mit 
diesem aus dem Managerneusprech über
nommenen Begriff anscheinend die Ausü
bung der Aufsichtsrechte gemeint ist, grei
fen wir ein wenig vor, und beschreiben die 
Organisationsstruktur der zu beaufsichtigen
den, der eigentlichen universitären Ebene: 
Prinzipiell sollen Universitäten, Fakultäten 
und Institute in Strategische (legislative) 
und Operative (exekutive) Organe geglie
dert werden. 

Die Strategischen Organe (Senat, 
Fakultätskollegium,Institutskonferenz) ha
ben laut "orangem Papier" einen Quanten
sprung in Sachen Autonomie vor sich: Sie 
sollen sich ihre Satzungen, nach denen sie 
strukturiert sein wollen, selber geben dür
fen, ihr Budget gerade so, wie es ihnen in 
den Sinn kommt, verprassen dürfen etc 
(dazu Genaueres später). Nun heißt es aber 
im "orangen Papier" unter Planung/Techni
sche Durchführung: "Universitäre und über
universitäre Entwicklungspläne müssen in 
einem »hierarchischen Verbund« stehen, d. 
h. inhaltliche Determinierung der univer
sitären Pläne durch die überuniversitären 
Pläne; ist eine Übereinstimmung zwischen 
universitärem und überuniversitärem Organ 
nicht zu erzielen, entscheidet das überuni
versitäre Organ; ... ". Man merkt die Absicht, 
ist verstimmt und konstatiert eine weitere, 
möglicherweise fatale Durchbrechung des 
Autonomieprinzips. Aber zurück zu den Auf
.gaben des UK: Es befindet (mit Genehmi
gung des Ministers) auch darüber, welche 
Studienrichtungen eingerichtet und welche 
aufgelassen werden sollen. 

Halten wir kurz inne und vergewärtigen 
wir uns also der Machtfülle, über die dieses 
Universitäten-Kuratorium (zusammen mit 
dem Minister) verfügen wird. Voll Sorge 
stellen wir uns weiter die Frage ob diese 
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Machtfülle durch einen über jeden Zweifel 
erhabenen, demokratischen Bestellungsmo
dus einigermaßen aufgewogen wird, und 
werden (sie haben's erraten) bitter ent
täuscht: Die 12 Mitglieder werden allesamt 
vom Minister bestellt: VorsitzendeR und 
zwei StellvertreterInnen aufgrund öffentli
cher (objektiver-har-har) Ausschreibungen, 
drei aufgrund von Vorschlägen des Parla
ments (Mehrheitsverhältnisse und Verhält
nis zur Regierung bekannt), drei Mitglieder 
nOmIniert die Universitätenkonferenz 
(Nachfolgeorganisation der Rektorenkonfe
renz) und die restlichen drei werden wieder 
durch den Minister bestellt (freihändig). 
Dann sind noch, in einer Geste schlechten 
Humors, vier Beisitzer als Claqueure (i. e. 
ohne Stimmrecht) vorgesehen. Sie werden 
von der ÖH, der Professorenkonferenz,der 
Bundeskonferenz des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Personals und dem Zen
tralausschuß der allgemein Bediensteten 
entsandt. So weit so schlecht. 

Die (Ein-)Teilung 

der Hochschulen 

Wie schon oben angeführt, sollen auf univer
sitärer Ebene Strategische (legislative) und 
Operative (exekutive) Einheiten parallel 
eingerichtet werden. Beginnen wir (im Ge
gensatz zum "orangen" Papier) mit den Stra
tegischen Organen, den zukünftigen univer
sitären Salzämtern: Sie haben auf allen drei 
Ebenen (Uni, Fakultät, Institut) ähnliche 
Aufgaben: im Rahmen des Entwicklungs
plans des jeweils übergeordneten Strategi
schen Organs erstellen sie ihren eigenen 
Plan, veranschlagen darin ihre Kosten (Bud
get), wählen ihren Vorsitz. Sie erteilen Auf
träge an ihr Operatives Organ, kontrollieren 
und beaufsichtigen es, empfangen Berichte 
von ihm und lassen sich von ihm zur Vorbe
reitung wichtiger Entscheidungen viel 
Arbeit abnehmen. 

Leichtfertigerweise könnte man daher 
auf das Bestehen eines Kräftegleichge
wichts, ja eines Kompetenzenüberhanges 
zugunsten der Kollegialorgane schließen, 
würde nicht schon in der Einleitung darauf 
hingewiesen, daß ein "management by 
exception", d. h. eine Übernahme operativer 
Entscheidungen durch das Kollegialorgan 
tunlichst zu vermeiden sei. Um auch sonst 
die Einflußnahme der Kollegialorgane nach 
Kräften zu minimieren, hat man sich bei 
Bestellungsmodalitäten, Arbeitsorganisation 
und Kompetenzen der Operativen Organe 
einiges einfallen lassen. 

Operative Despoten 

Beginnen wir beim Rektoratspräsidium, das 
symptomatisch-negativen Beispielcharakter 
aufweist. Es setzt sich aus RektorIn und 
zwei bis vier VizerektorInnen zusammen 
und soll durch eine Generalklausel alle (!) 
Kompetenzen übertragen bekommen, die 
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nicht ausdrücklich anderen Organen zuge
wiesen werden. 

Seine taxativ aufgezählten Kompetenzen 
allein reichen schon aus, einen Barrikaden
sturm in Erwägung zu ziehen: Es weist Kon
tingente für Lehraufträge, Gastprofessuren 
und Tutorien an die Studiendekane zu, es 
erstellt Anträge zur Einrichtung und Auflas
sung von Studienrichtungen, es genehmigt 
Studienplanbeschlüße der Studienkommis
sionen, es sistiert Beschlüsse des Dekans, 
des Studiendekans und der Studienkommis
sion bei "Widerspruch zum Entwicklungs
plan der Universität und bei Undurchführ
barkeit wegen der finanziellen Auswirkun
gen", kurz: die auf universitären Boden ver
schlagene Großinquisition. 

Ins Bild paßt dazu das Anforderungs
profil für RektorIn und VizerektorInnen: Sie 
sollen "mit dem universitären Bereich ver
traut sein" (die Uni am Stadtplan finden?), 
es wird weiters als "wünschenswert" (!) er
achtet, daß sie wissenschaftlich ausgewiesen 
sind (Forschungs- oder Rechtsabteilung von 
Siemens?), es schimmert, für den Laien 
erkennbar, die Managermanie durch, die wir 
mit der Ablehnung des "grünen Papiers" 
überwunden glaubten. 

Pikanterie am Rande: Das in Ressorts 
untergliederte Rektoratspräsidium wäre im 
Falle der (Gott behüte) Konkretisierung die
ses Papiers auch für die Verwaltung der 
Drittmittel zuständig. Wie es dann um die 
gerechte Verteilung über einen "Drittmittel
topf" bestellt wäre, läßt sich unschwer erah
nen. Wie sehr man den Kollegialorganen 
mißtraut, läßt sich an der Einrichtung des 
wahrhaft obskuren Wahlkörpers für das Rek
toratspräsidium ermessen, der sogenannten 
Universitätsversammlung: Hier sollen 112 
Personen (im Verhältnis 1:1:1:1 - Profs, Mit
telbau, StudentInnen, allgemeine Bedien
stete) aufgrund des Wahlvorschlags einer 
"gemischten Kommission" wählen. Die ge
mischte Kommission besteht wiederum aus 
vier VertreterInnen der Ministerin/des Mini
sters und vier des Senats. Ihr Vorschlag muß 
mit 2/3 Mehrheit gefällt werden. Um die 
Inquisition wieder aus Amt und Würden zu 
entfernen, bedarf es einer 2/3 Mehrheit in 
diesem Gremium, was die reelle Möglich
keit einer Abberufung äußerst unwahr
scheinlich macht. 

Auf der Fakultätsebene hat das Opera
tive Organ, der Dekan, Habilitations- und 
Berufungsverfahren für die Beschlußfassung 
durch das Fakultätskollegium vorzubereiten. 
Da der Dekan seine Tätigkeit hauptberuf- ." 
lich ausüben wird, die Mitglieder des Kolle
gialorgans hingegen hauptsächlich Lehre 
und Forschung betreiben, wird sich ihr 
Informations- und Einbindungsmanko wohl 
so äußern, daß die Fakultätssitzungen in 
ihrer Bedeutung den Nationalratssitzungen 
ähneln werden - sprich: es käme ihnen allen
falls dekorativer Charakter zu. 

Einem ebenfalls vollkommen neuen 
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Organ begegnen wir 1m Studiendekan. Er 
entscheidet in allen Angelegenheiten, die 
zur Durchführung und Evaluierung des Stu
dienbetriebs erforderlich sind, und ist den 
UniversitätslehrerInnen gegenüber wei
sungsbefugt, was die Ausübung der Lehrver
anstaltung betrifft. 

Daß er quasi in Eigenregie Lehraufträ
ge (die kleine venia docendi) vergeben soll, 
ist prinzipiell abzulehnen, der Willkür wären 
hier Tür und Tor geöffnet. Allgemein ist die 
Verlagerung aller Personalentscheidungen 
(mit Ausnahme der ProfessorInnen) auf die 
Institutsebene wohl wenig dazu angetan, der 
Sachlichkeit und Unparteilichkeit in dem 
besonders empfindlichen Feld der Personal
rekrutierung zu entsprechen. Auch in den 
Kommisionen passen die Paritäten nicht, bei 
Vorschlags- und Nominierungsrechten mißt 
man eine eindeutige Präferenz zugunsten 
der Kollegialorgane etc. 

Operative 

Gedankenlosigkeit 

Nach diesem Parforceritt durch das neue Pa
pier, auf dem viele Mängel aufgrund der 
gebotenen Kürze nicht erwähnt werden 
konnten, lassen sich dennoch eindeutige 
Tendenzen ausmachen. Allein die Tren
nung operativ/strategisch drängt einem förm
lich den Vergleich mit der Betriebswirtschaft 
auf. Besonders traurig stimmt die Tatsache, 
daß sich ausgewachsene AkademikerInnen 
die Hochschulen in einem Vorstand-Auf
sichtsrat-Eigentümer-Schema vorstellen 
können. Auch die leitenden Prinzipien der 
"Deregulierung" und der "Dekonzentrati
on" werden in dieser " orangen " Auslegung 
leicht als Gleichschaltungsinstrumente er
kennbar. Klar, daß in einem hochkomplexen 
Organisationsgefüge wie den Universitäten 
materiellrechtliche Regelungen bis ins De
tail unsinnig sind. 

Doch zitieren wir dazu Adamovich
Funk: "Ein Ausgleich des Defizits an mate
rieller Gesetzesbindung könne durch eine 
Stärkung der Verfahrensbindung erreicht 
werden ... Das Verfahren und die dabei zu 
geWährleistende Mitsprache der beteiligten 
Interessenten (partizipatives Verfahren) 
übernehmen an Stelle des materiellen 
Rechts die Garantie der Rechtsrichtigkeit 
von Entscheidungen der Verwaltung (soge
nannte Legitimation durch Verfahren) ... 
Allerdings kann die Formel von der "Legiti
mation durch Verfahren" allzu leicht zu 
einem Schlagwort im Dienste einer gegen 
den Rechtsstaat gerichteten Ideologie wer
den ... Besonders zu warnen ist vor einer 
Auslieferung des Rechts an die jeweils 
durchsetzungsfähigeren Kräfte im Verfah
ren"(3). 

Dieser Warnung können wir uns nur 
anschließen, und es ist ehebaldigst an der 
Zeit, daß die hoch schul politisch und gesell
schaftlich relevanten Kräfte dieses Landes 

JURIDIKUM 

der Aushöhlung der lIniversitlirell Demokra
tie Paroli bieten. 

Der Mittelbau, der aufgrund des oran
gen Papiers wohlbegründete Frucht hegt, 
nicht nur in Sachen Mitbestimmung in sei
nen Rechten beschnitten zu werden, der, 
was die Personalrekrutierung anbelangt, 
noch stärker der Willkürherrschaft der Insti
tutsvorstände unterläge, der zusätzlich noch 
durch Studiendekane unter Druck käme, hat 
darüber hinaus zu befürchten, daß er durch 
eine Dienstrechtsänderung im Gefolge der 
Universitätsreform in den Status von wissen
schaftlichen Saisonniers versetzt würde, mit 
all den materiellen Unsicherheiten die damit 
verbunden sind. Aus diesen Reihen ist daher 
mit massivem Widerstand zu rechnen. 

Die AG-ÖH setzt dagegen auf eine dif
ferenzierte Vorgangsweise: Roland Meier, 
AG-ZA-Mandatar, Mitglied des Projekt
teams (in dessen Rahmen er zugegebener
maßen den demokratiebewußteren Teil re
präsentierte) verteidigte das "Orange Pa
pier" auf der Pressekonferenz dermaßen in
brünstig, daß sich Minister Busek zu folgen
der Aüßerung genötigt sah: "Ich kann mich 
mit den Aussagen des Hf. Meier voll 
decken". Daß nicht nur in der Brust eines 
Menschen zwei Seelen Platz finden müssen, 
bewies die AG dann dadurch, daß die Stel
lungnahme des (AG-dominierten) Bildungs
politischen Ausschußes des ZA zu einem 
veritablen Verriß des "Orangen Papiers" 
geriet (4). Die Synthese aus dem Ganzen, das 
"brandneue Reformkonzept der AG" (5), lag 
Ende Mai noch nicht vor, AG-Dialektik 
braucht eben ihre Zeit. In der nämlichen 
Pressekonferenz ließ sich Minister Busek 
auch Z'u der Aussage hinreißen, daß bzgl der 
Rückkopppelung Uni-Gesellschaft die Sozi
alpartner "gesellschaftspolitisch nicht rele
vant" wären. Ein interessanter Standpunkt, 
wäre doch Busek (und mit ihm seine 
Reform) nicht der erste Minister den die 
" irrelevanten " Sozialparntner zum stolpern/ 
straucheln/fallen gebracht hätten. Interes
sant auch deshalb, weil der ehemalige JES
Unterstützer und EG-Einpeitscher Busek 
bislang die Frage schuldig blieb, wer den 
dann gesellschaftspolitisch relevant und 
somit auch für die inhaltliche Ausrichtung 
der Unis zuständig wäre. Noch im Spätsom
mer/Herbst soll der Gesetzesvorschlag in 
Begutachtung gehen. Es bleibt zu hoffen, 
daß er mit dem orangen Papier dann nicht 
mehr allzuviel gemein hat. 

(1) Die Östemichische Hochschulzeitung 3/1992, 
S.29ff. 
(2) Vorschläge des Projektteams Universitätsre
form, zu beziehen bei: Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 
(3) Allgemeines Verwaltungsrecht, 8.127 
(4) Stellungnahme der ÖH zum Bericht des Pro
jektteams, Mai 1992 
(5) AG-Report, 3/92, 8.11 

Sämtliche nicht gesondert aufgeführten Zitate aus: 
Vorschläge des Projektteams Universitätsrefol1n. 
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Von 
Martina 

Thomasberger 

Let's 

Leben hervor. Welch großartiges 
Tableau: Wunschkinder, glückli
che Mütter, segensreiche Tech
nik, Triumph der Medizin! 

Aber brauchen die Medizi
ner diese Technik nicht minde
stens genauso dringend? Zu
nächst einmal dürfte - das sei 
jetzt einmal so dahingestellt -
das Anwenden der Reprodukti
onstechnologien ein gutes Ge
schäft sein. Dazu hat man natür
lich auch die persönliche Befrie
digung des Kinderrnachens. Ich 
könnte mir vorstellen, daß die 
Mediziner bei jeder gelungenen 
In vitro-Fertilisation den Kick 
bekommen, selber ein bißchen 
schwanger zu sein - wer sonst 

reprodutel 
W er braucht Reprodukti

onstechnologien? Wenn 
wir den Medizinern glauben, 
dann sind die Bedürftigen die 
Frauen, denen mit Hilfe der 
modernen Medizintechnik end
lich die Möglichkeit geboten 
wird, ihren Wunsch nach einem 
Kind zu erfüllen. Die Ärzte, die 
diesen Kinderwunsch gegen alle 
medizinischen und persönlichen 
Hindernisse durchsetzen, sind, 
wenn wir ihnen weiter glauben 
wollen, moderne Helden, Wohl
täter der Menschheit, Heroen 
ethischen Verantwortungsbe
wußtseins. Sie, und sie allein 
verhelfen jenem großartigen In
stinkt, der Mutterliebe, zur tat
sächlichen Betätigung - schützen 
Frauen vor gefährlichen Fru
strationen und bringen neu es 

kann sich dieses Gefühl schon 
leisten? 

Ohne in die Gemütslage 
reproduzierender Mediziner ana
lytisch eindringen zu wollen oder 
zu können, stelle ich mir doch 
die Frage, ob sie nicht, genauso 
wie andere Männer, die sich mit 
den medizinischen, ethischen 
und juristischen Fragen rund um 
die Reproduktionstechnologien 
auseinandergesetzt haben, von 
unbewußten Beherrschungs
wünschen und Bemächtigungsp
hantasien bewegt werden. End
lich liegt das Geheimnis der 
Zeugung und des Beginns der 
Entwicklung zum Leben nicht 
mehr im Dunkel der Frauenkör
per verborgen. Es ist re-produ
zierbar geworden und wird so für 
die Männerwelt verfügbar. Mit 

~orbereitung auf die Wiederholungsprüfung 

der Durchführbarkeit der künst
lichen Befruchtung und der In 
vitro-Fertilisation begann eine 
neue Phase der Aneignung von 
Reproduktion durch das Patriar
chat: Zur Lenkung durch morali
sche Postulate und gesetzliche 
Regelungen kommt jetzt noch 
der gezielte Zugriff, der einen 
wunderbaren Vorgang zu einem 
technischen Problem und ihn so 
beherrsch bar macht. Der nächste 
Schritt zur vollkommenen Tech
nisierung der Reproduktion ist 
die umfassend künstliche 
Schwangerschaft. Erste Erfolge 
meldet ein Forschungsteam aus 
Japan: Ein Ziegenembryo, das 
seiner Mutter in einem frühen 
Stadium der Entwicklung ent
nommen wurde, entwickelte 
sich in einer künstlichen Gebär
mutter bis zur Geburtsreife wei
ter. Die Forschungen werden 
fortgesetzt, und es scheint nur 
noch eine Frage der Zeit zu sein, 
bis wieder eine Sensationsmel
dung fällig wird: Die Geburt des 
ersten Menschen, dessen Vater 
ein Mediziner und dessen Mut
ter ein Labor ist. 

Jetzt hat endlich der öster
reichische Gesetzgeber in die 
hierzulande bisher herrschende 
rechtsfreie Reproduktionsidylle 
regelnd eingegriffen und das 
Fortpflanzungsgesetz erlassen. 

Die Mediziner scheinen 
nach ihren Äußerungen nicht 
glücklich über die zustandege
kommenen Regelungen zu sein. 

Im Gesetz gibt es, im Ver
gleich zu dem, was tatsächlich 
machbar wäre, eher restriktive 
Bestimmungen darüber, was in 
Zukunft noch zulässig sein soll: 
IVF und Insemination als ultima 
ratio, Zugang zu den Technolo
gien nur für heterosexuelle 
Paare, Verbot von Leihmutter
schaft, Eispende und Embryoad
option, nur (auf ein Jahr) be-

grenzte Tiefkühlautbewahrung 
überzähliger Embryonen. 

Wer Reproduktionstechno
logien in Österreich praktizierte, 
war bisher nur seinem Gewissen 
verpflichtet bei dem, was an 
Machbarem tatsächlich gemacht 
wurde. Die freiwillige Selbstbe
schränkung scheint aber nicht so 
weit gegangen zu sein wie die 
jetzt geltenden Gesetzesschran
ken. Warum sonst sollte Dr. 
Feichtinger, "Vater" der Retor
tentechnologie in Österreich, an
drohen, "Dinge, die hier nicht 
mehr erlaubt sind, in einer Kli
nik in Budapest durch(zu)füh
ren"? (vgI. Der Standard, 15. 5. 
1992, S. 8) 

Auch ethisch empfindsame 
Naturen wie Dr. Huber, eben
falls Retortendoktor, finden Kri
tikwürdiges: "Man kann doch 
Leben nicht einfach in den Aus
guß schütten" (ibid.). Was aber 
soll mit den überzähligen Em
bryonen geschehen, die zwangs
läufig "anfallen"? Aus juristisch
ethischen Überlegungen wurde 
auch schon gefordert, jedem 
künstlich erzeugten Embryo, der 
ja menschliches Leben sei, müs
se auch die Möglichkeit gegeben 
werden, sich zu einem Men
schen entwickeln zu können. 
Womit sich interessante Konflik
te zwischen dem (angeblichen) 
Recht auf Leben jedes Embryos 
und dem Recht auf selbstbe
stimmtes Leben von Frauen 
ergeben: Was setzt man höher 
an? 

Das Fortpflanzungsmedi
zingesetz hat den Medizinern 
jetzt eine eindeutige Entschei
dung vorgegeben: Es liegt bei 
ihnen, sich ihrer Verantwortung 
zu stellen. Sie könnten das Kin
derrnachen ja auch ganz bleiben 
lassen - womit vielleicht allen 
Beteiligten am Besten geholfen 
wäre. j(;;::'liiz:~,n;{,,:;i8;1i~[tfr0J,"\i~;!iF~ji~~@t~i~~!il 

~o, 3. August bis Fr, 4. Sept. Durchgehende 1-,2- oder 3-wöchige Kurse. Kleingruppen, die Einteilung der Kurse richtet sich 
~ach Schultype und Lernjahr der Schüler/innen. Neu: Wochenend-Seminare für all diejenige, denen ein Ferialjob wenig 

~währendderWocheläßt. • ~'/;' • 

,unser sonstiges Angebot: Die AHS-Matura, die B-Matura, die Matura für Kindergartenpädagogik, der 
ßauptschulabschluß, die Nostrifikation, die Neue Schule, die Studienberechtigungsprüfung. 

Stöbergasse. Volkshochschule. 1050 Wien, Siebenbrunneng. 37. Tel.: 545 3244 O. Fax: 5453244/19. 
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JURIDIKUM-DOKUMENTE 
Das JURIDIKUM-DOKUMENTE-Service bedeutet aktuelle Information aus erster Hand - einfach die gewünschten 
Dokumente unten ankreuzen. Für Abonnentlnnen verrechnen wir 1,- ÖS pro Seite plus Porto, Nicht-Abonnentln
nen noch zusätzlich 20,- ÖS Bearbeitungsgebühr. 

01 POLIZEI 
01 Sicherheitspolizeigesetz (SiPoIG) 
• 01 Ministerialentwurf 

'Stellungnahmen zu 01: 
• 03 des Verfassungsdienst; 37S, 
• 04 von Dr. Brigitte Hornyik, Schriftführe
rin am VfGH; 6S, 
• 05 von Prof. Funk, Graz; 2S, 
• 06 des Vereins "Bürgerinnen beobach
ten die Polizei"; 4S, 
.07 des KSOE-Tag (Arno Pilgram) 5S, 

• 08 von Dr. Gabriel Lansky, Rechtsanwalt 
in Wien; 5S, 
• 09 der Arbeiterkammer; 17S, 
• 10 der Jungen ÖVP; 2 S, 
• 11 Entwurf zum SiPolG vom Mai 1991 
03 Heer 
• 01 Novelle zum Zivildienstgesetz, 41 S 
04 Meldewesen 
• 01 Meldegesetz 1991, 58S 
05 Internationale Sicherheitspolitik 
• 01 Durchführungsabkommen für den 
SchengenerVertrag,86S 

02 AUSLÄNDERINNEN 
01 Einreise / Aufenthalt 
• 03 Ministerialentwurf zum Niederlas
sungsgesetz (NLG) von 1991, 29S 
• 03a Stellungnahme zum NLG des Be
ratungszentrums für Migrantlnnen, 17S 
.03b Gutachten zum NLG von Dilek C(inar 
und August Gächter, 26S 
• 03c Stellungnahme zum NLG von Dr. 
Reinhold Gärtner, 12S 

07 DEMOKRATIE 
01 Wahlordnung 
• 04 Zwei Entwürfe des Innenministeriums 
zur NRWO vom 14.07.1988, 152S 
• 05 Antrag zur Änderung der NRWO 
(Voggenhuber, Stoisits), Mai 1990, 35S 
• 06 Regierungsvorlage zur NRWO 1991 
vom Juli 1991, 50S 

OB WOHNEN 
01 Mietrecht 
• 01 Volksbegehren für ein "Gesetz gegen 
die Wohnungsnot 1991 "; 29S 

10 NEUTRALITÄT 
01 KriegsmaterialG 
• 01 Bundesgesetz über die Ein-, Aus
und Durchfuhr von Kriegsmaterial, plus 
Bericht des Justizausschusses, 6S 
• 02 Abweichende persönliche Stellung 
nahme des Abg. Voggenhuber, 2 S 
• 03 Stellungnahme des Bmin f. A., 17 S 
• 04 Antrag der Grünen betreffend die 
Änderung des KriegsmaterialG 1987, 10S 
• 05 Anzeige gegen einige Bundesmini
ster wegen Amtsrnißbrauch und Neutra
litätsgefährdung, 4 S 

11 MEDIEN & KULTUR 
01 Spezial 
.01 Causa Kronenzeitung gegen Ruiss, 56S 

02 Presseförderung 
• 01 Bericht der Bundesregierung über die 
Förderung politischer Bildungsarbeit und 

Publizistik 1990, 13S 
• 02 Antrag der Grünen zur Publizistikför
derung, April '91, 1 S 
03 Medienrecht 
• 01 Entwurf einer Mediengesetznovelle, 
• 02 Stellungnahme der Vereinigung alter
nativer Zeitungen und Zeitschriften, 4S 
04 Radio 
• 01 Entwurf zu einem Radiogesetz (erar
beitet von der "Pressure Group" für Freies 
Radio in Zusammenarbeit mit dem Grünen 
Parlamentsklub, 34S 

12 STRAFRECHT 
01 Allgemeines 
• 01 Entwurf eines Strafrechtsänderungs
gesetzes 1992 (Text, Erläuterungen, Ge
genüberstellung), 221 S 
02 Strafvollzug 
• 01 Antrag zur Änderung des Strafvoll
zugsgesetzes, 1991, 84S 

13RECHTSSPRECHUNG 
01 Verfassungsgerichtshof 
• 01 VfGH-Erkenntnis zur Familienbeihilfe 
vom 12.12. 1991, 28S 
• 02 Die Judikatur des VfGH zur Gleich
heit von Frau und Mann. Vollständige 
Fundstellen-Liste der Entscheidungen 
seit 1926 
02 Verwaltungsgerichtshof 
• 01 VwGH-Erkenntnis betreffend die poli
zeiliche Ladungspraxis im Dienste der 
Straf justiz vom 13. 11. 1991, 3S 

~ • 03d Stellungnahme zum NLG von Rai
ner Bauböck, 3S 

r-------------------------------------------------------------------------------------------
• 03e Stellungnahme des Grünen Parla
mentsklubs zum NLG, 7S 
• 04 Entwurf zum neuen Asylgesetz 1991, 
59S 

03 UMWELT 
01 Umwelthaftpflichtgesetz 
• 01 Antrag der Abgeordneten Wabl und 
Freunde vom 04.041990; 64S, 
02 Umweltverträglichkeitsprüfung 
• 01 Stellungnahme des Grünen Klubs 
zum Ministerialentwurf vom 23. September 
91,13S 
• 02 Antrag betreffend den UVB-pflichti
gen Anlagenkreis, 8S 

05 BILDUNG/FORSCHUNG 
01 Universitäten 
• 04 Reformkonzept über die neue Univer
sitätsstruktur (oktober 1991), 70S 
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Die ersten neuen JURIDIKUM-Abonnentinnen und -Abonnenten gehen gratis ins Kino. 
Schreiben Sie Ihr Wuschkino auf den Abo-Erlagschein und Sie bekommen einen Gutschein 

für zwei Kinokarten. Solange der Vorrat reicht. 

Rainer Werner Fassbin

der Retrospektive 

Die Unvergesslichen 

Filme 

u.a. "Katzelmacher", 

"Faustrecht der 

Freiheit" und 

"Die Dritte Generation" 

MOVIEMENTO, 

Dalmetzstr. 30, 

4020 Linz 

AUF DIE FILME SCHAUEN, 
OHNE DAS PUBLIKUM AUS 

DEN AUGEN ZU VERLIEREN 

Tonbandinformation: 82 11 86 
KIZ - KINO IM AU GARTEN 
Friedrichgasse 24, 8010 Graz 

FILMHAUS 
' .. 

STOBERGASSE 

Stöbergasse 11-15, 1050 Wien 
Fordern Sie unser KIZ-INFO (Informa-

Das genaue Programm tionen über Kino-, Filmkultur und KIZ-
Programm) zur Ansicht an. erfahren Sie unter der 

Telefonnummer 0732178 

4090 

Postkarte an: KIZ, Postfach 457, A-8011 

Graz 

Das gen aue Programm erfahren 

Sie unter der Telefonnummer 

KlZ - Kommunikations- und Informationszentrum 0222/55 56 05-0 

Wer allerdings mehr dem Lesegenuß 
zuneigt, der/dem schicken wir 

gerne das Buch: "Kriminalität in 
Österreich" von Arno Pilgram 

als Abogeschenk zu. Stichwort 

"Buch" am Abo-Erlagschein 
genügt, solange unser Vor

rat reicht. 

Geschenkt! 



Wie man es auch dreht 
und wendet, letztlich 
kommt eS doch auf die 
inneren Werte an. Nicht 
immer sieht man die·· 
gleich von außen _. 
außer beim. Rauchen. 
Und hier bietet die 
Casablanca "ideale" 
innere Werte, noch dazU 
hübsch verpackt. 
casablanca - Rauchen 
mit Genuß und verstand. 

Warnung d es Gesundheit .. ' ' . smlnlsters' R . . au ehen gef" h a rdet Ih ... re Gesundh" . . . eil. 


